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Mitgliederversammlung 

Blick aus dem Ringberg Hotel Suhl

Vortrag

Podiumsdiskussion Rauchende Köpfe zum Persönliches Budget
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„Schee waas!“
Das Thema der Bundesjahrestagung der BAG 

UB war „Arbeitswelt und Integration – Impulse für 
die Zukunft der Teilhabe.“ Die Tagung fand dieses 
Jahr wieder im Ringberg-Hotel in Suhl statt; von 
Mittwochnachmittag (14.11.07) bis Freitagmittag 
(16.11.07).  

Das Hotel ist sehr groß. Es hat große helle freund-
liche Räume. 

Am Mittwochnachmittag gab es die Vorkonferenz 
zur Tagung. Viele Leute waren schon am Mittwoch 
da. Es gab lange Workshops zu vielen unterschied-
lichen Themen.  

Donnerstagvormittag gab es wie jedes Jahr die Mit-
gliederversammlung.

Am Nachmittag wurde die Tagung dann offiziell 
eröffnet: 

Mit Vorträgen und  ei-
ner Podiumsdiskussion 

 Die Vorträge im Her-
mann-Roth-Saal waren 
sehr schön. Wir waren bei 
den Vorträgen dabei und 
haben zugehört und ha-
ben da auch Fragen stel-
len können. 

Bis Freitagnachmittag wurde auf der Ta-
gung viel  gesprochen über Arbeitsplät-
ze und Arbeitsmarkt, über Eingliederung, 
über Integrationsfachdienste und Werkstät-
ten, über Gesetze und Paragraphen, über 
Persönliches Budget, über Geld und Leis-
tung und über die weitere Zukunft.

Bei der Podiumsdiskussion haben wir vieles nicht 
verstanden. 



Viel Arbeit und Diskussion

Jomi, der Pantomime
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Neben unseren Workshops gab es noch viele andere Workshops. Worüber dort geredet wurde, 
können sie in diesem Heft lesen. Aber nicht von allen Workshops. Wenn sie alle Informationen ha-
ben wollen, müssen sie selbst zur nächsten Tagung der BAG UB im November nach Suhl kommen.

Die Veranstaltung war sehr gut organisiert. 
Die Pantomime auf der Feier am Donnerstag-
abend war interessant und lustig. Die Disco 
war noch viel, viel besser als die letzten Jahre. 
Der DJ hat auch gepasst. 

Dass wir Kegeln waren, hat uns viel Spaß ge-
macht. Wir hatten auch Freizeit und konnten 
zum Beispiel spazieren gehen. 

Die Tagung war klasse und sehr informativ. 
Leider wieder mal zu kurz. Wir hätten noch 
zwei Tage bleiben können. Wir sind im No-
vember 2008 auf jeden Fall wieder dabei, sie 
auch?

Wir haben drei Workshops mit verschiedenen The-
men, die unterstützte Arbeitnehmer betreffen, ge-
macht – am Mittwoch den langen und Donnerstag 
und Freitag kurze. 

Wir haben geredet über Arbeit und Privates. Wir 
haben über die Arbeit gesprochen, wer welche Ar-
beit hat und wer welche Unterstützung hat. Wir ha-
ben was über Teamarbeit gelernt. 

Wir haben über Freunde, Familien, Vereine und 
Nachbarn gesprochen, was dabei schwierig und was 
uns dabei wichtig war. 

Wir haben neue Erfahrungen gesammelt. Wir neh-
men das mit nach Hause, um anderen zu erzählen, 
wie das war.

Immanuel Bott, Wolf-
gang Dreßler, Simo-
ne Eder, Tinka Ehrlich, 
Martin Fischer, Markus 
Fischer, Stefan Fleitmann, 
Veronika Gercke, Robert 
Gießelmann, Ulrike Gie-
ßelmann, Mathias Hendl, 
Heike Hermann, Danie-
la Hofmann, Stefan Hof-
mann, Hilde Höing, Ar-
thur Luft, Arne Madsen, 

Bastian Oesker, Miri-
am Prenting, Franzis-
ka Rhiel, Christoph 
Richartz, Florian Rö-
der, Kerstin Röhrer, 
Thorsten Schediwy, 
Jörg Schlienbecker, 
Bernd Schwemmer, 
Benjamin Stowas-
ser, Walter Völkl, Sil-
ke Waldschmidt, An-
ja Ziegler

AutorInnen:



Manfred Radermacher
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Auch wenn die konjunkturelle Ent-
wicklung zu einer leichten Entspan-
nung auf dem Arbeitsmarkt führt, bleibt 
das Thema Existenzgründung wich-
tig – ganz besonders für Menschen mit 
Schwerbehinderung. Behinderung ist 
nach wie vor ein „Vermittlungshemm-
nis“. Menschen mit Behinderung finden 
schwer einen geeigneten Arbeitsplatz. 
Als Selbständige schaffen sie sich einen 
eigenen Arbeitsplatz. 

Teilhabe am Arbeitsleben hat dabei ei-
nen ökonomischen Aspekt. Behinder-
te verdienen für sich und ihre Familien 
den Lebensunterhalt durch eigene Ar-
beit. Sie werden unabhängig von staat-
licher Unterstützung. Das ist wichtig – 
sehr wichtig. Genauso bedeutsam sind 
aber auch die sozialen Aspekte der Selb-
ständigkeit. Wer arbeitet steht mitten im 
Leben, hat vielfältige Kontakte, besteht 
Konflikte und „erfährt Respekt und An-
erkennung“ – wie es einer der enterabili-
ty-Gründer ausdrückt. 

„Behinderte bekommen bei uns 
keinen Kredit“ - Vorbehalte

Menschen mit Schwerbehinderung, 
die sich mit einer guten Geschäftsidee 
selbstständig machen wollen, treffen oft 
auf offene oder unterschwellige Vorbe-
halte. Von Gründungen wird in der Re-
gel abgeraten und/oder entsprechende 
Unterstützung, etwa in Form von Fi-
nanzkrediten oder Förderprogrammen, 
nicht gewährt. Immer wieder berichten 
behinderte Gründungsinteressierte, dass 
ihnen Kredite verweigert wurden, „weil 
sie behindert sind“.

Selbständigkeit für Menschen mit 
Schwerbehinderung wird bisher nicht als 

gleichwertige Alternative zu klassischen 
Beschäftigungsverhältnissen gesehen. Es 
fehlen ganzheitliche Unterstützungsys-
teme, die die Bedürfnisse behinderter 
GründerInnen angemessen berücksich-
tigen. 

Das Projekt enterability ist hier ein 
Ausnahme. enterability unterstützt 
Menschen mit Schwerbehinderung da-
bei, sich in Berlin beruflich selbständig 
zu machen. enterability bietet individu-
elle Qualifizierung, Seminare zu grün-
dungsrelevanten Themen und hilft bei 
der Finanzierung der Existenzgrün-
dung. Das Angebot kombiniert das klas-
sische Gründungs-Know-How mit be-
hindertenspezifischen Themen. 

Dabei ist es nicht das Ziel, unter allen 
Umständen eine möglichst hohe Zahl 
von schwerbehinderten GründerInnen 
zu erreichen. Ziel ist es vielmehr, lang-
fristig tragfähige Gründungen zu ermög-
lichen und zu verhindern, dass schwer-
behinderte Menschen aus der Not der 
Arbeitslosigkeit heraus gründen - ohne 
Erfolgsaussichten. 

Am Ende der Qualifizierung durch 
enterability kommt der Gründungsinter-
essierte selbst zu einer begründeten Ent-
scheidung für oder gegen eine Selbstän-
digkeit. 

„Dafür gibt es keinen Bedarf“
- die Statistik beweist das Gegenteil

„Eine Existenzgründungsberatung 
für Menschen mit Schwerbehinderung 
braucht niemand, dafür gibt es keinen 
Bedarf. Es gibt überhaupt keine Nach-
frage - Behinderte gründen nicht. Davon 
haben wir noch nie was gehört.“ So oder 
so ähnlich war die immer wieder geäu-

ßerte Vermutung, wenn die Projektidee 
vorgestellt wurde. Diese Einschätzung 
kam nicht nur von Laien - viele Fachleu-
te aus den Behörden und gründungsre-
levanten Institutionen teilen sie bis heu-
te. Wir wissen: Das stimmt so nicht. 
Die Fakten: enterability hat in den ers-
ten vier Jahren (bis Ende Oktober 
2007) 328 schwerbehinderte Gründe-
rInnen beraten. Diese Menschen haben 
mehrere Monate mit enterability ihre 
Geschäftsidee vorbereitet, geplant und 
geprüft. Wichtig zu wissen: Alle Grün-
dungsinteressierten, die mit enterabili-
ty zusammen gearbeitet haben, waren 
arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit be-
droht. 45 Prozent haben Arbeitslosen-
geld von der Arbeitsagentur bezogen, 
die restlichen 55 Prozent bekamen Ar-
beitslosengeld II (bzw. Arbeitslosenhilfe 
oder Sozialhilfe vor dem 1.1.2005).

Bei enterability sind Menschen mit al-
len Behinderungsarten vertreten: Sin-
nesbehinderungen genauso wie Funk-
tionseinschränkungen der Gliedmaßen 
oder der Wirbelsäule, Funktionsstörun-
gen der Organe aber auch psychische 
und seelische Beeinträchtigungen. 

Die Gründungsinteressierten kom-
men aus allen Altersklassen. Am Stärks-
ten vertreten sind die 40 bis 50 jährigen 
mit 39 Prozent. Der Anteil der Frauen 
liegt bei 38 Prozent. 

„Ich würde es immer wieder tun.“ 
Sagen 87 Prozent der behinderten ExistenzgründerInnen 
Von Manfred Radermacher

„Berufliche Selbständigkeit und Behinderung – das passt nicht zusammen.“ 
Viele Menschen glauben, Schwerbehinderte sind nicht leistungsfähig und des-
halb den Belastungen einer beruflichen Selbständigkeit nicht gewachsen. en-
terability beweist in Berlin das Gegenteil. Seit Februar 2004 haben sich 106 
Menschen mit Schwerbehinderung mit Hilfe von enterability beruflich selb-
ständig gemacht – fast alle erfolgreich. Diese GründerInnen schaffen sich als 
Selbständige einen eigenen Arbeitsplatz, der ihren ganz individuellen Bedürf-
nissen entspricht. Für die meisten ist die Selbständigkeit die einzige realisti-
sche Chance zur weiteren Teilhabe am Arbeitsleben.
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„Was nützt mir enterability, wenn 
ich nachher doch nicht gründe?“ 
- alternative Beschäftigungswege
Nicht alle Gründungsinteressierten 

wagen den Sprung in die Selbstständig-
keit. Das liegt in der Natur der Sache. 
Nicht alle Ideen sind realisierbar und 
tragfähig.  

Die potentiellen schwerbehinderten 
GründerInnen erwerben während der 
Qualifikation wichtige Schlüsselqualifi-
kationen und ein positives Selbstwertge-
fühl. Sie setzen sich bewusst mit der ei-
genen Idee und ihrer Zukunft auseinan-
der und prüfen die Realisierbarkeit ihres 
Konzeptes in der Auseinandersetzung 
mit vielen Institutionen und Personen. 
Das Ergebnis ist eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Kompetenz und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dem 
Erkennen von Entwicklungspotentialen 
und mit dem erworbenen Fachwissen 
wird eine Persönlichkeitsentwicklung 
vorangetrieben, die über klassische Ins-
trumente der Arbeitsmarktpolitik nicht 
erreicht werden kann. Das gilt auch für 
diejenigen, die sich gegen eine Existenz-
gründung entscheiden. Sie setzen die 
erworbenen Kompetenzen gewinnbrin-
gend für ihre weitere berufliche Integra-
tion ein. 

Bereits während der Qualifizierungs-
phase bei enterability nehmen 20 Pro-
zent der TeilnehmerInnen eine Be-
schäftigung oder Umschulung auf. Aus-
schlaggebend dafür sind, laut Angaben 
der TeilnehmerInnen, die Gründungs-
vorbereitung und die dadurch entstan-
denen Kontakte.

„Jede Behinderung hat Auswirkun-
gen auf die Gründung“ 

- das Alleinstellungsmerkmal
Die schwerbehinderten Gründungsin-

teressierten bringen ein breites Spektrum 
an Arten der Behinderung mit ihren je-
weils spezifischen Beeinträchtigungen 
mit. Soll die Gründungsvorbereitung er-
folgreich sein, so muss sie diesen Behin-
derungen individuell Rechnung tragen. 

Für die Beratung bedeutet das: Die 
Behinderung wird in allen Phasen der 
Beratung offen thematisiert und es wird 
über alle Auswirkungen für die Grün-
dung gesprochen. Nur so können für 
die jeweiligen, individuellen behinde-

rungsbedingten Einschränkungen Lö-
sungen gefunden werden. 

Die grundlegenden Themen hier sind 
behinderungsgerechte Arbeitsplätze, 
technische Arbeitshilfen, eine Prozessor-
ganisation, die besonderen Ruhephasen 
berücksichtigt und natürlich die behin-
derungsspezifischen Förderungen. 

An konkreten Hilfen und Informati-
onen, die über das Angebot klassischer 
Gründungsunterstützungsangebote hin-
ausgehen bietet enterability: 
- Barrierefreiheit (beispielsweise Gebär-

densprachendolmetscherInnen)
- einen hohen Anteil individueller Qua-

lifizierung 
- eigene Seminare mit spezifischen In-

halten und Methoden speziell für die 
Zielgruppe Menschen mit Schwerbe-
hinderung

- Informationen zu speziellen Förde-
rungen für Menschen mit Schwerbe-
hinderung

- Zugänge zu Finanzierungsquellen 
(Darlehen) speziell für Menschen mit 
Schwerbehinderung

- eine gewachsene Vernetzung mit  vie-
len Institutionen, die besondere An-
gebote für Menschen mit Schwerbe-
hinderung bieten

Es existieren darüber hinaus noch ei-
ne ganze Reihe behindertenspezi-
fischer Aspekte, die nicht sofort im Fo-
kus stehen. Darüber zu sprechen ist oft 
nicht einfach – weder für die behinder-
ten GründerInnen noch für die Berate-
rInnen. Wer spricht beispielsweise gerne 
über eine HIV-Erkrankung, Brustkrebs, 
psychische Probleme oder eine Sucht-
vergangenheit? Das ist aber notwendig. 
Denn diese Themen haben gründungs-
relevante Auswirkungen.

Hatte jemand in der Vergangenheit 
Alkoholprobleme, muss der Berater ein-
schätzen können, ob eine GründerIn 
auf stabile Unterstützungssysteme zu-
rückgreifen kann, um einen Rückfall zu 
verhindern. Helfen kann beispielswei-
se, wenn die Person zu einer Selbsthil-
fegruppe geht. Sie muss wissen, sie unter 
Druck reagiert, wen sie um Hilfe fragen 
kann, wenn es zu einer Krise kommt. 
Und jede Gründung durchläuft Krisen - 
früher oder später.  

Wenn die Behinderung sichtbar ist, 
muss man besprechen, was das für den 
KundInnenkontakt bedeutet. Auch 
wenn das nicht schön ist, es ist Realität: 
Manche Behinderungen irritieren po-

tentielle KundInnen oder stoßen sie ab. 
Das darf man nicht ignorieren. Und dar-
über muss man sprechen und gemein-
sam Lösungen suchen. Sonst scheitert 
die Gründung. 

Bei enterability beispielsweise war ein 
Schreiner, der sich nicht klar artikulieren 
konnte. Schreiner müssen bei Auftrags-
arbeiten viele Kontruktions-Details mit 
ihren KundInnen besprechen. In die-
sem Fall ist es nach dem KundInnenge-
spräch häufig gar nicht erst zu einer Auf-
tragsvergabe gekommen. Wenn doch, 
dann entwickelten sich oft folgenreiche 
Missverständnissen mit kostenintensi-
ven Folgen. Die KundenInnen waren 
ungeduldig, irritiert und hilflos. Die-
ser Schreiner war aber auch nicht be-
reit, nach Lösungen für sein Kommuni-
kationsproblem zu suchen. Er ignorierte 
es und war der Meinung, dass die Kun-
dInnen ihn absichtlich missverstünden. 
Er war nicht bereit das Kommunikati-
onsproblem schon bei der Planung der 
Geschäftsidee ernst zu nehmen und Lö-
sungen zu suchen. Und Lösungen gibt 
es fast immer.

„Buchhaltung kann man lernen“ 
- das klassische 

Gründungs-Know-How
Bei einer Existenzgründung sind ei-

ne ganz Reihe von Dingen wichtig. Zu-
nächst gehört zu einem erfolgreichen 
Geschäft eine „UnternehmerInnenper-
sönlichkeit“. Gemeint sind Fähigkeiten 
im Bereich sozialer Kompetenz, Moti-
vation, Zielorientierung und Konfliktlö-
sung. Unverzichtbar sind auch die not-
wendigen fachlichen Vorraussetzungen 
und Branchenwissen. JedeR Gründe-
rIn braucht eine gute Geschäftsidee, ein 
schlüssiges Konzept und eine solide Fi-
nanzierung. JedeR UnternehmerIn muss 
über betriebswissenschaftliches Wissen 
und ein Minimum an buchhalterischen 
Kenntnissen verfügen. Ohne geht es 
nicht. Die wenigsten der GründerInnen 
sind ausgebildete Kaufleute und Unter-
nehmerInnen. Kaufmännisches Wissen 
und unternehmerische Fähigkeiten je-
doch kann man erlernen. 

Die enterability-Gründungsqualifi-
zierung orientiert sich an einem be-
währten Modell, das im Rahmen und ei-
ner nationalen Arbeitsgruppe mit Ver-
treterInnen von Gründungsinitiativen 
aus dem gesamten Bundesgebiet entwi-
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ckelt worden ist. Das „4-Phasen-Modell 
der Gründungsbegleitung“ beginnt mit 
einem Profiling und begleitet die Grün-
derInnen bedarfsgerecht und individuell 
bis über die Implementierung des Un-
ternehmens am Markt hinweg, um so 
den nachhaltigen Erfolg sicherzustellen.

Die Inhalte sind in folgenden Mo-
dulen systematisiert: 1. Unterneh-
merInnenpersönlichkeit 2. Geschäfts-
idee und Markterkundung 3. Gesell-
schaftsrecht und Gründungsformalitäten 
4. Marketing 5. Zeitmanagement und 
Organisation 6. Behindertenspezifische 
Aspekte einer Gründung 7. Buchhal-
tung und Verwaltung.

Gelernt wird in Seminaren, durch in-
dividuelle Qualifizierungsabschnitte, 
durch Mentoring, und in der begleite-
ten unternehmerischen Praxis, bspw. 
bei Vertrags verhand lungen, im Bankge-
spräch und bei der KundInnenakquise. 

„Sind die Geschäftsideen denn 
erfolgreich?“ - Gründungen

enterability hat relativ schnell den Be-
weis erbracht, dass eine große Nachfrage 
nach einer Existenzgründungsberatung 
für Menschen mit Schwerbehinderung 
existiert. Das hat die SkeptikerInnen je-
doch noch nicht überzeugt: „O.k., es 
gibt Nachfrage nach Beratung - doch wie 
ist das mit dem Erfolg? Gibt es auch eine 
relevante Zahl von Gründungen durch 
Schwerbehinderte? Und sind diese trägfä-
hig und behaupten sie sich nachhaltig am 
Markt? Was sagen die harten Fakten?“

Bis Ende Dezember 2008 haben sich 
in Berlin 102 Menschen mit Schwerbe-
hinderung mit der Hilfe von enterability 
beruflich selbstständig gemacht. Sie sind 
jetzt UnternehmerInnen. Davon sind 61 
Männer und 41 Frauen. Bei einer Zahl 
von 328 Gründungsinteressierten ergibt 
sich eine Gründungsquote von 31 Pro-
zent. Das entspricht den Quoten bei an-
deren „benachteiligten“ Zielgruppen. 

Von diesen 102 GründerInnen wa-
ren am Ende Dezember 2007 noch 84 
am Markt. Das ist eine Erfolgsquote von 
82 Prozent. (Die folgenden statistischen 
Angaben beziehen sich auf diese Grün-
derInnen.)

Über die Nachhaltigkeit der unter-
stützten Gründungen kann man natür-
lich erst nach einigen Jahren valide Er-
kenntnisse gewinnen. Die ersten von 
enterability begleiteten Gründungen 
sind in der zweiten Jahreshälfte 2004 

an den Markt gegangen, die letzten erst 
im Monat der Auswertung (Dezember 
2007). Diese GründerInnen konnten im 
Monat der Auswertung erst einen Mo-
nat am Markt sein. 

Die Zahlen sind jedoch jetzt schon be-
eindruckend. Insgesamt 52 Prozent der 
GründerInnen sind länger als 2 Jahre am 
Markt und 23 Prozent immerhin schon 
länger als 3 Jahre. 

Und das werden natürlich jeden Mo-
nat mehr.

Ein Teil der GründerInnen hat aber 
nicht nur für sich selbst Arbeitsplätze 
geschaffen, sie haben weitere Menschen 
eingestellt. Im Dezember 2007 waren 
das 6 Vollzeit- und 5 Teilzeitstellen, 3 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
und 7 Honorarverträge. Die Tendenz ist 
steigend.

„Gründen Schwerbehinderte an-
ders?“ - die Geschäftsideen

„In welchen Branchen gründen Men-
schen mit Behinderungen denn?“ Das 
ist immer die erste Frage, die gestellt 
wird. „Wahrscheinlich sind viele Grün-
dungen im Computerbereich dabei, das 
kann man ja heutzutage alles von zuhau-
se machen.“ – wird dann vermutet. Dem 
ist nicht so.

Die Gründungen erfolgen haupt-
sächlich in der Dienstleistungsbranche: 
65 Prozent. Die „Dienstleistungsbran-
che“  ist allerdings eine Sammelkatego-

rie. Darunter verbirgt sich der Hunde-
salon genauso wie die erste blinde Straf-
verteidigerin Deutschlands, eine Com-
puterschule wie eine ergotherapeutische 
Praxis oder ein freiberuflich arbeiten-
der Journalist, der hauptsächlich aus Pa-
kistan berichtet. 

Im Handel gründen 29 Prozent. Auch 
hier ist die Bandbreite der Geschäftsi-
deen groß. Als Vertriebsweg werden La-
dengeschäfte und das Internet genutzt. 
Es gibt HandelsvertreterInnen, die na-
tional aber auch international agieren. 
Die Produktpalette reicht von Sammel-
artikeln und Schmuck über selbst pro-
duzierte Reitartikel bis hin zu Handys 
und Notebooks oder Marderanlagen.

Nur ein kleiner Anteil gründet im Be-
reich Handwerk – 6 Prozent. Beispiele 
sind hier ein Elektromeister und ein 
Tierpräparator.

Mit diesen Werten unterscheiden sich 
Menschen mit Schwerbehinderung nicht 
von anderen speziellen Zielgruppen, die 
aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen 
– wie bspw. junge Menschen, Gründe-
rInnen im ländlichen Raum und Men-
schen ohne Schul- oder Berufsabschluss. 

„Ich würde es immer wieder tun“ 
- Zufriedenheit der GründerInnen
Die GründerInnen werden regelmäßig 

intensiv befragt. 87 Prozent der Grün-
derInnen geben an, sie würden wieder 
gründen. Sie sind davon überzeugt, dass 



impulse 45, 1 / 20088

Jahrestagung 2007

es für sie die richtige Entscheidung war 
– bei allen Problemen, die in jedem Ein-
zelfall auftreten. Nur 4 Prozent zweifeln 
explizit an ihre Entscheidung. Keine der 
GründerInnen hat direkt geantwortet: 
„Ich würde es nicht wieder tun.“ 

Dabei ist die finanzielle Situation ein 
wichtiger Faktor, aber nicht der allein 
entscheidende. Nicht immer verdienen 
die GründerInnen gut. 39 Prozent der 
GründerInnen geben an, dass der Ver-
dienst sich noch im Bereich des Existenz-
minimums bewegt. Es gibt aber auch die 
finanziell erfolgreichen. 24 Prozent zei-
gen sich sehr zufrieden. Sie sagen, dass 
der Gewinn sich gut bzw. besser als er-
wartet entwickelt hat. Das restliche Drit-
tel ist zufrieden, der Gewinn entspricht 
den Erwartungen. Der Verdienst steigt 
statistisch mit zunehmender Dauer der 
Selbständigkeit. 

Wie alle anderen GründerInnen nut-
zen die Schwerbehinderten in der Start-
phase die arbeitsmarktpolitischen Ins-
trumente der Arbeitsagenturen und Job-
center – Gründungszuschuss und Ein-
stiegsgeld. Diese laufen irgendwann aus. 
Bei 48 Prozent der enterabilty-Gründe-
rInnen ist dieser Zeitpunkt erreicht. Sie 
behaupten sich ohne jegliche Zuschüsse 
am Markt.

Alle GründerInnen streben an, finan-
ziell unabhängig zu sein und ein ausrei-
chendes Einkommen zu erwirtschaften. 
Die meisten sind auf einem guten Weg. 
Geld bedeutet ihnen dabei aber nicht 
alles. Die Zufriedenheit der enterabil-
ty-GründerInnen hat noch einen ande-
ren Grund. Es geht um Teilhabe, Kon-
takt, Bewährung, Anerkennung, Wür-
de. Hakan Ayrilmaz (Online-Handel mit 
Handys und Notebooks) drückt es so 
aus: „Aufgrund meiner offensichtlichen 
Behinderung bin ich in meinen bishe-
rigen Arbeitsverhältnissen häufig her-
abwürdigend und diskriminierend be-
handelt worden. Ich habe mir daher ei-
nen Arbeitsplatz geschaffen, der sowohl 
meinen Ressourcen und Kompetenzen 
entspricht und beim dem ich gleichzei-
tig Respekt und Anerkennung in meiner 
Geschäftsausübung erfahre.“ 

Interessant ist noch ein Blick auf die 
Entwicklung der gesundheitlichen Situ-
ation im Vergleich zu der Zeit vor der 
Selbstständigkeit. Viele haben vermutet, 
dass die Belastungen der Selbstständig-
keit sich negativ auswirken. Bei 10 Pro-
zent der GründerInnen hat sich die ge-
sundheitliche Situation dann auch tat-

sächlich verschlechtert. Dem gegenüber 
stehen 15 Prozent, denen es vergleichs-
weise besser geht. Bei den anderen ist die 
gesundheitliche Situation unverändert. 
Über Ursachen und Gründe können wir 
hier – ohne eine genauere Analyse - kei-
ne präzise Aussage treffen. Wichtig ist 
allerdings festzustellen: Bei einer gu-
ten und gründlichen Vorbereitung sind 
Menschen mit Schwerbehinderung den 
Belastungen einer selbstständigen Tätig-
keit durchaus gewachsen.

„Wie geht es weiter mit enterabi-
liy?“ - Nachhaltigkeit der Arbeit
Von November 2003 bis Dezember 

2007 hat das Landesamt für Gesund-
heit/ Integrationsamt Berlin dankens-
werter Weise das Projekt enterability als 
Modellprojekt gefördert. Diese Förde-
rung war der wichtigste Finanzierungs-
baustein – ohne diese Förderung wäre 
enterability nicht möglich gewesen. 

Ein weiterer wichtiger Förderer und 
Finanzier war und ist die Deutsche Be-
hindertenhilfe - Aktion Mensch e.V.. 
Durch diese Hilfe waren zusätzliche 
Leistungsbausteine finanzierbar, die das 
Profil von enterability komplettiert ha-
ben. Die Veolia-Stiftung hat einzel-
ne, wichtige und notwendige Anschaf-
fungen gefördert, die wir sonst nicht 
hätten bezahlen können.

Jedes Modellprojekt läuft einmal aus. 
Das ist zwangsläufig auch mit dem Mo-
dellprojekt enterability geschehen. Das 
Integrationsamt Berlin musste die För-
derung als Modellprojekt Ende Dezem-
ber 2007 einstellen. 

Seit dem 1. Februar ist die Struktur 
des Projekts enterability über Mittel des 
europäischen Sozialfonds (ESF) finan-
ziert. Der Senat für Integration Arbeit 
und Soziales hat ein neues Modellpro-
jekt befristet bis Ende Januar 2009 be-
willigt.

Das heißt: kurzfristig ist die Fortset-
zung der Arbeit finanziell abgesichert, 
mittel- und langfristig ist alles offen. Wie 
kann es also weiter gehen?

Das Modell hat national und interna-
tional viel Interesse geweckt. Das Pro-
jekt wurde auf Fachtagungen vorgestellt 
und die Ergebnisse diskutiert. Es sind ei-
ne Reihe von  Beiträgen in Presse und 
Fernsehen erschienen. Eine Sensibilisie-
rung der Fachöffentlichkeit für das The-
ma wurde angestoßen, ein Diskurs über 
die besonderen Anforderungen an die 

Unterstützung gründungsinteressierter 
Menschen mit Behinderung in Deutsch-
land begonnen. Ziel ist es, diesen Dia-
log kontinuierlich fortzusetzen und zu 
verstetigen, um so auch Gründungen 
von Schwerbehinderten zu einer arbeits-
marktpolitischen Selbstverständlichkeit 
zu machen. 

Im kommenden Jahr geht es vorran-
gig darum, das erfolgreiche Angebot 
von enterability langfristig finanziell 
abzusichern. Bisher ist eine Absicherung 
immer „nur“ als befristetes Modellpro-
jekt möglich gewesen. Es ist unklar, wie 
lange das in Zukunft möglich sein wird. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für 
eine Regelförderung sind bisher schlicht 
nicht vorhanden. Eine kontinuierliche 
und dauerhafte Finanzierung - nicht nur 
von enterability, auch von ähnlichen An-
geboten in anderen Regionen – wird es 
nur dann geben, wenn es gelingt, eine 
Regelförderung möglich zu machen.

Alle die Ideen haben, wie das zu er-
reichen ist, und die uns auf diesem Weg 
unterstützen wollen, sind herzlich ein-
geladen, sich bei mir zu melden. 

Kontakt:
Manfred Radermacher
iq consult 
enterability – ohne Behinderung in die Selb-
ständigkeit
Muskauer Str. 24, 10997 Berlin
Fon: 030 / 612 80 374
Fax: 030 / 611 35 29
radermacher@iq-consult.com
www.iq-consult.com
www.enterability.de
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Nischenarbeitsplätze: 
Was ist damit gemeint? 

Übliche Arbeitsplätze entstehen aus 
den Anforderungen eines Betriebes her-
aus, umfassen einen bestimmten Leis-
tungs- und Stundenumfang und wer-
den von dafür geeigneten Arbeitneh-
merInnen besetzt.

Nischenarbeitsplätze sind neue, meist 
zusätzlich eingerichtete Arbeitsplätze, 
die auch Teile eines regulären Arbeits-
platzes umfassen können. Immer werden 
sie aber an den Fähigkeiten und Fertig-
keiten des behinderten Menschen aus-
gerichtet, der dort arbeiten möchte. Die 
Leistungsanforderungen werden dem 
Leistungsvermögen des behinderten 
Menschen angepasst. Und der Stunden-
umfang wird auf die von dieser Person 
für diese Arbeit benötigte Zeit festge-
legt. Nicht selten benötigen behinderte 
Menschen für die anfallenden Arbeiten 
erheblich mehr Zeit als für diesen Ar-
beitsplatz qualifizierte MitarbeiterInnen 
ohne Handicap. .

Der wesentliche Unterschied zu einem 
regulären Arbeitsplatz liegt also darin, 
dass Ausgangspunkt eines Nischenar-
beitsplatzes der behinderte Mensch mit 
seinen individuellen Fähigkeiten und 
Neigungen ist, für den die geeignete be-
trieblich notwendige Arbeiten gesucht 
und manchmal neu erfunden werden. 
Kurz gesagt: Der Mensch bestimmt die 
Arbeit und nicht die Anforderungen der 
Arbeit dominieren den Menschen.

  Nischenarbeitsplätze 
(er-)finden-  Eckpunkte eines 

erprobten Konzeptes:  
Ausgehend von den individuellen Stär-

ken und Neigungen (Wünsche, Träume) 
einer Person be ginnt ein erstes Brain-
storming, in welchen Arbeitsbereichen/
Branchen diese Stärken für ein Unter-
nehmen interessant sein könnten. Zen-
trale Überlegung ist hierbei das Den-
ken in Tätigkeiten und nicht in den gän-
gigen Berufsbildern. 

Aus diesen Überlegungen heraus 
wird ein fiktives Stellenprofil entwickelt. 
Hauptaufgabe des Akquisiteurs/der Ak-
quisiteurin ist es, eine Idee davon zu ent-
wickeln, in welchem Betrieb dieses Profil 
gewinnbringend genutzt werden kann.

In den darauf folgenden Akquise-Te-
lefonaten ist die Aufgabe, das fiktive 
Stellenprofil mit den vorhan denen be-
trieblichen Abläufen abzugleichen. Das 
bestmögliche Ergebnis ist das Finden 
eines ersten Auf gabenprofils, das im fol-
genden Integrationsprozess weiter ent-
wickelt wird.

Im Erfolgsfall vereinbaren die Beteilig-
ten ein Langzeit-Praktikum von mindes-
tens 12 Wochen, welches in der ersten 
Zeit durch ein intensives Jobcoaching 
durch MitarbeiterInnen des Fachdiens-
tes begleitet wird. Eine der Aufgaben 
der Jobcoaches ist, das Aufgabenprofil 
gemeinsam mit allen Beteilig ten (Prak-
tikantIn, Betriebsverantwortliche) an die 
betrieblichen Realitäten und die vorhan-
denen Fähigkeiten der Person anzuglei-
chen. 

Wenn eine Passung zwischen Fähig-
keiten und Anforderungen herbeigeführt 
werden kann, wird der Blick der Perso-
nalverantwortlichen auf den betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen einer möglichen 
Anstellung gelenkt. Dabei spielen För-
dermöglichkeiten wie Eingliederungszu-
schüsse, Minderleistungsausgleich und 
Einsparung der Ausgleichsabgabe eine 
wichtige Rolle. 

In Perspektivengesprächen verwenden 
die MitarbeiterInnen von ACCESS hier 
ein Lohnkostenmodell.

Fazit des Workshops
Im Workshop wurden drei verschie-

dene sozialversicherungspflichtige Ni-
schenarbeitsplätze vorge stellt. An-
schließend hatten die Workshop-Teil-
nehmerInnen die Möglichkeit, weitere 
innovative Ni schenarbeitsplätze in ver-
schiedenen Arbeitsbereichen zu kreie-
ren. 

Die TeilnehmerInnen waren sich einig, 
dass bei einer kreativen und visionären 
Herangehensweise auch für besonders 
beeinträchtigte Personen Nischen ge-
funden werden können, die im Verlauf 
des Integrationsprozesses zur Übernah-
me in reguläre Beschäftigungsverhält-
nisse führen. Dies belegen auch die Er-
fahrungen von ACCESS. Die Vermitt-
lungsquote von Werkstattbeschäf tigten 
und SonderschulabgängerInnen in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt liegt seit Jah-
ren bei  60 bis 70 %. 

Nähere Informationen bei: 
ACCESS Integrationsbegleitung gGmbH, 
Michael-Vogel-Str. 1 c, 91052 Erlangen, 
Fon: 09131 / 897444, 
Fax: 09131 / 897449, 
andrea.seeger@access-ifd.de; 
stefan.bauer@access-ifd.de
www.access-ifd.de

In Tätigkeiten denken 
- Nischenarbeitsplätze (er-)finden!
Von Stefan Bauer und Andrea Seeger

Der „offizielle“ Arbeitsmarkt, wie er in Stellenanzeigen dargeboten wird, 
fordert hohe Qualifikatio nen seitens der BewerberInnen. Behinderte Men-
schen, die aufgrund kognitiver Beeinträchtigun gen keine Berufsausbildung 
vorweisen können und noch nie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäf-
tigt waren, haben i. d. R.  keine Chance, den geforderten Kriterien auch nur 
annähernd standzuhalten.  

Andere und innovative Strategien der Arbeitsplatzsuche müssen her! 
Dazu wurden in dem Workshop ‚In Tätigkeiten denken – Nischenarbeits-

plätze (er-)finden!’ ausgehend vom praxiserprobten Konzept von ACCESS-
Integrationsbegleitung Ideen gesammelt und diskutiert. 
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Idee und Entstehung
Die Werkstatt entstand auf Anregung 

der damals amtierenden Sozialministerin 
Dr. Regina Görner. Sie wollte für den 

Stadtverband Saarbrücken eine Werk-
statt, die keine eigenen Produktionsstät-
ten besitzt, sondern ausschließlich Be-
schäftigung auf ausgelagerten Arbeits-
plätzen anbietet – eben eine Virtuelle 
Werkstatt.

Die Werkstatt selbst verfügt lediglich 
über einige Büroräume zur Verwaltung, 
Organisation, Beratung und Vorberei-
tung auf die Beschäftigung. Vier Betreu-
erInnen stehen den Beschäftigten zur 
Seite. Die Beschäftigten gelten auf dem 
ersten Arbeitsmarkt als erwerbsunfähig. 
Sie beziehen Rente, Grundsicherung 
oder Sozialhilfe und haben Anspruch 
auf Eingliederungshilfe nach dem Sozi-
algesetzbuch XII. Sie müssen in der La-
ge und motiviert sein, mindestens zwei 
Stunden täglich zu arbeiten, Tendenz 
möglichst steigend. 

Die Organisation
Die Virtuelle Werkstatt ist keine aner-

kannte Werkstatt für behinderte Men-
schen.

Sie gilt als „sonstige Beschäftigungs-
stätte“ (§ 56 Sozialgesetzbuch XII), 
wonach ebenfalls Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben erbracht wer-
den können. Es bestehen allerdings we-
sentliche konzeptionelle Unterschiede 
zu einer anerkannten Werkstatt für be-
hinderte Menschen. Beispielsweise ver-
fügt die Virtuelle Werkstatt über kein 
eigenes Angebot an Berufsbildungs- 
und Arbeitsplätzen. Das Betriebskon-
zept entspricht dem einer gemeinnüt-
zigen ArbeitnehmerInnenüberlassung. 
Die Virtuelle Werkstatt ist sozusagen ei-
ne „Personalvermittlungsagentur mit 
besonderen Aufgaben“. Die Virtuelle 
Werkstatt führt kein gesondertes Ein-
gangsverfahren und keine Maßnahmen 
im Berufsbildungsbereich durch. Es fin-
den jedoch Vorbereitungsverfahren zur 
Platzierung der psychisch behinderten 
MitarbeiterInnen auf geeigneten ausge-
lagerten Arbeitsplätzen statt.

Die Kosten für einen Werkstattplatz 
trägt ausschließlich der überörtliche So-
zialhilfeträger. Eine Beteiligung wei-
terer Rehabilitationsträger nach Maßga-
be des §42 Sozialgesetzbuch IX erfolgt 
nicht. Die Sozialversicherungsbeiträge 
(Kranken-, Renten und Pflegeversiche-
rung) werden analog der Regelung an-

erkannter Werkstätten gezahlt. Für die 
Dauer der Modellphase wurde ein Zu-
schuss aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 
zur anteiligen Finanzierung der Vergü-
tung der Beschäftigten bereitgestellt.  

Die Praxis
Über die Aufnahme der Interessen-

tInnen in die Virtuelle Werkstatt ent-
scheidet ein Fachausschuss. Dieser be-
gleitet auch die Durchführung des Mo-
dellprojekts.

Alle MitarbeiterInnen wohnen im Re-
gionalverband Saarbrücken. Die Firmen, 
in welchen die Beschäftigten arbeiten, 
befinden sich ebenfalls im Regionalver-
band. Die Einsatzorte sind ebenso un-
terschiedlich wie die Interessen, Fähig-
keiten, Wünsche und Qualifikationen 
der Beschäftigten. 

Berufserfahrung, Eignung und Fähig-
keiten haben einen hohen Stellenwert 
in der Virtuellen Werkstatt und finden 
bei der Akquise Beachtung. Der Um-
fang der täglichen Arbeitszeit wird dem 
Leistungsprofil der psychisch behinder-
ten MitarbeiterInnen angepasst. Er liegt 
zwischen zehn und fünfundzwanzig 
Stunden wöchentlich ohne Pause.

Die Beschäftigten erreichen ihren Ar-
beitsplatz selbstständig, die Werkstatt 
trägt die Fahrtkosten. Alle Beschäftigten 
sind in unterschiedlichen Firmen tä-
tig, Gruppenarbeitsplätze gibt es nicht. 
Die Betreuung geschieht so intensiv wie 
nötig, während der Einarbeitungspha-
se oder bei gesundheitlicher Instabili-
tät mitunter täglich, in der Regel einmal 
wöchentlich. Zusätzlich nehmen die Be-
schäftigten Termine in den Räumen der 
Virtuellen Werkstatt wahr, etwa zum ar-
beitsplatzbezogenen Training, zu Ge-
sprächen über berufliche und persön-
liche Perspektiven, zur Klärung sozialer 
Probleme. Die Fachkräfte der Virtuellen 
Werkstatt stehen in engem Kontakt mit 
den Beschäftigungsgebern, sie garantie-
ren eine gute Erreichbarkeit und die di-
rekte Hilfe bei Krisen. 

Ziel des Modellprojektes Virtuelle 

Die Werkstatt, die es eigentlich gar nicht gibt
Ein Bericht über die Virtuelle Werkstatt Saarbrücken
Von Kerstin Axt

Eine besondere Form der Werkstattbeschäftigung gibt es seit August 2004 
im Saarland. Im Stadtverband Saarbrücken (rund 340000 Einwohner) arbei-
ten psychisch behinderte Menschen in einer Werkstatt, die es im Grunde gar 
nicht gibt.
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Werkstatt ist die Integration der psy-
chisch behinderten Menschen in den Ar-
beitsalltag und die Sicherung einer dau-
erhaften Beschäftigung. Bestenfalls soll 
die Umwandlung eines virtuellen Ar-
beitsplatzes in ein reguläres Arbeitsver-
hältnis geschehen. Den Beschäftigten 
wird ein alltagsnahes Training ermög-
licht, der Einsatz erfolgt relativ passge-
nau und unter dem Gesichtspunkt „ erst 
platzieren, dann trainieren“. Zum Bei-
spiel arbeitet ein Beschäftigter mit einer 
Lehre als Bauzeichner 3 Stunden täglich 
im Bauamt, ein gelernter Zoo- Tierpfle-
ger im Zoo, ein Landschaftsgärtner 5 
Stunden täglich in der Stadtgärtnerei.

Der Einsatz kann bei Bedarf, etwa bei 
medikamentös bedingter morgendlicher 
Antriebsschwäche, auch am Nachmit-
tag erfolgen. Selbstverständlich finden 
auch Personen ohne Berufsausbildung 
Aufnahme in die Virtuelle Werkstatt. 
Sie sind zum Beispiel in der Außenan-
lagenpflege, in der Hauswirtschaft oder 
als Hausmeisterhelfer tätig. Für Aka-
demikerInnen oder Studienabbreche-
rInnen mit einer psychischen Behinde-
rung ist die Virtuelle Werkstatt ebenfalls 
von großem Interesse und mitunter eine 
Alternative zur klassischen Werkstattbe-
schäftigung.

Die Vergütung orientiert sich an der 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und 
dem Wert der geleisteten Arbeit. Sie 
wird in der Regel vom Beschäftigungs-
geber an die Virtuelle Werkstatt gezahlt. 
Die Bemessung des Arbeitsentgelts er-
folgt entsprechend den Regelungen der 
anerkannten Werkstätten. Grundsätz-
lich ist die Beschäftigung auf Dauer an-
gelegt.

Die Erfahrungen der Beschäftigten
Die psychiatrieerfahrenen Mitarbeite-

rInnen begrüßen das Konzept Virtuelle 
Werkstatt. Die Möglichkeit der Teilzeit-
beschäftigung, der passgenaue Einsatz, 
die Arbeit unter Gesunden und auch die 
Betreuung seitens der Werkstatt werden 
als positiv bewertet. Das Training nor-
maler Arbeitsbedingungen, betreut und 
ohne zeitliche Begrenzung, bewährt 
sich und trägt zur hohen Motivation der 
Beschäftigten bei. Der Krankenstand in 
der Virtuellen Werkstatt ist relativ gering 
und auch die Zahl der stationären und 
teilstationären Behandlungen hat sich 
für die viele psychiatrieerfahrenen Men-

schen seit dem Eintritt in die Virtuelle 
Werkstatt signifikant verringert. Sie seh-
en für ihre Gesundheit, ihre Lebensqua-
lität, ihre Entwicklung einen großen Ge-
winn.  

Die Hürden
Die Virtuelle Werkstatt ist wie ei-

ne anerkannte Werkstatt für behinder-
te Menschen wirtschaftlich zu führen. 
Sie verfügt aber nicht über eigene Pro-
duktionsstätten oder Dienstleistungsan-
gebote. Das heißt, die Beschäftigungsge-
ber müssten eine sehr angemessene Ver-
gütung der Arbeitsleistung der Beschäf-
tigten an die Virtuelle Werkstatt zahlen, 
um die Wirtschaftlichkeit der Werkstatt 
zu sichern. Die bisherigen Erfahrungen 
lassen hier Schwierigkeiten erkennen, 
ob dies über die Modellphase hinaus ge-
lingt. 

Schwierig gestaltet sich auch die Ver-
mittlung der Werkstattbeschäftigten in 
ein reguläres Arbeitsverhältnis des ers-
ten Arbeitsmarkts. Würde der Erfolg des 
Projekts allein daran gemessen, wäre die 
Weiterführung einer solchen von den 
psychisch behinderten Menschen sehr 
geschätzten Beschäftigungsform wohl 
fraglich.

Bisheriges Fazit
Die Modellphase des Projekts endet 

im Mai 2009. Die ersten gesicherten Er-
gebnisse der Begleituntersuchung sind 

ab Ende 2008 zu erwarten. Wir werden 
in den impulsen über die Projektergeb-
nisse berichten. 

Schon jetzt lassen die bisherigen Er-
fahrungen aber schon zwei wichtige 
Aussagen zu: 
• Viele psychiatrieerfahrene Menschen 

wollen unter möglichst normalen Be-
dingungen arbeiten und können dies 
unter Beachtung eines angemessenen 
Rahmens auch.

• Die Virtuelle Werkstatt ist eine gute 
Ergänzung zur klassischen Form der 
Werkstatt. Sie ist nicht für alle geeig-
net, aber für viele eine Alternative.

Kontakt: 
Kerstin Axt
Virtuelle Werkstatt Saarbrücken
Großherzog- Friedrich-Straße 11, 
66111 Saarbrücken
Fon: 0681/3891242
vws@sb.shg-kliniken.de 
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Zum Einsteig wurden den Teilneh-
merInnen verschieden Stellenanzeigen 
aus der Wochenendausgabe einer Tages-
zeitung vorgelesen. Der Blick wurde da-
bei vor allem auf die geforderten Eigen-
schaften zur Teamarbeit gerichtet. Auf 
einer Seite der Stellenanzeigen war allein 
acht Mal der Begriff „Teamfähigkeit“ 
zu finden. 

Aber was ist eigentlich unter ‚Team-
fähigkeit’ zu verstehen? Und wie schätze 
ich mich selbst hinsichtlich meiner eigenen 
Teamfähigkeit ein? 

Der Workshop ging diesen Fragen 
nach. 

Da sich mit insgesamt 36 Teilneh-
merInnen eine relativ große Gruppe im 
Workshop zusammen fand, wurde nach 
der Einführung die Gruppe geteilt. 

In den beiden Gruppen erfolgte eine 
erneute Aufteilung in Kleingruppen von 
3 – 4 TeilnehmerInnen. Die Einzelgrup-
pen ergaben sich durch das Zusammen-
finden der verschiedenen Familien Mei-
er/Meyer/Mayr/Maier/Mayer. Nach 
dem Ziehen einer Karte eines Famili-
enmitglieds (Opa, Mutter, Tochter,…) 
galt es dabei, seine eigene Familie zu su-
chen. Die Aufgabe wurde nach einigem 
Durcheinander und großem Gelächter 
problemlos gelöst. Vereinfacht wurde 
die Aufgabenstellung durch die gleich-
farbigen Karten der jeweiligen Familien.

Die Kleingruppen erhielten nun die 
Aufgabe: „Eierfall“. Sie erhielten da-
zu ein Ei, 25 Strohhalme und 1,50 m 
Klebstreifen. Das Ei sollte nun so ver-
packt werden, dass es einen Sturz aus 2 
m Höhe unbeschadet übersteht. Außer-
dem sollte noch ein Name für das Flug-
objekt gefunden werden. Der „Eierfall“ 
sollte nach einer Planungs- und Verpa-
ckungszeit von insgesamt 40 Minuten 
den anderen TeilnehmerInnen präsen-
tiert werden.

Die Gruppen arbeiteten sehr effizient 
an der gestellten Aufgabe, so dass be-
reits nach ca. 30 Minuten alle ein ein-
gepacktes Ei mit entsprechendem Na-
men vorstellen konnten. Die Spannung 
war groß, als die Einzelgruppen bei der 
Präsentation ihr Flugobjekt fallen lie-
ßen. Jede Gruppe hatte ihre eigene Lö-
sung kreiert und sich fantasiereiche Na-
men, wie z. B. „Eiersalat“, „Franz“ oder 
„Eierman“ einfallen lassen. In der ei-
nen Gruppe gab es einen klaren Sieger, 
drei Eier überlebten den Crash nicht. In 
der anderen Gruppe konnten drei Eier 
sturzsicher verpackt werden.

Ob das Ei ganz blieb oder nicht, war 
natürlich nicht das oberste Ziel der 
Gruppenübung, auch wenn die Freu-
de bei den „Überlebenden“ groß war. 
Ausführlich wurde im Anschluss aus den 
Kleingruppen berichtet. Folgende Fra-
gestellungen zur Rollenaufteilung und 

zum Teamerleben 
standen dabei im 
Mittelpunkt:

Was hat gut funk-
tioniert? Wer hat 
welche Aufgaben 
bzw. Rollen über-
nommen? Wie wur-
de miteinander ge-
sprochen? Wurden 
Vorschläge gehört 
und angenommen? 
Wie wurde mit 
Misserfolgen umge-
gangen?

Alle Gruppen berichteten von einer 
guten Zusammenarbeit und einem gu-
ten Miteinander. Es gab die „Mache-
rInnen“ und die „HelferInnen“. Eini-
ge legten sofort los, anderen, andere wa-
ren beim „Eierfall“ eher zurückhaltend. 
Die ModeratorInnen berichteten von 
ihren Beobachtungen. Diese stimmten 
mit den von den TeilnehmerInnen ge-
machten Rückmeldungen größtenteils 
überein. Es bestand auch Einigkeit darü-
ber, dass ein gut funktionierendes Team 
am Besten aus einer guten Mischung be-
steht.

Gemeinsam wurden nochmals wich-
tige Punkte gesammelt, die zu einem 
funktionierenden Team dazugehören, 
wie z.B. 
- ein gemeinsames Ziel haben
- freundlich sein, gut gelaunt sein
- an einem Strang ziehen, zusammen 

halten
- miteinander reden, sich absprechen
- ehrlich sein
- den Anderen helfen
- lustig sein
- die Schwächen der KollegInnen ak-

zeptieren

Zum Abschluss konnten die Teilneh-
merInnen jeweils eine im Raum verteil-
te beschriebene Karte  aussuchen (z. 
B. Motivation, kreativ sein, neugierig, 
kommunikativ sein, Ideen haben). Je-
deR sollte eine Eigenschaft auswählen, 
mit der man sich persönlich identifiziert. 
Im gemeinsamen Gespräch wurde erar-
beitet, ob und wie die einzelnen Aspekte 
in einem Team nützlich, unbedingt not-
wendig oder auch wenig hilfreich sind. 
Hier entstand nochmals eine sehr gute 
Diskussion.

Als gemeinsames Fazit des Workshops 
hielten die TeilnehmerIinnen fest, dass 
die Fähigkeit zur Teamarbeit einen ent-
scheidenden Faktor in der Arbeitswelt 
darstellt.

Kontakt: 
ACCESS Integrationsbegleitung gGmbH, 
Michael-Vogel-Str. 1 c, 91052 Erlangen, 
Fon: 09131/ 8974-44,  Fax: -49, 
thomas.kehry@access-ifd.de
stefan.bauer@access-ifd.de
www.access-ifd.de

Workshop „Teampower“ 
für unterstützte ArbeitnehmerInnen
Von Thomas Kehry und Stefan Bauer

Auch in diesem Jahr fanden bei der BAG-UB Tagung in Suhl wieder Work-
shops für unterstützte ArbeitnehmerInnen statt. Exemplarisch wird hier der 
Workshop „Teampower“ vorgestellt, bei dem es um die Themen Teamarbeit 
und Teamfähigkeit ging.
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Was hätten Sie getan? 
Welche Kenntnisse hätten 

Sie benötigt? 
Das waren die Arbeitsfragen, die An-

dreas Lehmann vom Integrationsfach-
dienst Würzburg und Bruno Kuhn vom 
Berufsförderungswerk Würzburg als 
Moderatoren den TeilnehmerInnen des 
Workshops stellten.

Vorlaufend hatten sie den konkreten 
Fall des Herrn Ali T. vorgestellt  Zum 
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit 
dem Fachdienst für blinde und sehbe-
hinderte Menschen war Herr T. 22 Jah-
re alt und hatte 3 Monate vorher  eine 
Ausbildung als Telefonist abgeschlossen. 
Die berufliche, medizinische und soziale 
Anamnese ergab folgendes Bild: 

Erblindung und spastische Lähmung 
nach Tumor-OP im Kindesalter; Berufs-
ausbildung in einer Förderschule zum 
blinden Telefonisten;  keine Berufsprak-

tika; religiös geprägtes Elternhaus; wenig 
ausgeprägte soziale Kompetenzen, ver-
gleichbar mit einem 15-jährigen Ratsu-
chenden ohne Behinderung;  wohnhaft im 
strukturschwachen Raum; noch keine Si-
cherheit in der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel

Unter anderem das religiös geprägte 
Elternhaus führte dazu, dass die Mutter 
des Ratsuchenden Herrn T. in ihrer  Nä-
he behalten wollte, auch um für ihn sor-
gen zu können. Bisher wurden von ihr 
alle Versuche einer Arbeitsaufnahme au-
ßerhalb des Tagespendelbereichs vom 
Wohnort am Untermain abgeblockt. 
Herr T. selbst war sich nicht sicher, ob 
er den Herausforderungen auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt gewachsen sei. 

Die Diskussion in der Arbeitgruppe 
ergab, dass eine erfolgreiche berufliche 
Integration ohne die Beteiligung fach-
kompetenter Stellen wohl kaum möglich 
sein würde. 

Die erfolgreiche Unterstützung 
in sechs Phasen 

Im Workshop wurden daraufhin die 
unterschiedlichen realen Unterstüt-
zungsphasen der letztlich erfolgreiche 
Arbeitsaufnahme von Herrn T. auf dem 
ersten Arbeitsmarkt dargelegt. 

In der ersten Unterstützungsphase 
unternahm der Integrationsfachdienst 
verschiedene Vermittlungsversuche auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Arbeits-
schwerpunkte waren dabei das Training 
sozialer Kompetenzen, Stellenakquisiti-
on sowie die Analyse von Orientierung / 
Mobilität für den Fall einer Arbeitsauf-
nahme in Wohnortferne. Auch für die 
Fragen der Mutter musste ein erheb-
licher Zeitaufwand eingerechnet werden.
Die Bemühungen der ‚ersten Phase’ wa-
ren nicht von Erfolg gekrönt. Letztlich 
stellten sich die fehlende praktische Aus-
bildung, die Widerstände aus dem El-
ternhaus gegen eine Arbeitsaufnahme 
außerhalb des Tagespendelbereichs und 
die Defizite bei der Sozialkompetenz 
zum damaligen Zeitpunkt als unüber-
windlich dar. 

Die zweite Integrationsphase 
fand im Berufsförderungswerk Würz-
burg statt. Herr T. nahm an der Maß-
nahme „Integration Blinder und Seh-
behinderter“ teil. Sie dauert ein Jahr 
und hat Bewerbungstraining, Trai-
ning der Fach-, Sozial- und Hilfsmit-
telkompetenz sowie ein neunmona-
tiges betreutes Praktikum zum Inhalt. 
In dieser Phase wurde intensiv an den 
behinderungs- und persönlichkeitsspezi-
fischen Einschränkungen gearbeitet. Als 
besonders unterstützend erwies sich ei-
ne Unterbringung im Internat und die 
damit verbundene Trennung vom El-
ternhaus. 

In einer dritten Phase erfolgte erneut 
die Unterstützung durch den Integrati-
onsfachdienst. Die inzwischen deutlich 
erfolgte Lösung vom Elternhaus ermög-
lichte die Erweiterung des Bewerbungs-
gebiets der Stellenakquisition ohne 

IntegrationsberaterIn für blinde 
und sehbehinderte Menschen
Unterstützungsangebote für einen besonders betroffenen Personenkreis
Von Andreas Lehmann und Bruno Kuhn

In Würzburg zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen dem Berufsförde-
rungswerk und dem Integrationsfachdienst, dass auch große Barrieren für ei-
ne erfolgreiche berufliche Integration überwunden werden können. Auf einem 
Workshop wurde ein erfolgreicher Einzelfall vorgestellt.
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Ängste des Ratsuchenden, dass er fern 
des Elternhauses aufgrund seines fehlen-
den Sehvermögens nicht zurechtkom-
men würde. Das im Berufsförderungs-
werk begonnene Training sozialer Kom-
petenzen wurde fortgeführt.

In der vierten Integrationsphase 
übernahmen der Integrationsfachdienst 
und das Berufsförderungswerk Würz-
burg gemeinsam die Begleitung von 
Herrn T.. Ziel war die konkrete Unter-
stützung bei einem Bewerbungsverfah-
ren in Baden-Württemberg. Durch das 
Berufsförderungswerk wurden  Stel-
lenangebote gesichtet, die auf das Pro-
fil von Herrn T. passen und mit Herrn 
T. besprochen.. Der Integrationsfach-
dienst bereitete dann mit Herrn T. das 
Vorstellungsgespräch vor und begleitete 
ihn dorthin. Fachdienst und Bildungs-
einrichtung setzten in dieser Phase ar-
beitsteilig das Training sozialer Kompe-
tenzen fort.

Sehr intensive Unterstützung wur-
de in Phase fünf notwendig, nachdem 
Herr T. die Stellenzusage bekam. Dabei 
ging es vorrangig um die Verlegung des 
Lebensmittelpunktes von Herrn T.  In 
dieser Phase wurde Herr T. durch den 
Fachdienst begleitet.  Am Anfang stand 
die Suche und Einrichtung einer ge-
eigneten Wohnung und die Suche ei-
ner Übergangswohnmöglichkeit in ei-
ner Pension. Für den Arbeitsweg wurde 
ein Fahrdienst organisiert, bis das Ori-
entierungs- und Mobilitätstraining auf 
dem Weg zur Arbeit und im Betrieb ab-
geschlossen war. Für den häuslichen Be-
reich wurde ein Reinigungsdienst enga-
giert und der Pflegebedarf ambulant ab-
gesichert. Zudem brauchte Herr T. Un-
terstützung in der Auseinandersetzung 
mit dem Eltern, die weiterhin eine aus-
wärtige Arbeitsaufnahme verhindern 
wollten. 

In der nachgehenden Begleitung von 
Herrn T. in Phase sechs leistete der In-
tegrationsfachdienst noch Hilfe bei der 
Einreise der Ehefrau von Herrn T. aus 
der Türkei und unterstützte das Paar bei 
der Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, 
nachdem die Ehefrau von Herrn T. den 
Führerschein erworben hatte.

Resümee
Ohne die gute Zusammenarbeit zwi-

schen dem Integrationsfachdienst für 
blinde und sehbehinderte Menschen 

und dem Berufsförderungswerk Würz-
burg wäre die berufliche Integration von 
Herrn T. wohl nicht erfolgreich gewe-
sen. 

Zurückkommend auf die Ausgangsfra-
ge erforderte die Integration im darge-
stellten Einzelfall spezifische Kenntnisse, 
wie sie auch bei der Unterstützung an-
derer Behinderungsarten durch den In-
tegrationsfachdienst benötigt werden. 
Bei den Problembereichen Orientierung 
/ Mobilität, lebenspraktische Fertig-
keiten, behinderungsspezifische Arbeits-
techniken und Bildungsmaßnahmen in-
klusive deren Finanzierung zeigen sich 
Anforderungen an die Fachkompetenz 
der IntegrationsberaterInnen, wie sie 
nur in einer Spezialisierung auf diesen 
Personenkreis zur Verfügung stehen. Sie 
müssen in anders gearteten Fällen noch 
ergänzt werden durch Kenntnisse über 
behinderungsspezifische Hilfsmittel, um 
sie im Arbeitgeberkontakt hinsichtlich 
Art und Wirkungsweise kompetent er-
läutern zu können.

Andreas Lehmann und Bruno Kuhn 
arbeiten seit mehr als zehn Jahren in 
der Unterstützung blinder und sehbe-
hinderter Menschen. Herr Lehmann als 
Fachberater im Integrationsfachdienst 
mit fachlichem Schwerpunkt blinde und 
sehbehinderte Menschen, Herr Kuhn 
zunächst als Fachlehrer für sehbehin-
derte Sozialversicherungsfachangestell-
te und jetzt als stellvertretender Abtei-

lungsleiter Assessment und Mitarbeiter 
im Arbeitsmarktservice des Berufsförde-
rungswerks Würzburg.

Kontakt:
Andreas Lehmann
Integrationsfachdienst Würzburg
Gutenbergstr. 7, 97080 Würzburg
Fon: 09 31 / 3 29 40 - 11
Fax: 09 31 / 3 29 40 - 501
lehmann.andreas@ifd-wuerzburg.de
www.ifd-wuerzburg.de

Bruno Kuhn
Berufsförderungswerk Würzburg
Helen-Keller-Str. 5, 97209 Veitshöchheim
Fon: 0931 / 90 01 - 133
Fax: 0931 / 3 29 40 - 105
kuhn@bfw-wuerzburg.de
www.bfw-wuerzburg.de
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Berufsbildungswerke als ein 
wesentliches Element im Kontext 

der beruflichen Rehabilitation
Berufsbildungswerke dienen der beruf-

lichen Erstausbildung von jungen Men-
schen mit Behinderungen, die den An-
forderungen des ersten Arbeitsmarktes 
noch nicht gewachsen sind. Neben fun-
dierten Assessment- und Berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahmen bieten 
Berufsbildungswerke schwerpunktmä-
ßig Ausbildungen in anerkannten Beru-
fen an. Die Assessments dienen der Ar-
beitserprobung und Abklärung der be-
ruflichen Eignung und dauern 4 bis 12 
Wochen, die berufsvorbereitenden Maß-
nahmen 11 bis 18 Monate, die Ausbil-
dungen zwischen 2 und 4 Jahren. Ziel 
ist es, die RehabilitandInnen nach Ab-
lauf der jeweiligen Maßnahme auf den 
ersten Arbeitsmarkt einzugliedern und 
einen wesentlichen Beitrag zur persön-
lichen, sozialen und gesellschaftlichen 
Integration zu leisten. Neben modernen 
Ausbildungswerkstätten werden dazu 
schulische Betreuung in angegliederten 
Berufsschulen, Betreuung in differen-
zierten Wohnangeboten und fachliche 
individuelle Begleitung durch beispiels-
weise medizinische, psychologische oder 
pädagogische Fachdienste vorgehalten.

Autismus – ein „Störungsbild“ 
mit vielen Facetten

Die Bandbreite der Ausprägungen 
von Autismus ist sehr groß und reicht 
von Menschen mit schweren Mehrfach-
behinderungen bis hin zu Menschen 
mit außergewöhnlicher kognitiver Be-
gabung. Experten sprechen von so ge-

nannten „Autism-Spectrum-Disorders“. 
Darunter fallen das Kanner-Syndrom 
(frühkindlicher Autismus), das Asperger 
Syndrom und nicht näher bezeichnete 
tiefgreifende Entwicklungsstörungen1. 
Die Übergänge sind häufig fließend. 
Das Kanner-Syndrom ist die schwer-
wiegendere Form des Autismus. Junge 
Menschen mit Autismus, die in der La-
ge sind eine Berufsausbildung zu durch-
laufen, haben in der Regel eine eher dis-
krete Ausprägung des Autismus – häufig 
das Asperger-Syndrom. Ihre Probleme 
liegen hauptsächlich im Sozial- und 
Kontaktverhalten sowie in der Diskre-
panz ihrer kognitiven Fähigkeiten. Heu-
te weiß man, dass deutlich mehr Men-
schen von Autismus betroffen sind als 
noch vor einigen Jahren vermutet wurde 
– man geht davon aus, dass zirka 32 von 
10.000 Menschen dem Kanner- und As-
perger-Syndrom zuzurechnen sind und 
weitere 33 von 10.000 Menschen an 
nicht näher bezeichneten tiefgreifen-
den Entwicklungsstörungen leiden (vgl. 
FOMEBONNE et.al. 2006, S. 139ff.). 
Legt man diese Zahlen zugrunde, so le-
ben alleine in der Bundesrepublik zir-
ka 85.500 Menschen mit Asperger-Syn-
drom, davon ca. 17.000 zwischen 0 und 
20 Jahren.

Entwicklungen für Menschen 
mit Autismus im 

Bereich berufliche Bildung
Aufgrund der verbesserten Diagno-

semöglichkeiten und der damit verbun-
denen frühen spezifischen Förderung, 
stellte sich für Menschen mit Autis-
mus und deren Angehörige in den ver-
gangenen Jahren zunehmend die Fra-

ge nach Möglichkeiten der beruflichen 
Förderung und Qualifizierung. Nur sehr 
wenige junge Menschen mit Autismus 
sind in der Lage, sich unmittelbar nach 
Abschluss der Schulausbildung einer 
kompetitiven Tätigkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu stellen, daher rückten 
Berufsbildungswerke in den Focus. Im 
BBW St. Franziskus in Abensberg wur-
den erstmals im Jahr 1996 gezielt zwei 
junge Menschen mit Autismus aufge-
nommen. Im Laufe der folgenden Jahre 
wurden die MitarbeiterInnen geschult, 
Supervisionen durchgeführt, spezifische 
Rahmenbedingungen geschaffen und 
die Zahl der RehabilitandInnen konti-
nuierlich erhöht. Aktuell befinden sich 
54 junge Menschen mit Autismus im 
Berufsbildungswerk Abensberg, davon 
31 in Ausbildung und 23 in Berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen. Eines 
wurde in den vergangenen Jahr sehr 
deutlich: „Menschen mit Autismus sind 
ausbildungsfähig“ – eine Botschaft die 
durch ein Projekt2 untermauert wurde, 
das im Auftrag des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) in der 
Zeit von 2003 bis 2006 die Möglich-
keiten zur beruflichen Förderung von 
Menschen mit Autismus untersucht hat. 
Das Projekt wurde im Berufsbildungs-
werk Abensberg durchgeführt und hatte 
zum Ziel, die Bedingungen der Berufs-
ausbildung für Menschen mit Autismus 
im Bundesgebiet zu untersuchen und zu 
verbessern. Neben der Entwicklung von 
Handlungsleitlinien, der Durchführung 

Berufliche Qualifizierung von Menschen 
mit Autismus im Berufsbildungswerk 
St. Franziskus Abensberg
Von Frank Baumgartner

Können Menschen mit Autismus einer Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt nachgehen? – Die Antwort, die das Berufsbildungswerk (BBW) 
St. Franziskus in Abensberg auf diese Frage gefunden hat, lautet selbstbe-
wusst: „Ja“! In den vergangenen 12 Jahren wurden alleine im BBW Abensberg 
über 125 junge Menschen mit Autismus beruflich wie auch sozial gefördert 
und qualifiziert. Nötig dafür waren ein gewisser Pioniergeist, Kreativität und 
in erster Linie der Erwerb von spezifischem Know-How. 
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diverser Fortbildungsveranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit  war die Netz-
werkarbeit von zentraler Bedeutung. 
Neben dem BBW Abensberg waren die 
Berufsbildungswerke Dortmund, Greifs-
wald und Südhessen in die Projektarbeit 
eingebunden und fungieren heute als 
Kompetenzzentren der beruflichen Re-
habilitation für Menschen mit Autismus 
in der jeweiligen Region. Darüber hin-
aus haben in der Zwischenzeit eine gan-
ze Reihe weiterer Berufsbildungswerke 
und andere Einrichtungen der beruf-
lichen Rehabilitation verstärkt ihre Tore 
für Menschen mit Autismus geöffnet 
und ihre Mitarbeiter in entsprechender 
Weise geschult. Alleine im Rahmen der 
Fortbildungsveranstaltungen im BBW 
Abensberg wurden im Laufe der Jahre 
2003 bis 2008 über 100 Fachkräfte aus 
dem Bereich der beruflichen Rehabili-
tation auf Basis des Abensberger Trai-
ningsprogrammes ATP geschult.

Die Entwicklungen der vergangenen 
Jahre haben dazu geführt, dass vom 
BMAS seit 2006 ein Anschlusspro-
jekt gefördert wird, das sich mit Teilha-
bemöglichkeiten und beruflicher Ein-
gliederung von Menschen mit Autismus 
auf den ersten Arbeitsmarkt befasst3. 
Die Qualifizierbarkeit von Menschen 
mit Autismus steht heute außer Frage 
und ist neben der reinen Machbarkeit 
auch eine Frage der gesellschaftlichen 
Verantwortung.

Heute stehen Menschen mit Autismus 
eine ganze Reihe von Möglichkeiten of-
fen, einen Beruf zu erlernen, um durch 

ihre Integration in Arbeit noch stärker 
in die Gesellschaft eingebunden zu wer-
den.

Dennoch ist die berufliche Förderung 
von jungen Menschen mit Autismus 
kein Selbstläufer! Erforderlich sind Kre-
ativität, Know-How und ein gewisses 
Maß an Pioniergeist.

Zentrale Elemente der 
beruflichen Förderung von 
Menschen mit Autismus

Zwei Elemente konnten in den ver-
gangenen zwölf Jahren im Berufsbil-
dungswerk Abensberg als Erfolgsfak-
toren für die Arbeit mit Menschen mit 

Autismus identifiziert werden:
• Gut qualifiziertes Personal
• Spezielles Betreuungspersonal in ers-

ter Linie zur Durchführung von Sozi-
altrainingsmaßnahmen

Eines wurde den verantwortlichen 
MitarbeiterInnen vor zwölf Jahren sehr 
schnell klar – es geht nicht ohne spezi-
fisches Know-How. Neben der Bereit-
schaft, Personen mit Autismus zu be-
treuen, kam ein weiterer glücklicher 
Umstand zum tragen. Mit Professor 
Matthias Dalferth von der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Regens-
burg konnte ein ausgewiesener Experte 
für den Bereich der beruflichen Rehabi-
litation von Menschen mit Autismus ge-
wonnen werden. Durch Professor Dal-
ferth wurden den MitarbeiterInnen 
nicht nur Fortbildungen angeboten, 
sondern er stand auch für Supervisionen 
in problematischen Situationen bereit. 
Anhand der Verlaufsstatistik der Klien-
tInnenzahlen der am Projekt beteiligten 
Berufsbildungswerke wird deutlich, dass 
es keinesfalls möglich und sinnvoll ist, 
von jetzt auf gleich 54 junge Menschen 
mit Autismus zu betreuen. Dies sollte 
vielmehr ein Prozess über einige Jahre 
sein, der aus Sicht des BBW Abensberg 
für beide Seiten nicht immer leicht aber 
rückblickend dennoch erfolgreich und 
sehr bereichernd war (siehe Grafik „Ent-
wicklung der Klientenzahlen“).

Neben dem methodischen Wissen 
über spezifische Förderkonzepte (z.B. 
TEACCH) gilt es, vor allem Wissen über 
das Störungsbild Autismus zu vermitteln 
– und nicht nur zu vermitteln, sondern 
es in der Praxis kennenzulernen. Eines 
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hört man von AusbilderInnen und Er-
zieherInnen immer wieder „Immer wenn 
ich glaube verstanden zu haben was Au-
tismus ist, passiert etwas, dass mich mein 
Bild wieder revidieren lässt“. Dieser Satz 
ist Programm – selbstverständlich gibt 
es Kernsymptome die einem immer wie-
der begegnen (z.B. Schwierigkeiten im 
Kontaktverhalten, Blickkontakt, etc.) 
– aber dennoch gilt, dass man sich auf 
jeden Jugendlichen immer wieder aufs 
neue einstellen muss, um ihm bzw. ihr 
die bestmögliche Förderung zukommen 
zu lassen. An einem ganz einfachen Bei-
spiel soll das verdeutlicht werden. Bei 
der Auswahl geeigneter Ausbildungs-
berufe herrschte zunächst die Annah-
me vor, dass bestimmte Berufe nicht in 
Frage kommen. Diese Annahme muss-
te revidiert werden. Auch wenn es eher 
selten ist, konnten auch Jugendliche 
mit Autismus in Berufen mit einem ho-
hen Maß an kommunikativen Anforde-
rungen ausgebildet werden (z.B. Ein-
zelhandelskaufleute, Gastronomen). Für 
Menschen mit Autismus  gilt also glei-
chermaßen – wie für alle anderen Men-
schen auch – die Beachtung von Indivi-
dualität und die Vermeidung von Stig-
matisierungen aufgrund der Diagnose.

Der zweite wesentliche Erfolgsfaktor 
in der beruflichen Bildung von Men-
schen mit Autismus ist das Sozialtrai-
ning, das im Berufsbildungswerk Abens-
berg durch einen Fachdienst abgedeckt 
wird, der sich ausschließlich um die Be-
lange von Rehabilitanden mit Autismus 
kümmert. Bei der beruflichen Rehabi-
litation von Menschen mit autistischen 
Syndromen kommt der Förderung sozi-
aler und kommunikativer Verhaltenswei-
sen eine besondere Bedeutung zu. Bei 
genauerer Betrachtung äußern sich die 
Probleme autistischer Menschen in ver-
schiedener Hinsicht. Sie haben:
• Schwierigkeiten beim Erkennen der 

ungeschriebenen Regeln des sozialen 
Umgangs

• Kommunikative Defizite
• Probleme beim Mimik- und Gestik 

erkennen
• Mangel an Empathie
• Unzureichende Fähigkeiten zur Me-

tarepräsentation

In den letzen Jahren wurde über die 
Ursachen dieser Defizite mehr bekannt. 
Eine Dysfunktion der Spiegelneurone 
bei Menschen mit Autismus gilt mittler-
weile als nachgewiesen (vgl. DALFER-

TH 2007, S. 24ff.). Da jedoch junge 
Menschen mit diskreten autistischen Be-
einträchtigungen über durchschnittliche 
beziehungsweise überdurchschnittliche 
intellektuelle Fähigkeiten verfügen, kön-
nen sie in die Lage versetzt werden, die-
se neuronalen Defizite bis zu einem be-
stimmten Grad zu kompensieren. Dar-
auf basiert das Abensberger Social-Skills-
Training (ATP) und avanciert auf dieser 
Grundlage zu einem für den Erfolg der 
beruflichen Rehabilitation bedeutenden 
Förderinstrument. Neben den Sozi-
altrainingsmaßnahmen wird über den 
Fachdienst Autismus Begleitung am Ar-
beitsplatz, Freizeitpädagogik, Elternar-
beit und intensive individuelle Beglei-
tung geleistet.

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass neben der beruflichen Qua-
lifizierung das Training von sozialen, le-
benspraktischen und kommunikativen 
Kompetenzen einen wesentlichen Be-
standteil der autismusspezifischen Reha-
bilitation im Berufsbildungswerk Abens-
berg darstellt.

Menschen mit Autismus 
auf dem ersten Arbeitsmarkt

Bisherige Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass zirka 65 Prozent der 
Menschen mit Autismus im Bundesge-
biet in Werkstätten für behinderte Men-
schen integriert sind, weitere 35 Pro-
zent keine Arbeit haben. Darunter ist 
auch ein nicht unerheblicher Teil an Per-
sonen mit mittleren und höheren Schul-
abschlüssen. Lediglich fünf Prozent ge-

hen einer kompetitiven Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt nach. Im 
Vergleich zu anderen westeuropäischen 
und nordamerikanischen Ländern ist 
dieser Prozentsatz der am ersten Ar-
beitsmarkt Beschäftigten vergleichswei-
se gering, da dort bis zu 20 Prozent der 
Menschen (am ersten Arbeitsmarkt) eine 
Beschäftigung gefunden haben – unter 
anderem mit Unterstützung durch so 
genannte Job-Coaches (vgl. DALFER-
TH 2006). Dies legt den Schluss nahe, 
dass die Anzahl der Personen mit Autis-
mus auf dem ersten Arbeitsmarkt auch 
in der Bundesrepublik erheblich höher 
sein könnte. Dieser Umstand und die 
Tatsache, dass Menschen mit Autismus, 
nicht zuletzt aufgrund der verbesserten 
Fördermöglichkeiten in Berufsbildungs-
werken, dem freien Arbeitsmarkt in den 
kommenden Jahren verstärkt zur Ver-
fügung stehen werden, steht in enger 
Verbindung mit der Frage nach Unter-
stützungsmöglichkeiten. Der Hilfebe-
darf wird je nach Ausprägung der Stö-
rung sehr unterschiedlich sein und die 
Fragen aufwerfen, welche Arbeitsplät-
ze in Frage kommen, welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, welche Rolle die Integrationsfach-
dienste spielen werden, welche Chancen 
Arbeitsassistenz und Job-Coaching spie-
len, welche Bedeutung Integrationsfir-
men für den Personenkreis zukommen 
wird und auch welche Möglichkeiten 
sich durch das Persönliche Budget er-
geben werden. Diesen Fragen und an-
deren stellt sich das Projekt „Teilhabe 
und berufliche Eingliederung von Men-
schen mit Autismus auf den ersten Ar-
beitsmarkt“, das seit Juni 2006 im Auf-
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trag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales im Berufsbildungswerk 
Abensberg durchgeführt wird. Bishe-
rige Erfahrungen in den vier am Projekt 
beteiligten Berufsbildungswerken mit 
der Integration von Menschen mit Au-
tismus sind noch keinesfalls repräsenta-
tiv, machen jedoch Mut. Bislang haben 
lediglich 18 Personen ihre Ausbildung 
abgeschlossen, der überwiegende Teil 
wird aktuell noch ausgebildet. Von die-
sen 18 Personen konnten bislang neun 
Personen in eine Tätigkeit auf den ers-
ten Arbeitsmarkt vermittelt werden – 
wenn sich dieser Trend bestätigen oder 
gar steigern lässt, und die positiveren 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im 
vergangenen Jahr lassen diese Hoffnung 
zu, kann ein durchweg positives Fazit 
gezogen werden.

Fazit
Die berufliche Qualifizierbarkeit von 

Menschen mit Autismus steht heute au-
ßer Frage – wenngleich dies nicht be-
deuten soll, dass jeder junge Mensch mit 
Autismus ausgebildet werden kann. Die 
Möglichkeiten und Formen der beruf-
lichen Förderung sind sehr von der in-
dividuellen Ausprägung der autistischen 
Behinderung des Jugendlichen abhän-
gig. Viele junge Menschen mit Autis-
mus werden jedoch auf den Rahmen 
eines Berufsbildungswerkes angewiesen 
bleiben. Im Rahmen der BBW Förde-
rung stehen neben der rein beruflichen 
Qualifizierung auch das Training von 

sozialen, lebenspraktischen und kom-
munikativen Kompetenzen im Vorder-
grund, da es nur selten die berufsprak-
tischen Kompetenzen sind, die Personen 
mit Autismus daran hindern, eine Tätig-
keit auf dem ersten Arbeitsmarkt aufzu-
nehmen. Über spezifische Förderpro-
gramme (z.B. Sozialtraining) können 
Menschen mit Autismus soziale, pla-
nerische und kommunikative Defizite 
kompensieren und eine Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt wird so ei-
ne realistische Option. Nicht jeder wird 
jedoch mit Abschluss der BBW Förde-
rung voll und ganz auf Begleitung und 
Betreuung verzichten können. Für die-
se Personen steht eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten bereit, durch die es ihnen 
möglich wird am Arbeitsleben zu parti-
zipieren. Beispiele hierfür sind Leistun-
gen zur personellen Unterstützung am 
Arbeitsplatz (vgl. BAUMGARTNER 
et.al. 2007) und eine Vielzahl von Hil-
fen und Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (vgl. ZB-Info 2007), die über 
die Maßgaben des Sozialgesetzbuches 
IX ermöglicht werden. 

Mehr Informationen zur Arbeit im 
Berufsbildungswerk Abensberg und 
zum Stand der Projekte „Abklärung 
der Möglichkeiten zur beruflichen För-
derung von Menschen mit autistischen 
Syndromen und Gewinnung von kon-
kreten Empfehlungen zur Umsetzung“ 
und „Teilhabe und berufliche Einglie-
derung von Menschen mit Autismus auf 
den ersten Arbeitsmarkt“ finden Sie un-

ter www.autismus-und-arbeit.de bzw. 
www.bbw-abensberg.de . 

Fußnoten:
1  Dies beinhaltet beispielsweise autisti-

sche Züge, also Diagnosen bei denen ei-
ne Differenzialdiagnostik z.B. aufgrund 
von fehlenden Informationen der frü-
hen Kindheit nicht mehr möglich ist (vgl. 
Poustka et.al 2004, 19f.)

2  Projekt „Abklärung der Möglichkeiten 
zur beruflichen Förderung von Menschen 
mit autistischen Syndromen und Gewin-
nung von konkreten Empfehlungen zur 
Umsetzung“ März 2003 – Juni 2006

3  Projekt „Teilhabe und berufliche Einglie-
derung von Menschen mit Autismus auf 
den ersten Arbeitsmarkt“ www.autismus-
und-arbeit.de; www.bbw-abensberg.de
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Vor 25 Jahren feierte das schweize-
rische Unternehmen Möbel Pfister, sein 
100-jähriges Jubiläum. Um diesen An-
lass zu feiern suchte die Geschäftsleitung 
etwas Besonderes. Der Sozialar beiter ih-
rer Gemeinde gab ihnen den Rat, Ar-
beitsplätze für psychisch kranke Men-
schen ein zurichten. Die Firma setzte ei-
ne Expertengruppe ein zur Erarbeitung 
eines Konzepts und eines Handbuchs. 
Darauf aufbauend richtete sie schrittwei-
se 12 „beschützende Arbeits plätze“ ein:

Die Arbeitsplätze sollten dezentral im 
ganzen Unternehmen (Produktion und 
Administration) eingerichtet und gemäss 
den Fähigkeiten und Neigungen der Pa-
tienten ausgesucht und auf sie abgestimmt 
werden. Die Arbeitsplätze sind ein sepa-
rates Kontingent, d.h. dass sie den betei-
ligten Abteilungen über ihren Stellenplan 
hinaus als zusätzliche Stellen zugeteilt 
werden. Die Entlöhnung richtet sich im 
Rahmen der normalen Lohn kategorien 
nach der effektiven Leistung. Ist der so er-
reichte Lohn nicht ausreichend, so hat die 
Invalidenversicherung für er gänzendes 
Einkommen zu sorgen. (Möbel Pfister 
Handbuch 1985) 

Das Modell fand grosses Echo unter 
sozial Tätigen, die mit dem Handbuch 
eigentlich ange sprochenen Unterneh-
merInnen blieben zurückhaltender.

„Beschützende Arbeitsplätze“
Verschiedene im sozialpsychiatrischen 

Bereich tätige Institutionen nahmen die 
Idee aber auf, einige auch in Zusam-
menarbeit mit dem Sozialarbeiter Edi 
Siemers, der den ersten Anstoss gege-
ben hatte. Gemeinsames Ziel dieser frü-
hen Projekte war es, Unternehmen zu 
motivie ren, angepasste Arbeitsplätze für 
psychisch beeinträchtigte Personen zu 
schaffen. Die Fach stelle übernahmen da-
bei die Abklärung der Stellensuchenden 
als Grundlage für eine gezielte Platzie-

rung und gewährleistete die anschlies-
sende Unterstützung von beschäftigter 
und vorgesetzter Person. Bei Bedarf 
wurden auch die KollegInnen infor-
miert und einbezogen. Finanziert wur-
den diese ersten Stellen gemäss Art. 74 
des Gesetzes über die Invalidenversiche-
rung (IVG), der Zuschüsse an die Be-
ratung behinderter Personen durch pri-
vate Organi sationen ermöglichte. Der 
finan zielle Spielraum blieb aber pre kär, 
meist konnte nur eine - und oft keine 
volle  - Stelle finanziert werden. Aus den 
„Koordinati onsstellen für beschützende 
Ar beitsplätze“ wurden mit der Zeit dann 
„Stellenvermittlungen“ oder „Fachstel-
len für berufliche Integration“.

Fachstellen als Ergänzung 
beruflicher Massnahmen

Institutionen, die im Auftrag der In-
validenversicherung berufliche Mass-
nahmen (Arbeitstrai nings, Anlehren, 
Umschulungen etc.) durchführten, re-
alisierten zu dieser Zeit, dass ihre Ab-
solventen trotz guter Vorbereitung den 
Schritt auf den allgemeinen Arbeits-
markt oft nicht schafften. Einige nah-
men die Idee der gezielten Vermitt-
lung und Unterstützung am Arbeits-
platz auf und entwickelten Modelle, 
in denen die stationäre Massnahme er-

gänzt wurde durch gemeinsame Suche 
eines Anschlussprogramms – im Ideal-
fall eines Arbeitsplatzes auf dem ersten 
Arbeitsmarkt – mit anschliessender Un-
terstützung von beschäftigter und vor-
gesetzter Person. Damit entstand ein 
zweites Modell, das zwar nicht ganz 
dem  Grundsatz „erst platzie ren, dann 
trainieren“ entsprach, aber die gleichen 
Elemente aufnahm. Die Finanzie rung 
war hier grosszügi ger, weil die Fachstel-
le als Teil der beruflichen Massnahme – 
allerdings darum nur zeitlich befris tet – 
beitragsberechtigt ist. Zudem ist es in 
die sem Modell möglich,  der stellen-
suchenden Person für eine begrenzte 
Zeit ein Taggeld aus zurichten, so dass 
sie noch ohne Gehalt seitens des Un-
ternehmens eingearbeitet werden kann. 
Erste Stellen nannten sich hier schlicht  
„Nachbegleitung“, andere wählten 
dann z.B.  „Coachingstelle“. Das Bun-
desamt für Sozialversicherung gewährte 
die entsprechenden Beiträge aber nur 
zögernd, es blieben wenige Einrich-
tungen, auch hier vielfach nur mit einer 
(Teilzeit-)stelle besetzt. 

Supported Employment in der Schweiz
Von Thomas Rüst

Diskussion: 
Dadurch, dass die Fachstellen Fir-

men zu gewinnen suchten, stand di-
ese Partnerschaft im Vordergrund – 
viele Unternehmen benannten auch 
eine für diese Zusammenarbeit ver-
antwortliche Person in ihrem Unter-
nehmen. Gleichzeitig begrenzte di-
es die Vielfalt möglicher Stellen. Zu-
nehmend wurde die Flexibilität im In-
teresse der KlientInnen mehr betont, 
man suchte Stellen und nicht mehr 
Firmen, damit trat dieser Kooperati-
onsaspekt mehr in den Hintergrund.

Diskussion: 
Ist es letztlich doch die Angst vor 

dem „erst platzieren und dann trai-
nieren“, das zu dieser Kombination 
von internen beruflichen Massnah-
men und unterstützter Beschäftigung 
führt – oder sind die formalen Qualifi-
kationsanforderungen in der Schweiz 
einfach sehr viel höher als z.B. in den 
USA, wo learning on the job sehr viel 
verbreiteter ist?

Seit Mitte der 80er Jahre gibt es in der Schweiz - vor allem im Bereich der 
psychischen Beeinträchtigungen - eine Reihe kleiner Fachstellen, die nach den 
Grundsätzen von Supported Employment arbeiten. Nach dem Jahr 2000 nah-
men eine Reihe von Forschungsprojekten das Thema auf und im Zuge der ak-
tuellen Diskussion gesetzlicher Änderungen gewann das Thema eine breitere 
Aufmerksamkeit. Der Autor fasst wesentliche Entwicklungsschritte von Sup-
ported Employment in der Schweiz zusammen. 
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Zwischenbilanz  15 Jahre 
nach den ersten Anfängen

Nicht alle dieser frühen Projekte über-
lebten, einige überarbeiteten ihre Kon-
zepte mehrmals und nachdem es in der 
Gründerzeit noch Querverbindungen 
gegeben hatte – sogar mit einer kleinen 
Broschüre – arbeiteten die meisten sehr 
isoliert. Da sie alle ganz verschiedene Na-
men trugen wurden sie auch von aussen 
nicht als vergleichbare Modelle wahrge-
nommen. Zielgruppe waren ausschliess-
lich psychisch kranke Stellensuchen-
de, erst 2003 wurde in Winterthur eine 
Fachstelle für geistig und cerebral behin-
derte Personen aufgebaut. Die Fachstel-
len blieben alle klein, mit jedem Wechsel 
ging viel Know-how verloren und muss-
te neu aufgebaut werden. Auch nach 15 
Jahren – teils durchaus erfolgreicher Tä-
tigkeit – verblieben die meisten Projekte 
noch immer in einer Pionierphase.

Die Forschung kommt ...
Auch die Schweizer ForscherInnen 

lernten das Modell des Supported Em-
ployment mehrheitlich nicht durch diese 
Projekte, sondern durch die internatio-
nale Fachdiskussion kennen. Fast gleich-
zeitig bildeten sich drei Teams, die sich 
dem Thema zuwandten.

Zwei nahmen die internationale For-
schung zum Ausgangspunkt und bauten 
je eine neue Fachstelle – beide am Mo-
dell des Integrated Placement und Sup-
port (IPS) von Drake&Becker orientiert 
– auf, um in einer Replikationsstudie 
zu prüfen, ob das Konzept auch unter 
schwei zerischen Verhältnissen vergleich-
bar gute Ergebnisse bringe. 

An den Universitären psychiatrischen 
Diensten des Kantons Bern wurde das 
„Job Coach Pro jekt“ aufgebaut und in ei-
ner randomisierten kontrollierten Studie 
untersucht (Dr. Holger Hoff mann, 2003-
2007).

An der Psychiatrischen Universitätskli-
nik Zürich beteiligte sich die sozialpsychia-
trische For schungsgruppe (Prof. Dr. Wulf 
Rössler) an der europäischen Multicenter-
studie EQOLISE (2004-2007).

Erste Ergebnisse bestätigen, dass das 
Konzept erfolgreich umgesetzt wurde – 
die differen zierten Auswertungen sollen 
in diesem Jahr (2008) publiziert wer-
den. Beide Forschungs gruppen bauten 
für ihre Untersuchungen neue Projekte 
auf (die heute beide weitergeführt wer-

den). Dies zweifel-
los weil sie damit 
einfacher mit Be-
gleitforschung zu 
verbinden waren, 
aber auch, weil sie 
höchstens einge-
schränkte Kennt-
nisse der bereits 
bestehenden Mo-
delle hatten.

Diese zu doku-
mentieren und ver-
gleichend zu ana-
lysieren war Ge-
genstand der drit-
ten Unter suchung, 
die im Rahmen 
des Nationalen Forschungsprogramms 
NFP45 (Probleme des So zialstaats) 
durchgeführt wurde. 

„Supported Employment – Modelle un-
terstützter Beschäftigung bei psychischer 
Beeinträchti gung, (Thomas Rüst & An-
nelies Debrunner, 2002 – 2004))

In begleitenden Workshops setzten 
sich die Mitarbeitenden der in die For-
schung einbezogenen Projekte erst mals 
mit dem Modell des Supported Employ-
ment auseinander. Nach Abschluss des 
Projekts wurde der Dialog an mehreren 
Fachtagungen weitergeführt, zur Zeit ist 
eine Arbeitsgruppe daran, eine gemein-
same Arbeitsgemeinschaft zu gründen, 
die dann hoffentlich auch am europä-
ischen Dialog teilnehmen wird.

Durch diese Interventionen von For-
schenden wurden die Modelle erstmals 
in einer grösseren Öffentlichkeit be-
kannt und in der Schweiz ein breiteres 
Verständnis geschaffen, dass durch ge-
zielte Vermittlung und Unterstützung 
auch behinderten Personen der Weg auf 
den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht wer-
den kann.

Gleichzeitig weckten die steigenden 
Kosten für Renten die Politik und die 
privaten Ren tenversicherer.

Die Politik kommt ...    
Die absolute Zahl berenteter Per-

sonen liegt in der Schweiz etwa im eu-
ropäischen Mittel, die Wachstumsraten 
von Neurenten – insbesondere für Per-
sonen zwischen 20 und 35, psy chisch 
Erkrankte, Schmerz- und HWS-Pati-
enten – waren aber weit überdurch-
schnittlich. Da die Finanzierungsmoda-
litäten seit über 40 Jahren nie wesentlich 
angepasst worden waren, stiegen die De-

fizite der Invalidenversi cherung in Milli-
ardenhöhe.

Politisch führte dies einerseits zu dis-
kriminierender Polemik wegen Renten-
missbrauch und „Scheininvaliden“ und 
zu administrativ restriktiverer Beurtei-
lung von Rentenentscheiden. Gleich-
zeitig wuchs aber auch das Bewusstsein 
für die menschlichen und ökonomischen 
Kosten beruflicher Ausgliederung. Vor 
allem in grösseren Unternehmen zeich-
net sich eine beginnende Sensibilisierung 
ab.  Vermehrt werden Konzepte des „be-
trieblichen Gesund heitsmanagements“ 
oder „Disability Managements“ disku-
tiert und schrittweise aufgebaut. Vor 
allem aber wurden Versicherer selbst ak-
tiv, sie haben erkannt, dass durch ge-
zielte Unter stützung der beruflichen 
Integration Renten eingespart werden 
können. Die meisten Versi cherer bauen 
ein eigenes Case Management auf oder 
beauftragen unabhängige Case Ma nager 
mit der Begleitung und Unterstützung 
Versicherter. 

Auf politischer Ebene wurde die Ge-
setzgebung überarbeitet (5. IVG-Revi-
sion). Neben  blossen Sparmassnahmen 
stehen vor allem zwei aufwändige neue 
Konzepte im Zentrum: Durch „Früh-
erfassung und Frühintervention“, sowie 
„Integrationsmassnahmen“ zur soziobe-
ruflichen Integ ration soll eine raschere, 
flexiblere und früher einsetzende Reha-
bilitation möglich werden. Neben Mass-
nahmen in Einrichtungen der Rehabili-
tation und Eingliederung sind auch sol-
che auf dem 1. Arbeitsmarkt mit beglei-
tendem Coaching vorgesehen. Kritisch 
anzumerken bleibt allerdings, dass das 
Gesetz zwar einige Anreize, aber keiner-
lei verbindlichen Verpflichtungen für Ar-
beitgeber formuliert. 
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Mitarbeitende kurzfristig an wechselnde 
Auftragge berInnen auszuleihen, verste-
hen sich andere AnbieterInnen als Inte-
grationsfachstellen, die ihre KlientInnen 
bei der Suche zeitlich nicht begrenzter 
Arbeitsverhältnisse unterstützen und be-
raten, dann aber als ArbeitgeberInnen 
auftreten, so dass die beschäftigenden 
UnternehmerInnen das Versicherungs-
risiko nicht übernehmen müssen und 
nur für tatsächlich erbrachte Leistung 
bezahlen. Die Honorierung der Be-
schäftigten erfolgt grundsätzlich bran-
chenüblich nach Leistung. Die Finanzie-
rung der Integrationsfachpersonen ana-
log einer WfbM.

Die Chance dieses Modell liegt dar-
in, dass die UnternehmerInnen nur 
ein gerin ges Risiko übernehmen müs-
sen, was die Bereitschaft erhöht einen 
Arbeits platz anzubieten. Die Unterstüt-
zung kann unbegrenzt angeboten wer-
den und bei gutem Erfolg kann dieses 
Modell ein Sprung brett sein für eine 
Festanstellung durch das Unternehmen. 
Kritisch anzumerken ist, dass die Abhän-
gigkeit von der „Virtuellen Werkstatt“, 
d.h. einer Behinderteneinrichtung bleibt 
– wird der Beschäftigte vom Unterneh-
men ganz übernommen, fällt auch die 
Finanzierung der Un terstützung weg.

Kontakt:
Thomas Rüst
PROJEKTE + AUSBILDUNG 
soziales. gesundheit. rehabilitation
Eleonorengasse 18, 8032 Zürich, Schweiz
Fon: +41 44 / 2515747
Fax: +41 44 / 2558088
truest@bluewin.ch

Wie sich die „Wirtschaftsnahe Inte-
gration mit Support am Arbeitsplatz 
(WISA)“ – das Modell der Invalidenver-
sicherung mit intensiverer Begleitung –
in der Praxis bewähren wird, kann zur-
zeit noch nicht beurteilt werden. Jeder 
Kanton wird seine eigene Umsetzung 
entwickeln. Wenig geklärt scheint mir 
dabei insbesondere die Akquisition, wie 
jemand zu einer Stelle auf dem 1. Ar-
beitsmarkt kommen kann. Integration 
ist immer ein Kooperationsprojekt – das 
Gesetz fokussiert aber vor allem auf die 
Versicherten.

Virtuelle Werkstatt - wenn jemand 
längere Unterstützung braucht 

Menschen mit erheblichen Beeinträch-
tigungen, die kontinuierliche und mög-
licherweise zeitlich un begrenzte Un-
terstützung brauchen, stehen eindeutig 
nicht im Zentrum der Diskussion. Diese 
ist augenblicklich stark vom Kostenden-
ken geprägt, Integration soll dort geför-
dert werden, wo rasch rentenwirksame 
Beschäftigung erreicht werden kann. 
Entsprechend steht auch die Arbeitsplat-
zerhaltung nach Unfall oder schwerer 
Krankheit eindeutig im Vordergrund. 
Die Reintegration von Menschen, die 
möglicherweise schon lange ausgeglie-
dert sind und hohen Unterstützungsbe-
darf haben, ist kaum Thema in der öf-
fentlichen Diskussion. Auch hier zeich-
net sich aber ein weiteres neues Modell 
ab:

Betriebe, die geschützte Dauerar-
beitsplätze anbieten (entsprechend den 
WfbM) können seit einigen Jahren di-
ese Arbeitsplätze auch in Unterneh-
men des ersten Arbeitsmarktes ausla-
gern. Die „Virtuelle Werkstatt“  ist nun 
ein Unternehmen, das über gar keine in-
ternen Arbeitsplätze mehr verfügt, son-
dern gewissermassen als Leiharbeitsfir-
ma funktioniert. Neben der von Tempo-
rärfirmen her bekannten Möglichkeit, so 

Berufliche Integration - eine dyna-
mische und spannungsvolle Szene

Nach wie vor gibt es keine einheitliche 
gesetzliche Grundlage für „Supported 
Employment“ in der Schweiz und es 
zeigt sich, dass die Varianten der Finan-
zierung die faktische Entwicklung mass-
geblich prägen.

Die anfänglich genutzte Variante der 
Beratung (über Art. 74 IVG) steht in-
folge einschränken der Bedingungen für 
neue Modelle nicht mehr zur Verfü-
gung. Für die  Kombination berufli cher 
Massnahmen mit anschliessender Ver-
mittlung und Unterstützung werden 
nur zurück haltend und im Einzelfall Be-
willigungen erteilt.  Dafür stehen zwei 
Modelle  neu im Vorder grund:

Case Management - die neue Hoff-
nung auf rasche Eingliederung...
Versicherer – sowohl der staatliche 

Unfallversicherer SUVA, wie die Privat-
versicherer ken nen das Case Manage-
ment als methodisches Konzept in kom-
plexen und schwierigen Situa tionen. 
Case Management nach Unfall oder 
Krankheit schliesst in vielen Fällen die 
Rein tegration auf einen Arbeitsplatz mit 
ein. Gleichzeitig wird der Begriff aber 
zunehmend auf vielfältigste Modelle be-
ruflicher Integration ausgedehnt. Positiv 
zu werten ist zweifellos, dass Menschen 
nach Unfall oder Krankheit nicht mehr 
allein sich selbst überlassen bleiben, dass 
die Versicherer vermehrt bereit sind ent-
sprechende Mittel für eine gezielte In-
tegration einzu setzen. Versicherer spre-
chen von Win-win Situationen, denn ihre 
Motivation gründet selbst verständlich in 
der Erwartung längerfristiger Kostensen-
kun gen. Kritisch zu fragen ist al lerdings, 
wie weit Nachhaltig keit der Vermitt-
lung angestrebt wird, ob die Ressourcen 
und Interessen der KlientInnen ausrei-
chend berücksichtigt werden und Un-
terstützung wenn nötig auch über ei-
ne kurze Einarbei tungsphase hinaus ge-
währleistet wird. Begrenzend ist natür-
lich auch, dass dieses Modell nur zum 
tragen kommt, solange  noch Anspruch 
auf Versicherungsleitungen besteht, und 
sofern eine Person überhaupt versichert 
ist – junge Leute in Ausbildung sind di-
es oft noch nicht. Fühlen sich Privatver-
sicherer noch verantwortlich für einen 
zweiten und dritten Anlauf ?

Diskussion: 
Sind Privatversicherer wirklich an 

einer nachhal-tigen Integration inter-
essiert?

Ist ein „Creaming“ zu befürch-
ten, bei dem weniger stark be-hin-
derte Menschen bevorzugt werden 
und Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf durch die Maschen fal-
len?

Diskussion: 
Bleibt die betriebliche Rationalität 

allein bestimmend ob eine Integrati-
on auf den 1. Arbeitsmarkt realisiert 
werden kann? Wann wird auch der 
Anspruch auf gesellschaftliche Nicht-
diskriminierung als wesentliche Leitli-
nie in Wirtschaft und Politik gesehen 
werden? 
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Das Handwerk in Schleswig-Holstein 
mit seinen 24.000 Betrieben und etwa 
120.000 Beschäftigten ist ein tragender 
und unverzichtbarer Bestandteil der 
Wirtschaft. Bedingt durch die derzeitige 
verbesserte Auftragslage, die positive 
Einschätzung der wirtschaftlichen Situa-
tion und den Rückgang der Kaufzurück-
haltung der Kunden herrscht in einigen 
Regionen bereits ein Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften. Die demografische 
Entwicklung unserer Bevölkerung wird 
dieses Problem in den nächsten Jahren 
wahrscheinlich verschärfen. 

Es wird in vielen Fällen erforder-
lich sein, Fachkräften mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen und älteren 
Beschäftigten länger die Beschäftigung 
im Handwerk zu ermöglichen. Die ge-
setzlichen Anforderungen (z.B. Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement) und 
Möglichkeiten der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung müssen den Hand-
werksbetrieben jeder Größe (durch-
schnittliche Betriebsgröße im Handwerk 
in Schleswig-Holstein: sechs Beschäf-
tigte) vermittelt und die Umsetzung 
praktikabel und unkompliziert gestaltet 
werden. Hier ergibt sich ein hoher In-
formationsbedarf mit passenden Kom-
munikationsformen, die auch die Klein-
betriebe erreichen.

Um sich dieser Herausforderung für 
unsere Gesellschaft zu stellen, haben die 
Kreishandwerkerschaften in Schleswig-
Holstein und die Innungskrankenkasse 
Nord (IKK Nord) im Oktober 2007 ei-
nen Verein zur Förderung der betrieb-
lichen Eingliederung im Handwerk ge-
gründet. Ziel des Vereins ist es, den 
Handwerksbetrieben die Umsetzung der 
gesetzlichen Bestimmungen zu erleich-
tern und die Weiterbeschäftigung von 

Fachkräften mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen oder altersbedingten Ein-
schränkungen zu fördern. 

Die IKK Nord hat seit vielen Jahren 
Erfahrungen in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung mit einer großen 
Zahl von handwerklichen Kleinbetrie-
ben gesammelt. Dazu steht ein Team 
von festangestellten MitarbeiterInnen 
verschiedener Professionen zur Verfü-
gung. Daneben gibt es ein Team der So-
zial- und Gesundheitsberatung (über-
wiegend Diplom-SozialpädagogInnen) 
für die Sozialberatung. Für das Projekt 
können die Personalressourcen der IKK 
Nord für die im § 84 Abs. 2 SGB IX ge-
forderten Ansätze Prävention und Ein-
zelfallhilfe in der Rehabilitation und Ko-
ordination genutzt werden. Das Team 
der Sozial- und Gesundheitsberatung ist 
zu Disability Managern weitergebildet 
und zertifiziert worden.

Der Verein möchte ein Modellprojekt 
durchführen. Kernelemente des Pro-
jektes sind die Beratung und Information 
zur Einführung eines Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements und das Ange-
bot von Qualifizierungsmaßnahmen, die 
eine Rückkehr in den Betrieb und die 
Übertragung von Tätigkeiten ermögli-
cht, die auch mit den körperlichen Ein-
schränkungen ausgeübt werden können. 
Im Idealfall kann diese Qualifizierung 
bereits frühzeitig während des Kranken-
geldbezuges durchgeführt werden. Da 
künftig vermehrt Qualifizierungen für 
ältere ArbeitnehmerInnen (z.B. mit dem 
Förderprogramm WeGebAU der Agen-
turen für Arbeit) durchgeführt werden, 
können durch gemeinsame Schulungs-
angebote Ressourcen gespart werden.

Die Nähe der Kreishandwerkerschaften 
zu den handwerklichen Kleinbetrieben 

und ihre Präsenz vor Ort mit den an-
geschlossenen Bildungsstätten soll dazu 
genutzt werden. Dort sind die Betriebe 
bekannt, die Chance, dass die erforder-
liche Überzeugungsarbeit auf frucht-
baren Boden fällt, ist groß. So können 
unkompliziert und schnell Wege gefun-
den werden, die ohne diese Einblicke in 
die betriebliche Realität häufig nicht ge-
sehen werden.

Dieses geschieht in der Kooperati-
on mit dem Integrationsamt, der Sozi-
al- und Gesundheitsberatung der IKK 
Nord, anderen Trägern der Rehabilita-
tion  und einem Koordinator, der z. B. 
die Information und Beratung der In-
nungen und Betriebe übernimmt und 
Kontakte zu den anderen Krankenkassen 
und  Sozialleistungsträgern herstellt und 
das Netzwerk auf- und ausbaut. 

Schwerbehinderte und von Schwerbe-
hinderung bedrohte ArbeitnehmerInnen 
sind dabei genauso im Blickfeld, wie Er-
krankte im Frühstadium einer Arbeits-
unfähigkeit, bei denen eine Rückkehr an 
den Arbeitsplatz wegen der hohen kör-
perlichen Belastungen der Tätigkeit als 
unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Ziel 
ist, lange krankheitsbedingte Ausfallzei-
ten und das Eintreten von Schwerbehin-
derung zu verhindern. 

Kontakt und nähere Informationen:
Klaus Leuchter
c/o IKK Nord, 
Ilensee 4, 24837 Schleswig, 
Fon: 04621 / 9631-20, Fax: - 29
klaus.leuchter@ikk-nord.de

Betriebliches Eingliederungsmanagement 
und betriebliche Gesundheitsförderung in 
handwerklichen Kleinbetrieben 
Von Klaus Leuchter

Die Kreishandwerkerschaften in Schleswig-Holstein und die Innungskranken-
kasse Nord haben einen Verein zur Förderung der betrieblichen Eingliederung 
im Handwerk gegründet. Ziel des Vereins ist es, in handwerklichen Kleinbetrie-
ben die Gesundheitsförderung zu stärken und zu helfen, die gesetzlichen An-
forderungen umzusetzen. Außerdem soll die Weiterbeschäftigung von Fachkräf-
ten mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder altersbedingten Einschrän-
kungen gefördert werden. Der Verein plant dazu ein Modellprojekt, das u.a. 
helfen soll, ein Betriebliches Eingliederungsmanagement einzuführen.
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Effizienz als Grundpfeiler 
des Sozialen

Eine der individuellen und gesell-
schaftlichen Grunderfahrungen unserer 
menschlichen Existenz ist die Knapp-
heit. Sind die Ressourcen nicht ausrei-
chend, um die umfangreichen Bedürf-
nisse zu befriedigen, stellt sich die Fra-
ge nach dem Ziel gerichteten Einsatz 
der Ressourcen und der Verteilung der 
erzeugten Güter. Hierzu bedarf es eines 
Koordinationsmechanismus, der an dem 
Kriterium der Effizienz gemessen wer-
den kann. Ein guter Koordinationsme-
chanismus ist in der Lage, Ressourcen 
und Bedürfnisse sowie individuelle und 
gesellschaftliche Interessen mit relativ 
geringem Aufwand in Einklang zu brin-
gen.

Diese Frage stellt sich aus ökono-
mischer Sicht für alle Bereiche des 
menschlichen Zusammenlebens, nicht 
nur für den vordergründigen „Wirt-
schaftsbereich“. Für einen großen Teil 
der Güter und Dienstleistungen hat 
sich bisher die Marktorganisation als be-
sonders erfolgreich gezeigt. Durch den 
einfachen Koordinationsmechanismus 
„Markt“ und „Preis“ werden Bedürf-
nisse und Ressourcen, Nachfrage und 
Angebot, miteinander in Einklang ge-
bracht. Die Stärke eines individuellen 
Bedürfnisses misst sich in der Bereit-
schaft, hierfür auf die Befriedigung an-
derer Güter zu verzichten und die frei-
werdende Kaufkraft als Nachfragepreis 
einzusetzen. Dieser Preis ist Orientie-
rungsmarke für den Anbieter, der ent-
sprechende Ressourcen mobilisiert – 
oder sich der Produktion anderer Güter 
zuwendet.

Die steigende Wirtschaftskraft schafft 
eine bessere Versorgung der Menschen, 
auch mit Grundversorgungsgütern, 
und ist insofern eine soziale Leistung 
an sich. Auch wachsen die Spielräume 

für eine steigende Sozialleistungsquote. 
Doch gibt es keinen Automatismus, der 
„Wohlstand für alle“ erzeugt. 

Die ökonomische Theorie steht hier 
in vollem Einklang mit der Sozialpolitik: 
Der Markt erzeugt nicht automatisch 
soziale Leistungen oder gar Gerechtig-
keit. Hierfür bedarf es eines altruisti-
schen oder politischen Eingreifens. 

Ein solches Marktversagen im Sozi-
albereich tritt insbesondere auf, wenn 
die KonsumentInnen nicht „souverän“ 
sind, also ihre Handlungsalternativen 
nicht vollständig überblicken oder beur-
teilen können. Marktversagen tritt auch 
auf, wenn die Wirkungen einer Leistung 
nicht nur bei den Personen, die konsu-
mieren, sondern auch bei unbeteiligten 
Dritten (der Familie, im Freundeskreis) 
auftreten. Die Sicherstellung von Infra-
struktur für die Allgemeinheit (die Not-
fallaufnahme, „die Feuerwache“) wird 
nicht aus dem Markt heraus garantiert. 
Letztlich versagt der Markt auch immer 
dort, wo Bedürfnisse befriedigt werden 
sollen, die KonsumentInnen jedoch nicht 
die ausreichende Kaufkraft besitzen.

Staatliche Finanzierung 
heißt nicht staatliches Angebot 

Da die Ökonomie nicht von einem al-
truistischen Verhalten ausgeht, sieht sie 
die Lösung des Marktversagens in einem 
staatlichen Eingriff. Die Formen staat-
licher Eingriffe können dabei sehr viel-
fältig sein. Die „klassische“ Form ist die 
Zwangsfinanzierung einer kostenlos be-
reitgestellten staatlichen Leistung über 
Steuern oder Beiträge. 

Doch ist dies nicht die einzige denk-
bare und nicht die in allen Fällen von der 
Wohlfahrtsökonomik empfohlene Lö-
sung. Vielmehr kann und sollte sich der 
staatliche Eingriff auch der Effizienz-
vorteile des Marktes bedienen. Ebenso 
wie es ein Marktversagen gibt, lässt sich 

auch ein Staatsversagen feststellen: Fehl-
planungen, mangelnde Kundenorientie-
rung, mangelnde Flexibilität und Inno-
vationskraft. 

Geht es etwa darum, Fehlentschei-
dungen der einzelnen Personen (man-
gelnde KonsumentInnensouveränität) 
vorzubeugen, so kann dies auch mit ei-
ner Verpflichtung zum Konsum be-
stimmter Güter oder Leistungen ver-
bunden werden. Dieser Weg wird bei-
spielsweise bei der Brand - und Kfz-Ver-
sicherung gewählt. Für den Bereich der 
Unterstützten Beschäftigung dürfte dies 
eher eine nachrangige Überlegung sein, 
denn UB geht ja gerade von der Selbst-
bestimmung der KundInnen aus.

Geht es dagegen darum, kostenlose 
oder verbilligte Leistungen zur Verfü-
gung zu stellen, so kann dies über ei-
nen vollständig oder teilweise subventi-
onierten Konsum oder über staatlichen 
„Einkauf“ bei privaten Anbietern erfol-
gen. Staatliche Finanzierung bedeutet 
also nicht automatisch staatliches Ange-
bot.

Doch wäre es zu einfach, nur die 
Wahlmöglichkeit auf „Markt“ oder 
„Staat“ zu reduzieren. Es gibt keine 
vollkommenen Märkte, die wie im Lehr-
buch funktionieren. Märkte können ge-
staltet werden, sowohl von Marktpart-
nern als auch externen Institutionen. 
Dies geschieht mehr oder minder in al-
len Märkten. Dies ist auch eine Anfor-
derung an die Gestaltung eines Sozial-
marktes. Nur die Forderung nach Wett-
bewerb ist nicht genug.

Wahlmöglichkeiten sichern
Markt und Wettbewerb stellen, wie 

eingangs schon angerissen, eine Koor-

Wettbewerb ist nicht genug
Von Prof. Dr. Klaus Schellberg

Staatlich finanzierte Dienstleistungen im Sozialbereich unterliegen dem 
ökonomischen Markt und seinen Regeln. Am Beispiel des Persönlichen Bud-
gets als neue Steuerungsform des Sozialmarktes sollen Rahmenforderungen 
für den Wettbewerb im Sozialbereich entwickelt werden.

Ziel dieses Beitrages ist es, die Überlegungen der ökonomischen Theorie 
zur Organisation des Sozialbereiches aufzuzeigen. Hierzu werden die Anfor-
derungen an eine Marktorganisation des Sozialmarkts, insbesondere im Hin-
blick auf das persönliche Budget diskutiert.
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dination zwischen Individual- und Kol-
lektivinteressen dar. Im Markt kann das 
Individuum selbstverantwortlich agie-
ren und wählen, welche Bedürfnisse es 
befriedigt. Dies kommt der Forderung 
nach Selbstbestimmung und Teilhabe 
im Sinne des SGB IX sehr nahe. Natür-
lich stößt das Individuum an die Gren-
zen der Knappheit: Teilhabe heißt ja 
nicht, den Wunschzettel an den Weih-
nachtsmann auch wirklich erfüllt zu be-
kommen. Teilhabe heißt, autonom han-
deln zu können und in die „normalen“ 
gesellschaftlichen Prozesse integriert zu 
sein.

Ein Markt kann dies ermöglichen; es 
kann jedoch marktimmanente Prozesse 
geben, die dies verhindern:
- So hängt die Unabhängigkeit der 

einzelnen Personen von der tatsäch-
lichen Existenz von Alternativen ab. 
Finden sich keine alternativen Anbie-
ter, so entsteht eine Abhängigkeit an 
einzelne Anbieter.

- Auch bei der Existenz mehrerer An-
bieter kann die Bindung an einzelne 
Anbieter sehr stark sein. Man zieht 
z.B. aus einer Wohneinrichtung eben 
nicht so leicht aus wie man den Pizza-
dienst wechselt.  

- Und selbst wenn es theoretische 
Wahlmöglichkeiten gibt und man den 
Anbieter wechseln könnte, kann es 
sein, dass der Markt zu unübersicht-
lich ist. Der einzelne kann nur schwer 
das Angebot überblicken und durch-
schauen. Dieses Phänomen kennt je-

der von uns von der Planung der ei-
genen Urlaubsreise.

Liest man die Berichte über die Mo-
dellprojekte zum persönlichen Bud-
get sehr aufmerksam, so kommt man zu 
dem Schluss, dass die Anbieterlandschaft 
im Rahmen des Budgets wenig gewach-
sen ist und insofern die Wirkungen un-
ter den Möglichkeiten blieben. Anders 
ist die beobachtbare Vielfalt in unserem 
Nachbarland Niederlande mit einer grö-
ßeren Gruppe von BudgetnehmerInnen 
und teilweise langen Laufzeiten.

Es kommt also sehr stark auf die Ge-
staltung des Wettbewerbs an: Die An-
bieterlandschaft muss gepflegt werden, 
monopolistische Strukturen müssen ver-
hindert werden. Die Position der Kun-
dInnen muss rechtlich stark sein, um 
auch Wahlmöglichkeiten tatsächlich in 
Anspruch nehmen zu können. 

Eine entscheidende Rolle kommt da-
bei der Preisgestaltung durch den So-
zialleistungsträger zu. Baut der Sozial-
leistungsträger zu stark auf Kostenwett-
bewerb, so entsteht eine Tendenz zu 
großen Anbietern, bis hin zum Mono-
polanbietern. Niedrige Entgelte werden 
meist nur durch steigende Losgrößen 
erreicht, die Zahl der Anbieter und da-
mit die Wahlmöglichkeiten für die Kun-
dInnen sinken. 

Die Preispolitik muss insofern auch 
aus dem Blickwinkel der Nachfragesteue-
rung gesehen werden: Die Trägervielfalt 
in einem Raum kann durch geeignete 
Entgelte erhalten und gepflegt werden. 

Qualität sichern
Eine zweite entscheidende Anforde-

rung ist die Sicherung der Qualität. Der 
Markt, so die vordergründige Annah-
me, sorgt für eine verminderte Qualität 
des Angebotes. Daher, so die ebenfalls 
vordergründige Forderung, müsse zur 
Qualitätssicherung Markt ausgeschaltet 
werden.

In der Tat können wir uns ein System 
des persönlichen Budgets vorstellen, in 
dem die KundInnen eigenverantwort-
lich ihr Qualitäts - und Leistungsniveau 
wählen. Qualität kann auch aus dem 
Markt entstehen; es wird jedoch stets die 
Qualität der KundInnen sein und nicht 
eine abstrakte fachliche Qualität.

Zur Sicherung der fachlichen Qua-
lität bleiben zwei Möglichkeiten: Die 
Einführung von Mindestnormen sowie 
Haftungsregeln. Mindestnormen sind 
im Sozialmarkt gängig (Personalschlüs-
sel etc.). Haftungsregeln könnten zum 
Beispiel in Rückzahlungsverpflichtungen 
bei ausbleibendem Erfolg bestehen. Da-
mit eine solche Haftungsregel nicht zur 
KundInnenselektion führt, müssen in 
einem solchen Fall Entgelte auch Risiko-
prämien enthalten.

Zu überlegen ist jedoch auch, wie 
viel Qualitätssicherung durch den öf-
fentlichen Träger überhaupt notwen-
dig ist und ob das Vertrauen in die Kun-
dInnen und ihr Qualitätsinteresse nicht 
auch ausreicht. Selbstbestimmung kann 
ja auch das Recht auf (fachlich) „schäd-
lichen“ Konsum beinhalten, wie es bei 
Nicht-LeistungsempfängerInnen nor-
mal ist. 

Funktion des Marktes sichern
Auch in „klassischen“, scheinbar voll-

kommenen Märkten gibt es Funktions-
probleme, etwa mangelnde Überschau-
barkeit des Marktes (Intransparenz), 
Machtgefälle, hoher, existenzieller Scha-
den bei Fehlentscheidungen oder die 
Möglichkeit, Partner zu täuschen oder 
zu übervorteilen (Informationsasym-
metrien). Diese Probleme nehmen in 
einem Markt mit mehreren Gruppen 
von Akteuren und verteilten Interessen 
zu. Neben AnbieterInnen und Nachfra-
genden tritt im Sozialbereich der staatli-
che Finanzier dazu, vielleicht auch noch 
Angehörige und Betreuende oder Lob-
bygruppen.

Die Ökonomie spricht hier gerne von 
„verwässerten Verfügungsrechten“, d.h. 
Entscheidungen der einzelnen Personen 
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betreffen auch Dritte und werden von 
Dritten mit beeinflusst.  In dieser Situ-
ation besteht die Gefahr, dass die Abwä-
gung von Indivual- und Kollektivinter-
essen nur suboptimal funktioniert. Der 
Sozialbereich ist voll von Beispielen hier-
für und es soll zunächst nur der „Klassi-
ker“, das moral-hazard-Problem heraus-
gegriffen werden:

Die LeistungsempfängerInnen einer So-
zialleistung müssen nicht die Kosten da-
für tragen. Die natürliche Bremse für 
zu hohen Konsum, das fehlende Budget, 
greift nicht. Im Gegenteil, manchmal 
kann es sogar interessant sein, auf Vor-
sorge zu verzichten und es auf die Sozial-
leistung „ankommen zu lassen“. Umge-
kehrt hat der öffentliche Sozialleistungs-
träger keinen Vorteil aus dem Konsum. 
Ihm ist lediglich wichtig, den gesetzlichen 
Auftrag zu erfüllen und erwirkt daher 
ein Interesse daran haben, dies möglichst 
kostengünstig zu erreichen. Es sei darauf 
hingewiesen, dass dies nichts mit „bösem 
Willen“ zu tun hat, sondern der Anreiz-
logik innewohnt. 

An den Kern dieses Problems stößt 
man immer wieder bei der Frage nach 
der bedarfsgerechten Bemessung des 
persönlichen Budgets: Wird es anhand 
von tatsächlichen oder fiktiven Leistun-
gen sozialer Dienste, anhand alternati-
ver Möglichkeiten der Bedürfnisbefrie-
digung oder anhand Ergebnisstandards 
bemessen?

Marktmacht der 
Sozialleistungsträger begrenzen
Märkte neigen immer dann dazu, dys-

funktional zu werden, wenn Monopole 
auftreten. Ein Marktteilnehmer kann 
dann anderen MarktteilnehmerInnen 
Preise und Qualität diktieren. Es ent-
steht Marktmacht, die bei wenig nach-
haltigem Einsatz dazu führen kann, dass 
andere MarktteilnehmerInnen an ih-
re Überlebensgrenze und darüber hin-
aus gezwungen werden. Wohlgemerkt, 
Monopole bieten diese Marktmacht, die 
aber nicht so genützt werden muss.

Aus ökonomischer Sicht befindet sich 
der Sozialleistungsträger in der Situation 
eines Monopolnachfragers, der sehr star-
ken Einfluss auf Preis und Qualität aus-
übt. Dies kann im wohlverstandenen In-
teresse der Bedürfnisse der Leistungs-
empfängerInnen erfolgen. Doch nicht 
immer kennt der Staat die Bedürfnisse – 
oder andere, durchaus auch legitime In-
teressen gewinnen Überhand und erlau-

ben eine Preis- und Qualitätspolitik ge-
gen die LeistungsempfängerInnen.

Die Ökonomie empfiehlt hier eine Be-
grenzung der Machtposition der Mono-
polisten. Denkbar wäre hier eine Kon-
kurrenz der Sozialleistungsträger, wie 
etwa bei Krankenkassen ansatzweise re-
alisiert. Denkbar wären aber auch poli-
tisch gesetzte Mindeststandards, eine 
an die Netzagentur angelehnte Regulie-
rungsorganisation oder Benchmarking-
Systeme.  

Originäre Steuerungsformen 
für den Sozialmarkt 

Die- bisher skizzierten institutionellen 
Bedingungen des Sozialmarktes erfor-
dern eigene Steuerungsformen. Eine 
einfache Übertragung aus anderen Feld-
ern ist nicht zwingend erfolgsverspre-
chend. Der Sozialmarkt steht hier der-
zeit noch in einer großen Erprobungs-
phase und wir sind von endgültigen wis-
senschaftlichen Bewertungen noch weit 
entfernt. Bei der Gestaltung der Steue-
rungsformen haben wir den Möglich-
keitenraum noch nicht zu Ende gedacht 
oder gar erprobt.

Der Testfall Persönliches Budget
Das persönliche Budget ist eine sol-

che besondere Steuerungsform. Trotz 
gesetzlicher Verankerung ist die tatsäch-
liche Ausgestaltung des persönlichen 
Budgets noch wenig konturiert. 

Aus ökonomischer Sicht sind an die 
Realisierung des persönlichen Budgets 
einige Rahmenanforderungen zu stel-
len:
1. Das persönliche Budget garantiert 

noch keine Markttransparenz an sich. 
Zur tatsächlichen Realisierung der 
Wahlfreiheiten bedarf es der Her-
stellung von Markttransparenz. Dies 
kann durch Beratungs- und Vermitt-
lungsstellen für Dienstleistungen er-
folgen, in denen AnbieterInnen und 
KundInnen einen „Marktplatz“ fin-
den.

2. Case Manager (oder Budgetassisten-
tInnen) hingegen würden Ökono-
mInnen nur für die KundInnen emp-
fehlen, die eben nicht (vollständig) 
budgetfähig sind. Die besondere Si-
tuation solcher Budgetassistenten be-
darf einer eigenen Betrachtung, denn 
sie verkomplizieren die weiter oben 
beschriebene Interessenverschrän-
kung der Akteure weiter.

3. Hohe Markttransparenz kann umge-
kehrt aber auch zu Unübersichtlich-
keit führen. Es bedarf einer „Mar-
kierung“ von Dienstleistungen, etwa 
durch Qualitätssiegel, Benchmarking 
oder Dienstleistungstests. Verpflicht-
ende Mindeststandards sollten jedoch 
eher flach gehalten werden, um nicht 
wieder die Zahl der Anbieter und die 
Wahlfreiheit wieder einzuschränken. 

4. Sozialleistungen müssen durch das 
persönliche Budget klar begrenzt 
werden. MarktteilnehmerInnen ver-
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halten sich nur dann rational, wenn 
sie eine eigene Budgetrestriktion ha-
ben. Schlechte Bewirtschaftung des 
persönlichen Budgets darf nicht zu 
weiteren Sozialleistungen führen.

5. Es bedarf besonderer vertraglicher 
Regelungen für die Budgetneh-
merInnen und „Normen“ für die Be-
endigung von Vertragsbeziehungen. 
Durch lange Kündigungsfristen oder 
„versteckte“ Kündigungskosten stei-
gen die Kosten des Wechsels zu an-
deren AnbieterInnen; die Wahlfrei-
heit für den KundenInnen wird wie-
der begrenzt.

6. Im Rahmen des persönlichen Bud-
gets sind die Leistungsentgelte Ver-
handlungssache zwischen Budget-
nehmerIn und AnbieterIn. Entgelt-
verhandlungen mit AnbieterInnen 
können hier noch gewisse Mindest-
standards setzen (ähnlich wie Min-
destlöhne), um ruinösen Wettbewerb 
zu verhindern. Doch zwingend not-
wendig sind sie nicht – im Gegenteil, 
sie können etablierte AnbieterInnen 
gegenüber neuen AnbieterInnen mit 
günstigeren Preisen (etwa wie aus-
ländische DienstleisterInnen) hand-
lungsunfähig machen. 

7. Braucht es im Rahmen des persön-
lichen Budgets noch Ausschrei-
bungen? Eine konsequente Umset-
zung des persönlichen Budgets wi-
derspricht einem öffentlichen Ein-
kauf von Sozialleistungen – dies ist 
Aufgabe der BudgetnehmerInnen. 

Denkbar wäre jedoch, dass sich Bud-
getnehmerInnen wiederum freiwillig 
zu Einkaufsgenossenschaften zusam-
menschliessen und eigene Ausschrei-
bungen organisieren. 

Vertrauen!
Was will ein Appell an Vertrauen am 

Ende eines Beitrags über Wettbewerb 
aus ökonomischer Sicht? Die institu-
tionellen Regelungen in einem Markt 
können nie alle denkbarem Spielräu-
me und Mißbrauchsmöglichkeiten er-
fassen – oder der Markt wird von vorn-
eherein mit einem Regelungswust über-
flutet und der bürokratische Aufwand 
steigt. Die Kontroll- und Vertragskos-
ten (Agentur- und Transaktionskosten) 
können durch gegenseitiges Vertrauen 
in Grenzen gehalten werden. 

Eine hohe Eigenverantwortung der 
AnbieterInnen, etwa ersichtlich durch 
ethische Grundlinien gegenüber Kunde-
nInnen und Öffentlichkeit, durch Quali-
tätsmanagement oder Corporate Gover-
nance, ist notwendig, um das Vertrau-
en der KundenInnen und der Sozial-
leistungsträger zu rechtfertigen. Auf die 
letzte Dokumentation und Qualitäts-
kontrolle kann dann verzichtet werden.

Die Ergebnisqualität wird in diesem 
Zusammenhang stärker in den Blick-
punkt rücken. Sozialleistungen werden 
wegen ihres Ergebnisses „gekauft“. Kla-
re Ergebniszielformulierungen können 
hier auch Grauzonen ausloten helfen – 
im Vertrauen darauf, dass auf die bishe-

rigen Strukturqualitätskontrollen ersetzt 
werden können.

Markt im Sozialsektor legt aber auch 
eine hohe Verantwortung in die Hand 
der KundenInnen. Der Sozialleistungs-
träger, Heimaufsicht, MDK und ande-
re Kontrollinstitutionen sollten an den 
Punkten, an denen eine eigenverant-
wortliche KundenInnenentscheidung 
erfolgt, auch Vertrauen in die Selbstre-
gulierung legen. 

Und zuletzt bedarf es Vertrauens in 
die Veränderungen des Sozialmarkts. 
Wirkungen von Veränderungen und In-
novationen können nicht bis zuletzt 
prognostiziert werden und meist gibt es 
keinen „Airbag“ gegen jedes Scheitern. 
Markt ist ein dynamischer Prozess – den 
kurzfristigen schmerzhaften Verände-
rungen stehen oft längerfristige Vorteile 
gegenüber. 

Kontakt:
Prof. Dr. Klaus Schellberg
Fachhochschule München 
xit gmbH
Am Stadtpark 20, 81243 München
Fon: 089 / 1265-2312
Fax: 089 / 1265-2330
Post2@schellberg.net 
www.schellberg.net 
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Rahmenbedingungen
Laufzeit 

Das Projekt startete in der ersten Phase 
an den drei allgemein bildenden Schulen 
am 15.08.2004 in Klasse 8 und schloss 
dort mit dem Schuljahresende im Som-
mer 2006 mit dem Verlassen  der Schü-
lerInnen Ende Klasse 9 ab. Dort wur-
den in je zwei Klassen pro Schule mit 
12 SchülerInnen insgesamt 72 Schüle-
rInnen nach dem Kompass-Konzept ge-
fördert.

Ab August 2006 konnte das Projekt 
an der G12 als Berufsvorbereitungs-
schule durch Verlängerung der Förder-
periode mit der Unterstützung des ESF 
fortgesetzt werden in eigens dafür ein-
gerichteten Berufsvorbereitungsjahren 
(BVJ-Kompass). An der G12 wurden 
65 SchülerInnen im Rahmen dieses För-
derabschnittes weiter gefördert. Sieben 
SchülerInnen waren zwischenzeitlich 
durch Umzug oder andere nicht durch 
das Projekt zu verantwortende Grün-
de aus der Projektförderung heraus ge-
fallen. Die ESF-Förderung endete am 
31.12.2007. 

Personal 
Die Personalausstattung an den Schu-

len entsprach der regulären Lehrerver-
sorgung. Aus ESF-Mitteln konnten fi-
nanziert werden: je Klasse eine ½ Stelle 
Bildungsbegleiterin, eine ½ Stelle Pro-
jektleitung sowie eine ½ Stelle für Qua-
lifizierung des Projektteams und Trans-

fer in andere schulische Modellversuche 
in Hamburg. Für die Schulen bedeute-
te dies, dass in diesem Modellversuch 
durch die Förderung durch den ESF tat-
sächlich ein Plus an Personal in den Klas-
sen entstand.

SchülerInnen
Die Klassen wurden nicht eigens für 

das Projekt zusammengesetzt, sondern 
es konnte auf bestehende Klassen in den 
Förderschulen zurückgegriffen werden. 
Es handelte sich insgesamt um sehr leis-
tungsheterogene Klassen mit deutlich 
größerem Anteil an Jungen und hohem 
MigrantInnenanteil (39%) mit einem 
deutlichen Anteil türkischer sowie einem 
relativ starken Anteil afghanischer Ju-
gendlicher unter insgesamt 13 Nationa-
litäten. Durch diese multinationale Zu-
sammensetzung kam der Aufgabe, Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund 

eine betriebliche Orientierung zu ver-
mitteln, besondere Bedeutung zu. 

Es ging oftmals in den Praktika dar-
um, dass die Jugendlichen sich mit den 
Werten und Normen unserer Kultur in 
der Arbeitswelt auseinandersetzen muss-
ten und nur über die konkrete Erfah-
rung ein Verständnis entwickeln konn-
ten, wie Betriebe in unserem Land funk-
tionieren. 

Ziele
Die im Antragskonzept genannten 

Ziele
• Chancen der übrigen Jugendlichen im 

Übergang Schule-Beruf erheblich zu 
verbessern

• Unterrichtskonzepte für die Oberstu-
fe der Förderschule zu entwickeln

• Bildungsbegleitung als strukturelles 
Merkmal zu erproben

wurden durch Behörde im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens ergänzt 
und konkretisiert mit der Vorgabe
•  20% der Jugendlichen in Ausbildung 

oder Arbeit zu bringen.

Dieses Ziel erschien zu Beginn des 
Projektes als sehr hochgesteckt, da die 
Übergangsquoten von Förderschüle-
rInnen in Ausbildung oder den ersten 
Arbeitsmarkt normalerweise sehr ge-
ring sind. Leider liegen dazu für Ham-

Das Kompass-Konzept
Von Hartmut Sturm und Frauke Schipull-Gehring

Kompass ist ein aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie der 
Behörde für Wirtschaft und Arbeit Hamburg gefördertes Modellprojekt zur 
Verbesserung der beruflichen Eingliederungschancen von Jugendlichen aus 
drei Hamburger Förderschulen gewesen. Projektträger war das Berufsbil-
dungswerk (bbw) Hamburg in Kooperation mit der Staatlichen Berufsschu-
le Eidelstedt (G12). Die schulischen Kooperationspartner waren die Förder-
schulen Bindfeldweg, Grotefendweg und Böttcherkamp Hamburger Westen.

Im Folgenden wird das Kompass-Konzept in seinen Grundlinien skizziert. 
Dabei werden die wesentlichen pädagogischen und konzeptionellen Ideen und 
Begriffe benannt, um einen Überblick zu geben. 
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burg keine gesicherten Daten vor, aber 
die Quoten in den beteiligten Schulen 
sind nach deren Auskunft in den vergan-
genen Jahren sicher (z.T. weit) unter 5% 
gewesen. 

Dualisierung und Verzahnung 
der Lernorte
Kernstück des Kompass-Konzeptes 

war die Erweiterung des Handlungs-
feldes Schule um den Lernort Betrieb. 
Hier ging es nicht um betriebliche Prak-
tika, sondern um die systematische Er-
schließung eines neuen Lernortes. Die 
SchülerInnen sind innerhalb der insge-
samt dreieinhalbjährigen Projektzeit in 
jedem Schulhalbjahr jeweils 12 Wochen 
an zwei Tagen in einem Betrieb als Pra-
xis-Lernort, wobei die erste Woche im 
Betrieb eine Kompaktwoche zum Ein-
stieg mit fünf betrieblichen Tagen war. 

Die Grafik unten zeigt beispielhaft die 
Organisation für das Schuljahr 2006-
2007. 

Diese Struktur wurde in der Berufs-
schule beibehalten und um einen dritten 
betrieblichen Erkundungstag ergänzt. 
Die Jugendlichen mussten von Beginn 
an ihr Praktikum alle halbe Jahr wech-
seln, um verschiedene Branchen im Lau-
fe der Zeit zu durchlaufen. Es sollten so 
unterschiedliche berufliche und betrieb-
liche Erfahrungen ermöglicht werden In 
Gesprächen mit  Jugendlichen kristalli-
sierte sich allmählich heraus, dass viele 
mittlerweile festere Vorstellungen ent-
wickelt hatten, aber trotzdem weiterhin 
auf der Suche waren.

Nach einem BVJ-Kompass-Jahr  hat-
ten die TeilnehmerInnen insgesamt 

sechs Praktikumsphasen mit je 12 Wo-
chen betrieblicher Phase in jedem Halb-
jahr durchlaufen und darüber sechs ver-
schiedene Branchen, Berufsbilder oder 
-felder kennen gelernt. Trotzdem war 
festzustellen, dass für einige Jugendliche 
die Phase der beruflichen Orientierung 
damit noch nicht abgeschlossen war, 
und sie auch noch darüber hinaus wei-
tere Unterstützung benötigten.

Die Struktur der verzahnten schu-
lischen und betrieblichen Begleitung  
basiert im Kern auf den erfolgreichen 
Modellen in den Hamburger Schulver-
suchen „Lernen in Schule und Betrieb“ 
an Allgemein bildenden Schulen und 
wurde hier übertragen auf die Rahmen-
bedingungen der Förderschulen, ergänzt 
um das Konzept der Bildungsbegleitung 
und einer gecoachten schulübergreifen-
de Teamstruktur. 

Konzeptionell verankert in der Schu-
le ist der so genannte Kompass-Tag, an 
dem die betrieblichen Erfahrungen vor- 
und nachbereitet werden, die besondere 
Lernaufgabe bearbeitet wird sowie Mo-
dule „Lernen für die Arbeitwelt“ zum 
Unterrichtsgegenstand werden.

Die Lernaufgabe ist das konzeptio-
nelle Bindeglied zwischen betrieblichem 
und schulischem Lernen. Sie erwächst 
aus der betrieblichen Arbeit  und ergibt 
eine eigene Zeugnisnote. Lernen für die 
Arbeitswelt entspricht dem Schulfach 
Arbeitslehre. Jedoch werden andere In-
halte wichtig und auch andere Leistun-
gen erbracht:
• Betriebliche Anforderungen an das 

allg. Wissen werden in der Schule auf-
gegriffen und  bearbeitet.

• Betriebliche Erfahrungen werden in 
der Schule reflektiert

• Betriebsrelevante Schlüsselkompe-
tenzen werden in der Schule vermit-
telt und erarbeitet.

• Lernen für die Arbeitswelt ist ein Schul-
fach und ergibt eine Zeugnisnote.

Der übrige Unterricht wurde über-
wiegend binnendifferenziert und indivi-
dualisiert aufgebaut und enthält  spezi-
elle Förderangebote. Die Organisations-
form in den unterschiedlichen Phasen 
des Projektes machen folgende Grafiken 
deutlich:

Grundsätzlich werden die Schüle-
rInnen innerhalb dieses komplexen Sys-
tems verstärkt gefordert, die Verantwor-
tung für ihren eigenen Lernprozess zu 
übernehmen und ihren eigenen Ent-
wicklungsprozess im Übergang Schu-
le-Beruf zu steuern. Der LernKompass 
dient deshalb der Orientierung im Kom-
pass-Projekt.

Unterstützung und Begleitung
Innovativ am Kompass-Projekt war 

die Einführung von Bildungsbegleite-
rInnen als neues Berufsbild im Kon-
text Übergang Schule-Beruf. Bildungs-
begleiterInnen konnten als zusätzliches 
Personal durch die ESF-Mittel einge-
stellt werden. Diese drei Kolleginnen 
kamen aus der nachschulischen Quali-
fizierung zur Berufsvorbereitung oder 
betrieblichen Ausbildung von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen und 
bringen ihr Know-How in den schu-
lischen Kontext ein. Sie bilden ein Team 
mit den LehrerInnen vor Ort und  un-
terstützen diese dabei, sich ebenfalls in 
das Aufgabenfeld Bildungsbegleitung 
einzuarbeiten. Dadurch unterstützen 
sie die Schulen bei der Umstrukturie-
rung des Unterrichts. Gemeinsam mit 
den LehrerInnen unterstützen sie die 
Jugendlichen bei der Akquisition von 
Praktikumsbetrieben und während des 
Lernprozesses in den Betrieben. Für die 
Betriebe sind die BildungsbegleiterInen 
und die LehrerInnen feste Ansprech-
partner. Es finden regelmäßige Betriebs-
besuche statt, die auch das Angebot ent-
halten, die Betriebe vor Ort in der Be-
treuung der Jugendlichen zu unterstüt-
zen oder zu entlasten. In diesem Prozess 
kommt es durch den Austausch in den 
wöchentlichen Klassenteamsitzungen 
auch zu sukzessiven Veränderungen in 
der LehreInnenrolle.

Arbeitsweise
Das Pädagogische Vorgehen im Kom-
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pass-Projekt lässt sich auf fünf Kern-
punkte focussieren:

• Individuell
Jeder Jugendliche wird entsprechend 

seiner individuellen persönlichen Situ-
ation und individuellen Lernvorausset-
zungen unterstützt.  Er erhält ei-
neN AnsprechpartnerIn für den gesam-
ten Prozess der beruflichen Integration 
(MentorInnensystem).

•  Selbstbestimmt
Jeder Jugendliche erhält einen Lern-

Kompass, der die Lehrpläne durch Lern-
Bausteine schülergerecht erfasst und 
dokumentiert. Mit diesem Instrument 
werden die Eigenverantwortung und die 
Fähigkeit zur Selbststeuerung durch den 
Jugendlichen gefördert.

• Betriebsnah
Die Jugendlichen erlangen schon in 

der Allgemeinbildenden Schule die er-
forderlichen Betriebserfahrungen, um 
den Übergang in Ausbildung oder Ar-
beit gelingen zu lassen.

• Regional
Das Konzept wird vorrangig in Wohn-

ortnähe der Jugendlichen realisiert.

• Dauerhaft
Das Projekt soll die Jugendlichen mit 

kontinuierlichen Ansprechpartnern auf 
ihrem Weg bis zur Integration in den Ar-
beitsmarkt begleiten. Damit werden die 
Bemühungen des Jugendamtes und des 
Arbeitsamtes ergänzt und unterstützt.

Teamstrukturen & prozessbegleiten-
des Coaching
Schon in der Konzeptionsphase des 

Kompass-Projektes wurde vor dem Hin-
tergrund der Erfahrungen in den bis-
herigen Projekten die Notwendigkeit 
deutlich, die Neuorientierung in der Ar-
beit an den Förderschulen strukturell zu 
sichern. Zu diesem Zweck wurden von 

Beginn an verbindliche Teamstrukturen 
auf schulischer Ebene und schulüber-
greifend etabliert. Damit wurde einer-
seits die Steuerung des Projektes durch 
die Projektleitung gesichert, andererseits 
konnte sehr dicht an den realen Fragen 
und Bedürfnissen entlang ein prozessbe-
gleitendes Coaching realisiert werden:

 
Gesamtteam (schulübergreifend) wö-

chentlich 4 Std.:
• Reflektion der Arbeit
• Planung der nächsten Schritte
•  Fortbildung

Schulteam wöchentlich 2 Std.:
•  Reflektion & Planung des Unter-

richts
• Fallbesprechungen
• Organisation
• Austausch eigener Erfahrungen

Eltern
Die Eltern wurden von Beginn re-

gelmäßig auf Elternabenden und an 
Sprechtagen informiert und einbezogen. 
Dabei waren zwei sehr gegensätzliche 
Haltungen zu beobachten: Während ein 
Teil der Eltern das Konzept begrüßte 
und nach Kräften unterstützte, waren 
andere skeptisch bis ablehnend. Ein be-
sonders Problem scheint in manchen Fa-
milien für Jugendlichen zu entstehen, 
wenn sie die einzigen Familienmitglieder 
sind, die in betriebliche Zusammenhän-
ge eingebunden sind. Es stellte sich öfter 
heraus, dass Berichte über die betrieb-
liche Erfahrungen Themen waren, die 
zu Hause nicht sehr gewünscht waren, 
weil die Jugendlichen diejenigen wa-
ren, die im Betrieb verankert waren, und 
die Eltern einen Arbeitszusammenhang 
in dem Maße, wie die Jugendlichen ihn 
dann nach ein, zwei Jahren erfahren hat-
ten, gar nicht kannten. Fragen, wie „was 
läuft eigentlich bei dir auf der Arbeit?“, 
sind eher ungewöhnliche Fragen an die 
Jugendlichen zu Hause. Dies ist daher 
ein wichtiges Thema, das man beleuch-
ten und in der pädagogischen Arbeit be-
rücksichtigen muss: Wenn diese Art der 
Reflektion im häuslichen Umfeld nicht 
stattfindet, muss sie ein Teil der Reflexi-
onsarbeit in der Schule werden. 

Geleistete Entwicklungsarbeit
• LehrerInnen erfahren sich in der be-

trieblichen Begleitung als Bildungs-
begleiterInnen und erschließen den 
Lernort Betrieb.

• Konzeptionelle Verknüpfung von be-

trieblichem und schulischem Lernen 
•  Einführung der Lernaufgabe in den 

Förderschulen
•  Entwicklung von Unterrichtmodulen 

für das Fach Lernen für die Arbeits-
welt

•  Entwicklung weiterer Unterrichtmo-
dule „Lernen für die Arbeitswelt“ für 
die Berufsvorbereitung

• Entwicklung von Konzepten zur 
Stärkung fachlicher und betrieblicher 
Kompetenzen

• Entwicklung des LernKompasses für 
die speziellen Anforderungen der 
Förderschulen.

• Weiterentwicklung des LernKom-
passes für die speziellen  Anforde-
rungen in der Berufsvorbereitung 
(BVJ / Quas)

Literatur:
Sturm, H. / Schulze, H. u.a. (2008): Über-

gangssysteme im Wandel – Perspektiven 
für die Ausbildungsvorbereitung. Ham-
burg: Berufsbildungswerk Hamburg / 
Staatliche Berufsschule Eidelstedt
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Life-Span-Orientierung
Entwicklung wird mittlerweile nicht 

mehr als gerichteter, in Phasen oder Stu-
fen verlaufender Prozess betrachtet, son-
dern als komplexer multidirektionaler 
Vorgang begriffen, der bereits in der 
Schwangerschaft beginnt und mit dem 
Tod endet. Die Einführung dieser so ge-
nannten Life-Span-Orientierung hat zu 
einem Paradigmenwechsel in der Ent-
wicklungspsychologie geführt. Entwick-
lung wird als ein lebenslanger Prozess 
begriffen, der nicht mit dem „Erwach-
sengewordensein“ endet.

Erfolgreiche Entwicklungsprozesse 
finden immer dann statt, wenn Entwick-
lungsaufgaben gelöst werden. Das Lö-
sen von alterstypischen Entwicklungs-
aufgaben wird damit zu einer der wich-
tigsten Funktionen in jedem Lebensab-
schnitt. 

Berufsorientierung, -vorbereitung, -
ausbildung und schließlich die Ausübung 
eines Berufes sind lebenslange Prozesse 
und damit verbunden stellen sich immer 
wieder neue Herausforderungen, oder 
anders gesagt Entwicklungsaufgaben.

Entwicklungsaufgaben erfordern vom 
Individuum eine fortwährende Anpas-
sung an die ihm gestellten Anforde-
rungen. Dies wird auch neurobiologisch 
durch bildgebende Verfahren untermau-
ert, die zeigen, dass Veränderungen auf 
der Mikroebene des zentralen Nerven-
systems auf Grund von Lernaktivitäten 
bis ins hohe Alter möglich und nach-
weisbar sind (vgl. HÜTHER 2001:57-
70). „Empirische Untersuchungen be-
legen in großer Zahl die Plastizität der 
Entwicklung, die Abhängigkeit vom 
Kontext, die Gestaltbarkeit über das 
ganze Leben.“ (OERTER/MONTA-
DA1987:60; S.A 2002:371) 

Oerter/Montada führen aus, dass 
auch die ontogenetische Entwicklung 
einem historischem Wandel unterliegt, 
der einhergeht mit dem Wandel der ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen 
und Veränderungen, mit den jeweiligen 
vorherrschenden Ideologien, Wertesy-
stemen und politischen Grundhaltun-
gen einer Gesellschaft (vgl. OERTER/
MONTADA 1987:61: 2002:369ff).. 
„Es wird zunehmend deutlich, dass sich 
als Folge des raschen gesellschaftlichen 
Wandels auch nah aufeinander folgende 
Geburtsjahrgänge unterscheiden“. 
(OERTER/MONTADA 1987:61)

 Für Jugendliche in den 50er Jahren 
stellte sich z.B. die Entwicklungsaufgabe 
„Vorbereitung auf das Berufsleben“ sehr 
viel früher als heute. Für viele endete die 
Schule mit 14 Jahren. Dies verdeutlicht, 
wie sehr der soziokulturelle Kontext be-
stimmt, zu welchem Zeitpunkt sich be-
stimmte Entwicklungsaufgaben stellen

Entwicklungsaufgaben
„Eine Entwicklungsaufgabe ist eine 

Aufgabe, die sich in einer bestimmten Le-
bensperiode des Individuums stellt, ihre 
erfolgreiche Bewältigung führt zu Glück 
und Erfolg bei späteren Aufgaben, wäh-
rend Versagen das Individuum unglück-
lich macht, zu Missbilligung durch die 
Gesellschaft und Schwierigkeiten bei spä-
teren Aufgaben führt.“ (HAVIGHURST 
1974, zitiert nach HAAS 1999:171). 

So definiert Havighurst (1974) den 
Begriff Entwicklungsaufgabe und führt 
weiter aus, dass Entwicklungsaufgaben 
drei Quellen als Auslöser haben:
• eine physiologische
• eine soziale
• sowie  durch das Individuum selbst 

erzeugte Erwartungen an die eigene 
Entwicklung

Strategien für die Bewältigung ty-
pischer Entwicklungsaufgaben in der Ju-
gendphase hängen offensichtlich maß-
geblich davon ab, über welche Hand-
lungskompetenzen und welches Selbst-
konzept der Jugendliche verfügt.

Oerter/Montada (1987) zitieren die 
Shell-Studie von 1981. Dort wurden bei 
351 Jugendliche. im Alter von 15-17 
Jahren verschiedene Fragen zum The-
ma Erwachsenwerden gestellt. Die Fra-
gen wurden z.T. sehr uneinheitlich be-
antwortet, jedoch: „Auffallend ist, dass 
die Mehrzahl aller Befragten die wün-
schenswerte Entwicklungsgeschwindig-
keit zum Erwachsenwerden als nur mit-
telgroß ansehen, offensichtlich wollen sie 
nicht allzu rasch erwachsen werden.“ 
(OERTER/MONTADA 1987:283) Di-
es könnte bedeuten, dass Jugendliche 
selbst ein gewisses Gespür dafür haben, 
dass sie Zeiten und Gelegenheiten brau-
chen, um entsprechende Kompetenzen 
zu erwerben, die es ihnen ermöglichen, 
die anstehenden Entwicklungsaufgaben 
zu bewältigen.

Gesellschaftlicher Kontext
Derzeit ist ein Trend in der Gesell-

schaft und damit in der „Entwicklungs-
umgebung“ von Kindern und Jugend-
lichen zu beobachten, der auch durch 
die Pädagogik unterstützt wird: Im-
mer mehr Entwicklungsaufgaben wer-

Berufsvorbereitung: 
eine komplexe Entwicklungsaufgabe
Von Hartmut Sturm

Es gibt entwicklungspsychologisch betrachtet keine Unterschiede zwischen 
Menschen mit oder ohne Behinderungen! Um Verantwortung für den eigenen 
Entwicklungsprozess im Übergang Schule - Beruf übernehmen zu können, 
brauchen alle Jugendlichen geeignete Rahmenbedingungen. 

Im ESF-Projekt Kompass (vgl. vorherigen Artikel) wurden Jugendliche mit 
Lernschwierigkeiten auf den Übergang in die Arbeitswelt vorbereitet. Die die-
sem Projekt zugrunde liegenden entwicklungspsychologischen Überlegungen 
sind Gegenstand dieses Artikels.
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den systematisch immer früher an die 
Kinder bzw. Jugendlichen herangetra-
gen. Begründet wird dies auch durch 
die Neurowissenschaften (vgl. MILA-
NI1998; SPITZER 2002:206-210), die 
gezeigt haben, dass es für ein bestimm-
tes „Lernfutter“ ganz besonders „gu-
te Essenszeiten“ gibt. Einer der Haupt-
gründe für dieses getimte „Servieren“ ist 
wahrscheinlich der Gedanke, man könne 
nicht darauf vertrauen, dass Jugendliche 
in einer anregenden Entwicklungsumge-
bung zur richtigen Zeit „Appetit auf die 
richtigen Früchte“ bekämen, letztlich al-
so mangelndes Vertrauen in die Selbst-
kompetenz und Selbstverantwortung 
der Jugendlichen für ihren eigenen Ent-
wicklungsprozess. 

Wenig hingegen wird diskutiert und 
reflektiert, inwiefern sie von Erwachse-
nen, der Schule, der Umwelt, der Ge-
sellschaft insgesamt also, wirklich anre-
gende Entwicklungsumgebungen er-
halten. Insbesondere die Schule scheint 
hier in den vergangenen Jahrzehnten 
kaum in die Veränderung von Lernum-
gebungen investiert zu haben. Vermut-
lich stellt jedoch die Schule als Lernum-
gebung für viele Jugendliche heute zur 
Lösung von Entwicklungsaufgaben eine 
der entscheidenden Variablen dar (vgl. 
PISAERGEBNISSE 2005: Zusammen-
hang zwischen Herkunft, Armut, depri-
vierenden Lebensumständen und schu-
lischen Biografien).

Schulen bekommen damit zuneh-
mend eine auf den ersten Blick paradox 
erscheinende Aufgabe: nämlich neben 
Lernanlässen und Unterrichtsinhalten 
auch pädagogisch quasi unstrukturier-
te Settings systematisch so zu konstru-
ieren, dass sich Entwicklungsaufgaben 
ergeben, die sich ihrer Natur nach ein-
zelnen Individuen  zu unterschiedlichen 
Zeiten in unterschiedlichen Zusammen-
hängen stellen und die in Form selbst 
gesteuerter Entwicklungsprozesse be-
wältigt werden können. 

Havighurst (1972) beschreibt fol-
gende Entwicklungsaufgaben im Ju-
gendalter als bedeutsam:
• Die eigene Körperlichkeit anerkennen
• Erwerb geschlechtspezifischer Rol-

lenmuster
• Neue Qualitäten in der Beziehung zu 

Gleichaltrigen
• Emotionale Unabhängigkeit von Er-

wachsenen und Eltern
• Vorbereitung auf das Berufsleben

• Vorbereitung auf Partnerschaft und 
Familie

• Soziale, politische und gesellschaft-
liche Verantwortung übernehmen 
können

• Ein eigenes Wertesystem aufbauen 
und ethisches Bewusstsein entwickeln

Dreher und Dreher (1985) ergänzten:
• Ich-Identität
• Sexualität
• Zukunftsperspektiven entwickeln 

können

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, 
dass alle diese Entwicklungsaufgaben von-
einander nicht unabhängig oder gleich-
wertig sind, sondern es sich um Konstruk-
te handelt, „die pragmatisch aus dem All-
tagsleben abgeleitet werden“ (OERTER/
MONTADA 1987:277; 2002:841ff) und 
sich gegenseitig bedingen und beeinflus-
sen.

Coping
Im Zusammenhang mit der Bewäl-

tigung von Entwicklungsaufgaben ist 
der Begriff Coping, der auf Lazarus 
(1966,1980) zurückgeht, von großer 
Bedeutung:

„Coping ist ein Prozess, der ein-
setzt, wenn ein Individuum sich An-
forderungen (Belastungen) gegenüber-
sieht, die große Wichtigkeit haben.“ 
(OERTER/MONTADA 1987:283)

Probleme werden unterschiedlich er-
lebt:
• als Bedrohung
• als Gefährdung
• als Herausforderung

Nach Lazarus und Launier (1981) las-
sen sich grundsätzlich zwei Formen des 
Bewältigungsverhaltens unterscheiden:
• Problemlösendes (instrumentelles) 

Coping
• Emotionsregulierendes Coping

Problemlösendes Coping basiert auf 
kognitiven Bewertungen und zielt auf 
die unmittelbare Bewältigung des Pro-
blems, während die emotionsregulier-
te Bewältigung auf die Regulierung der 
auftretenden Gefühle und Affekte zielt 
und keinen aktiven Beitrag zur Lösung 
des Problems leistet.

Im Coping-Prozess wird die Phase der 
subjektiven Einschätzung der Situation 
unterschieden von der Phase der Ein-
schätzung der eigenen Handlungsmög-
lichkeiten, die zu einer erneuten Ein-
schätzung der Ausgangssituation (als be-
drohlich oder herausfordernd) führen. 

Der Handlungsplan wird so an die situ-
ativen Anforderungen angepasst. In die-
sem Zusammenhang taucht neben Co-
ping der Begriff Defending auf, der im 
Gegensatz zum Coping einen Abwehr-
prozess beschreibt, in dem die Situation 
als nicht bewältigbar erscheint und vor-
handene Handlungskompetenzen nicht 
zum Tragen kommen (vgl. OERTER/
MONTADA 1987:283).

Untersuchungen zeigten, dass Coping 
und Defending als generelle Bewälti-
gungstechniken auch von Jugendlichen 
bei der Lösung von Entwicklungsaufga-
ben genutzt werden.

Interessant im Hinblick auf Konse-
quenzen in der Begleitung und Unter-
stützung von Jugendlichen bei der Lö-
sung von Entwicklungsaufgaben im 
Übergang Schule-Beruf ist ein Ergeb-
nis einer Untersuchung von Dreher und 
Dreher (1985), der zufolge Jugendliche, 
„die sich hoher Belastung gegenüber-
sehen, eher zum Rückzug und zur Ver-
meidung aktiver Problembewältigung 
neigen.“ (siehe OERTER/MONTADA 
1987:284)

Die genannten Abwehrmechanismen 
reichen von Verdrängung, Vermeidung 
bis zu unangepasstem Ausagieren auch 
in Form von aggressivem Fehlverhalten. 
Weiter ist als Ergebnis interessant, dass 
in einer anderen Untersuchung (SEIF-
GE-KRENKE 1984) Mädchen unab-
hängig vom Problem ihre Situation dop-
pelt so häufig wie Jungen mit anderen 
Bezugspersonen lösen wollen und dort 
auch doppelt so häufig Trost suchen.

Coping- und Defending-Prozesse tra-
gen letztlich als sich wiederholende Er-
fahrungen einen nicht zu unterschät-
zenden Teil zur Entwicklung eines 
Selbstkonzeptes bei und generalisieren 
sich möglicherweise.

Für die Praxis bedeutet dies, dass in 
einer individualisierten Lernkultur Mög-
lichkeiten für Coping-Prozesse zu schaf-
fen sind und, dass bei hoher Problembe-
lastung die Tendenz zu Defending-Pro-
zessen verstärkt wird. Die pädagogische 
Begleitung von Jugendlichen bei der Lö-
sung von Entwicklungsaufgaben wird zu 
einem Balance-Akt zwischen einem Zu-
wenig und einem Zuviel an Unterstüt-
zung, wenn im Vordergrund die erfolg-
reiche Selbsttätigkeit der Jugendlichen 
bestehen bleiben soll.

Untersuchungen von Hüther (2001) 
zeigten, dass die Reorganisation des Ge-
hirns bei neuen Anforderungen zunächst 
begleitet ist durch Irritationen, Abwehr 



impulse 45, 1 / 200832

Jahrestagung 2007

und Vermeidung, schließlich aber die er-
folgreiche und wiederholte Bewältigung 
von Stress auslösenden Situationen zu 
einer neuen, neurophysiologisch dar-
stellbaren Struktur führen: „Wenn wir 
jedoch spüren, dass sich inzwischen et-
was ganz grundsätzlich verändert hat, 
dass wir mit den bisherigen Strategien 
nicht mehr weiterkommen, schaltet un-
ser Gehirn einen Mechanismus ein, der 
die zu stark gebahnten Erfahrungen auf-
löst. So werden wir in die Lage versetzt, 
etwas Neues zu versuchen und, wenn es 
funktioniert, umzulernen.“ (HÜTHER 
2001:82). Gleichzeitig entsteht durch 
die positive Lösung von Problemen als 
Erfahrung  Optimismus gegenüber zu-
künftigen Herausforderungen.

Dazu stellt der Neurobiologe Scheich 
(2005) feststellt: „Sobald der Mensch eine 
Lösung für sein Problem gefunden hat gibt 
es einen kurzen Dopamin-Ausstoß im Ge-
hirn – einerseits eine Art Befreiung und 
andererseits auch eine positive Rückmel-
dung. Das Gehirn belohnt sich also selbst. 
Deshalb ist Optimismus nicht von äuße-
ren Belohnungen abhängig.“ Diese Do-
pamin-Stöße funktionieren nach einem 
ähnlichen Mechanismus, wie solche, die 
durch Drogen oder Medikamente her-
vorgerufen werden, liegen jedoch unter-
halb der Sucht auslösenden Schwelle.

„Optimismus  verleitet dazu, neue Her-
ausforderungen zu suchen, deren Bewäl-
tigung mit einem Kick belohnt wird. ... 
Diesen kleinen Kick muss sich jeder selbst 
erarbeiten.“ (SCHEICH 2005)

Wenn es also gelingt, Jugendliche in 
Situationen zu versetzen, ihre als Her-
ausforderung bestehenden  Entwick-
lungsaufgaben positiv zu bewältigen 
(Coping) und Lern- und Entwicklungs-
begleitern in diesem Prozess zurückhal-
tend agieren, dann verschafft man Ju-
gendlichen Gelegenheiten zum Kick. 
Und PädagogInnen erleben schließlich 
vielleicht selbst den Kick, in ihrer Arbeit 
erfolgreich zu sein und nicht ohnmäch-
tig zu agieren.

Berufsorientierung als 
Teil der Identitätsentwicklung

Jugendliche, 14- bis 18-jährige, ha-
ben neben dem weiteren Wissenserwerb 
vielfältige Entwicklungsaufgaben zu lö-
sen. Erwachsen werden, sich auf Arbeit 
und Beruf gut vorbereiten und einstellen. 
Diese Fragen spielen eine zentrale Rolle. 
Gleichzeitig sind diese Jugendlichen auch 

in der Pubertät. Sie befinden sich sozu-
sagen in zwei Welten. In peer-groups le-
ben und dort alle Themen bewältigen, 
von denen die Erwachsenen ja möglichst 
wenig wissen sollen, aber trotzdem am 
nächsten Tag doch wieder in einer Aus-
bildung oder auch am Praktikumsplatz 
kompetent sein, um eine gestellte Aufga-
be erledigen zu können. Das ist es, was 
Pubertät im Kern auch ausmacht: sich in 
verschiedenen Rollen zu befinden und in 
beiden „Welten“ Entwicklungsaufgaben 
erfolgreich lösen zu können. 

Havighurst (1974) zeigte, dass die 
Kernaufgaben von Jugendlichen in die-
sem Alter letztlich immer mit folgender 
Frage zu tun haben: Was kann ich tun, 
um in die Welt der Erwachsenen sicher 
einzutreten? Alles Lernen ist darauf aus-
gerichtet, diesen Prozess, den nächsten 
Schritt in der Entwicklung zu bewälti-
gen! Die Jugendlichen stellen sich des-
halb nur noch diese eine Frage. „Hilft 
mir das, was ich hier tue oder lerne, 
wenn ich die Schule verlassen habe? 
Hilft es mir wirklich?“

Individualisierung
Berufsvorbereitung und Orientierung 

sind immer individuelle Prozesse im Zu-
sammenhang mit der gesamten Persön-
lichkeitsentwicklung. Es ist deshalb da-
von auszugehen, dass die Jugendlichen 
auch in der individuellen Bearbeitung 
und Lösung ihrer Entwicklungsaufgaben 
jeweils auf sehr unterschiedlichen Ebe-
nen beschäftigt sind. Diese aktuellen Auf-
gaben sind für sie selbst immer von au-
ßerordentlicher Wichtigkeit. Andere von 
außen herangetragenen Aufgaben, wie 
z.B. die des schulischen Lernens, können 
dann in den Hintergrund treten und Er-
folge in der Entwicklung, werden - von 
außen betrachtet – zum Teil nur tem-
porär erscheinen, weil verschiedene Ent-
wicklungsaufgaben gleichzeitig „in Ar-
beit“ sind und insbesondere in der Pu-
bertät unterschiedliche Prioritäten haben. 
Erfahrungen und Wissenserwerb werden 
also hier zur subjektiven Konstruktion 
vor dem Hintergrund der aktuell zu be-
arbeitenden Entwicklungsaufgaben.

Lernumgebungen sollten daher Chan-
cen zur Lösung der jeweils aktuellen in-
dividuellen Entwicklungsaufgaben er-
öffnen und  den Jugendlichen Mög-
lichkeiten verschaffen, die notwendigen 
Handlungskompetenzen dafür zu er-
werben und sie in sozialen und multi-
plen Kontexten variabel einzusetzen.

Unter diesen Gesichtspunkten ist ge-
rade das Handlungsfeld Übergang Schu-
le-Beruf besonders gut geeignet, wenn 
nicht einseitig und zu eng auf berufsspe-
zifische Fragestellungen oder Kompe-
tenzen fokussiert wird. Eine Studie des 
DJI (Deutsches Jugendinstitut) zeigte, 
dass gerade auch schulmüde Jugendliche 
und Schulverweigerer sich Unterstützung 
wünschen, um den Übergang von der 
Schule ins Berufsleben zu schaffen (vgl. 
IRLE 2005). Damit stellt sich die Frage 
nach den zu Grunde liegenden Kompe-
tenzen, die zur erfolgreichen Bewältigung 
dieser anstehenden Entwicklungsaufga-
be beitragen: Offenbar führt die unter-
schiedliche Komposition und Aktualisie-
rung verschiedener Handlungskompen-
tenzen, die zu ganz verschiedenen Zeit-
punkten erworben sein können, in neuen 
anfordernden Kontexten jeweils zum Er-
werb neuer Kompetenzen, die dann wie-
derum in multiplen Kontexten variiert 
werden können. In diesem Sinne ist der 
Erwerb von berufsrelevanten Schlüssel-
kompetenzen eher als eine eigene kom-
plexe, multidimensionale Entwicklungs-
aufgabe zu betrachten, die sich in vielfäl-
tigen Kontexten über einen sehr langen 
Zeitraum immer wieder stellt und eine 
Voraussetzung zur Lösung späterer Ent-
wicklungsaufgaben darstellt. Hilfreich ist 
hier vielleicht auch die Vorstellung eines 
Puzzles, in dem zum Erwerb einer neu-
en Schlüsselkompetenz in der Regel nicht 
alle zugrunde liegenden Handlungskom-
petenzen neu erworben werden müssen, 
sondern oft nur ein letztes, aber entschei-
dendes Teil. Dieses dann zu suchen und 
zu entdecken, ist das Ziel des  aktuellen 
Entwicklungsprozesses.

Selbstkompetenzen stärken
Entwicklungstheoretisch ist grund-

sätzlich davon auszugehen, dass sich al-
le Individuen lebenslang ständig auf der 
Suche nach positiven Entwicklungsan-
reizen  (vgl. MILANI 1998) befinden, 
die sie befähigen, die Umweltanforde-
rungen erfolgreicher als bisher zu bewäl-
tigen. So wie ein kleines Kind, das über 
genügend sensomotorische Basiskom-
petenzen verfügt, irgendwann zu klet-
tern beginnt und dabei seine Eltern in 
Angst und Schrecken versetzt, so suchen 
auch Jugendliche in vielen Zusammen-
hängen nach Herausforderungen, deren 
Bewältigung sie (subjektiv) besser befä-
higen, erwachsen zu werden. Die Zu-
gänge zum Erfahrungsraum Arbeit und 
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Beruf sind jedoch in unserer Gesellschaft 
stark eingeschränkt bzw. reglementiert, 
so dass sich Jugendliche zur Lösung der 
Aufgabe „Übergang in den Beruf“ ent-
weder kompensatorisch andere Hand-
lungsfelder suchen müssen oder darauf 
angewiesen sind, dass ihnen systematisch 
Handlungsfelder eröffnet werden.

Solche Handlungsfelder sollten au-
thentisch und komplex sein und können 
nicht durch exemplarische Konstruktio-
nen z.B. im Arbeitslehreunterricht ersetzt 
werden können. Hier können letztlich 
nur Grundkenntnisse erworben werden, 
wie motorisches Geschick, Werkzeug- 
und Materialkenntnisse etc., die aber erst 
in einem komplexen Zusammenhang bei 
der Lösung einer realen Entwicklungs-
aufgabe relevant werden.

Dualisierung der Lernorte
Die Möglichkeit zum Erwerb re-

levanter Handlungskompetenzen im 
Übergang Schule-Beruf kann also nur 
durch die radikale Veränderung der 
schulischen Lernumgebung realisiert 
werden: Lernen in Schule und Betrieb. 
Nur so erhalten die Jugendlichen die 
Gelegenheit, sich in verschiedenen „Er-
wachsenenwelten“ zu erfahren und die 
dort gestellten Anforderungen erfolg-
reich zu bewältigen. Dies erfordert eine 
zurückhaltende, aber Sicherheit signali-
sierende Begleitung durch Pädagogen, 
die sich als Bestandteil dieser neuen Ler-
numgebung in ihrer Rolle neu definie-
ren müssen.

Dieser Strukturwandel ist einer-
seits notwendig, da sich die  Entwick-
lungsaufgabe „Vorbereitung auf die 
Berufswelt“ in der Entwicklungsbio-
graphie der Jugendlichen durch die 
veränderten gesellschaftlichen und bil-
dungspolitischen Rahmenbedingungen 
subjektiv schneller als erwartet stellt.
Andererseits scheinen aber die zur Be-
wältigung dieser Entwicklungsaufgaben 
benötigten Handlungskompetenzen nur 
bruchstückhaft oder unzureichend auf-
gebaut worden zu sein, da die Verände-
rungen im Bildungssystem nicht parallel 
zum Tempo der gesellschaftlichen Ver-
änderungen in verlaufen sind. Die da-
durch die bedingten Brüche wirken auf 
der sich Kompetenzebene im Übergang 
Schule-Beruf unmittelbar auf die der Ju-
gendlichen aus. Gründe könnten darin 
liegen, dass sich die Schule bisher nicht 
um Konzepte bemüht hat, die Jugend-
lichen bei der Lösung dieser Entwick-

lungsaufgaben behilflich sind. Dies war 
wahrscheinlich als Aufgabe für das Sys-
tem Schule nicht erkennbar, da die weit-
aus meisten Jugendlichen bisher ihre 
Entwicklungsaufgaben auch ohne schu-
lische Unterstützung im Rahmen der ih-
nen gestellten Anforderungen durch in-
formelles Lernen in ihrer Lebenswelt lö-
sen konnten.

Insofern benötigt ein nicht kleiner 
Teil der Jugendlichen (zumindest alle 
diejenigen, deren Perspektiven nach der 
allgemein bildenden Schule Ausbildung 
und Arbeit ist) professionelle Begleitung 
und Unterstützung bei der Lösung ih-
rer Entwicklungsaufgaben. Dies umso 
mehr, als die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen - sprich der Arbeitsmarkt - 
wiederum selbst nur sehr unzureichend 
Gelegenheiten bietet, diese Entwick-
lungsaufgaben später noch dort lösen zu 
können. Im Gegenteil ist die Erwartung 
von vielen Betrieben, dass junge Men-
schen beim Eintritt in die Arbeitswelt 
einen großen Teil der berufsrelevanten 
Entwicklungsaufgaben mehr oder min-
der bereits erfolgreich gelöst haben.

Diese entwicklungspsychlogischen 
Über legungen, begründet und bestärkt 
durch die praktischen Erfahrungen in 
Kompass, ermutigen zu zwei Thesen:
1. Jugendliche im Übergang Schule-Be-

ruf werden unter individualisierenden 
Bedingungen wieder zu Akteuren ih-
res eigenen Lernprozesses und damit 
ihrer eigenen Entwicklung!

2. Komplexe Settings, d.h. reale betrieb-
liche Zusammenhänge, sind dafür die 
entscheidende Voraussetzung!

Entscheidend könnte auch sein, dass 
die PädagogInnen selbst zu Akteuren 
des eigenen Lern- und Entwicklungs-
prozesses werden und selbst ihre Hand-
lungs- und Schlüsselkompetenzen unter 
den neuen Anforderungen weiterentwi-
ckeln und dabei erfolgreiche Bewälti-
gungsstrategien nutzen.
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Vor dem Hintergrund steigender Zu-
gangszahlen in Werkstätten für behinder-
te Menschen (WfbM) hat eine Arbeits-
gruppe der Zentrale der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) ein neues Konzept zur 
erweiterten Eignungsfeststellung vor der 
Entscheidung über den Zugang zu der 
WfbM entwickelt. Ab dem 1.7.2008 soll 
es eine neue Maßnahme „Diagnose der 
Arbeitsmarktfähigkeit besonders betrof-
fener behinderter Menschen nach § 33 
Abs.4 SGB IX (DIA-AM)“geben (Infor-
mationen/Weisungen SGB III des Vor-
standsbereichs VA der Bundesagentur 
für Arbeit vom 7.2 2008).

Zielsetzung
Leistungsgegenstand ist die Feststel-

lung, inwieweit Art oder Schwere der 
Behinderung einer Integration in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt entgegenste-
hen und deshalb die WfbM die notwen-
dige und geeignete Einrichtung für die 
Teilhabe am Arbeitsleben ist (§ 136 Abs. 
1 Satz 2 SGB IX). Durch eine auf jeden 
TeilnehmerInnen ausgerichtete Orien-
tierung und praxisorientierte Eignungs-
abklärung sollen realistische und belast-
bare Aussagen zu dieser Frage gesam-
melt werden. Soweit ein berufliches Po-
tenzial für eine Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt festgestellt 
wird, soll dieses differenziert beschrie-
ben und die für eine Integration ange-
zeigten konkreten Schritte und Teilha-
beleistungen dargestellt und begründet 
werden. Ergebnis des DIA-AM-Verfah-
rens kann also die Zuweisung zu einer 
(zukünftigen) Maßnahme der Unter-
stützten Beschäftigung sein, einer be-
rufsvorbereitenden Maßnahme (BvB) 
oder zu der WfbM sein. 

Gleichzeitig können mit diesem Ver-
fahren Aussagen gewonnen werden, ob 

eine Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II 
gegeben ist, mit den entsprechenden 
Folgen für die Zuweisung zu den Lei-
stungen zum Lebensunterhalt. 

Zielgruppe
Zielgruppe sind behinderte Menschen, 

bei denen die durchgeführte Eignungs-
diagnostik der BA ein berufliches Poten-
zial im Grenzbereich der Anforderungen 
des allgemeinen Arbeitsmarkts und der 
WfbM ergibt, eine abschließende Ent-
scheidung aber zusätzlicher, praxisnaher 
Feststellungen bedarf. Diese Vorausset-
zungen sollen für lernbehinderte Men-
schen im Grenzbereich zur geistigen Be-
hinderung gelten sowie bei Menschen 
mit nachhaltigen psychischen Störun-
gen und/oder Verhaltensauffälligkeiten 
(nicht im Akutstadium). Problematisch 
ist, dass der Begriff der Lernbehinderung 
unscharf ist, und im Sozialrecht nicht 
verankert ist. In der Weisung wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass zen-
trale Festlegungen für diesen Grenzbe-
reich nicht vorgesehen sind, so dass alle 
Reha-BeraterInnen diesen Begriff nach 
eigenen Kriterien auslegen können. Es 
fehlt die Aussage, dass die Reha-Bera-
terInnen zumindest feststellen müssen, 
ob überhaupt eine Behinderung vor-
liegt, weil dies die Rechtsgrundlage für 
die Durchführung einer Arbeitserpro-
bung nach § 33 Abs.4 SGB IX im Rah-
men des DIA-Am-Verfahrens ist. Eine 
Behinderung nach § 2 SGB IX liegt vor, 
wenn die körperliche Funktion, geisti-
gen Fähigkeiten oder die seelischen Ge-
sundheit von dem für das Lebensalter ty-
pischen Zustand abweicht, und daher die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
beeinträchtigt. Nach den Vorgaben der 
Weltgesundheitsorganisation wird da-
bei auf die Internationale Klassifikati-

on der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit“ (ICF)Bezug genom-
men. Behinderung wird danach nicht 
als Eigenschaft oder persönliches Merk-
mal eines Menschen betrachtet, sondern 
als ein Begriff definiert, der die negativen 
Aspekte der Interaktion zwischen einer 
Person (mit einem Gesundheitsproblem) 
und ihren Kontextfaktoren (Umwelt- 
und personenbezogene Faktoren) be-
zeichnet. Nach der ICF ist die Teilhabe-
beeinträchtigung für die Lebensbereiche 
der Kommunikation, Mobilität, Selbst-
versorgung, häusliches Leben und Hilfe 
für andere, interpersonelle Interaktionen, 
Bildung, Arbeit und Beschäftigung, wirt-
schaftliche Sicherheit, Gemeinschafts-
, soziales und staatsbürgerliches Leben 
maßgeblich. Nach der ICD- 10 (Interna-
tionale Klassifikation der Krankheiten) ist 
von einer geistigen Behinderung auszu-
gehen, wenn neben einer Minderung der 
Intelligenz (IQ unter 70) auch Störun-
gen in der Anpassung an die Anforderun-
gen des alltäglichen Lebens vorliegen. Es 
ist bedenklich, wenn die BA in ihrer Wei-
sung für das DIA-AM-Verfahren bezüg-
lich der Qualität der Begutachtung kei-
nerlei Vorgaben macht, und nicht einmal 
Bezug auf die ICF nimmt. 

 
Geistig behinderte SchulabgängerIn-

nen haben die Möglichkeit, mit Volljäh-
rigkeit während der Schulzeit Grund-
sicherungsleistungen wegen dauerhaf-
ter Erwerbsminderung zu beantragen, 
wenn sich aus ärztlichen Gutachten so-
wie Schulzeugnissen unter Auswer-
tung von Schulpraktika ergibt, dass aus-
schließlich eine Beschäftigung in der 
WfbM in Frage kommt.

Dieser Personenkreis kann daher von 
der BA verlangen, wie bisher ohne wei-
tere Verzögerung dem Fachausschuss 
der WfbM zur Aufnahme vorgeschlagen 
zu werden.

Personen, die wegen einer psychischen 
Erkrankung aus dem Berufsleben aus-
scheiden, und in die WfbM überwech-
seln, werden von dem DIA-AM-Verfah-
ren nicht erfasst, da die Rentenversiche-
rung als Reha-Träger für sie zuständig ist. 

Neues Maßnahmeangebot der Bundesagen-
tur für Arbeit zur Feststellung der Arbeits-
marktfähigkeit behinderter Menschen
Von Sabine Wendt

In maximal 12 Wochen will die Agentur für Arbeit die Arbeitsmarktfähig-
keit behinderter Menschen feststellen lassen, um daran anschließend über die 
Zuweisung zur Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder die Quali-
fizierung für den Arbeitsmarkt zu entscheiden. Die Intention, die Gefahren 
und Schwierigkeiten dieses Verfahrens für den behinderten Menschen und 
bestehende Rehabilitationsmaßnahmen werden in diesem Beitrag aufgezeigt.
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Mit dem DIA-AM-Verfahren werden 
Kompetenzen des Fachausschuss be-
schnitten, der bisher über diese Grenz-
fälle mit entschieden hat. Oftmals über-
nahmen die WfbM durch ihre Sozial-
dienste eine beratende Funktion für die 
Personen der Grenzfälle, die eine Auf-
nahme in die WfbM wünschten, die jetzt 
nicht mehr ausgeübt werden kann. 

Offen ist, wie sich dieses Verfahren auf 
die Bewilligung eines Budget für Arbeit 
auswirkt: Naheliegend ist, dass das DIA-
AM-Verfahren der Budgetbewilligung 
durch die BA auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt vorgeschaltet wird. Dies hät-
te vermutlich einen abschreckenden Ef-
fekt für die Beantragung des Persön-
lichen Budgets zur Folge, da damit in 
Frage gestellt wird, ob Werkstattbedürf-
tigkeit gegeben ist. Der Budgetantrag 
könnte somit in die Arbeitslosigkeit füh-
ren, wenn er vor Aufnahme in die WfbM 
gestellt würde.

Es ist zu vermuten, dass das DIA-
AM-Verfahren auch dazu genutzt wer-
den soll, den Personenkreis zu ermit-
teln, der für die geplante Maßnahme 
der Unterstützten Beschäftigung in Fra-
ge kommt. Ebenso wie bei der Beantra-
gung des Persönlichen Budgets wird da-
mit das Wunsch- und Wahlrecht nach 
§ 9 SGB IX eingeschränkt: Statt frei-
williger Inanspruchnahme der Unter-
stützten Beschäftigung erfolgt eine Zu-
weisung, mit offenem Ausgang, ob eine 
spätere Aufnahme in die Werkstatt bei 
einem Scheitern möglich ist oder nicht. 
Der Maßnahmeträger übernimmt damit 
eine große Verantwortung für die Wei-
chenstellung des Rechts auf Teilhabe am 
Arbeitsleben seiner Klienten. In der Pra-
xis wird sich zeigen, ob dies gerechtfer-
tigt ist.

 

Maßnahmestruktur und -inhalt
In der Phase 1 soll individuell für jede 

TeilnehmerIn durch Einzeltestungen/-
erprobungen und in der Gruppe die 
fachlichen, methodischen, sozialen und 
persönlichen Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten ermittelt werden sowie 
die individuelle Motivation (Interessen, 
Neigungen und Abneigungen). Diese 
Eignungsanalyse mit Einzel- und Grup-
penerprobungen erfolgt in den Räum-
lichkeiten des Trägers, und mündet in 
eine gutachterliche Feststellung, ob die 
KlientIn über ein Potential für einfach-
ste Tätigkeiten auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt verfügt, oder nicht (mit der 
Folge, dass dann eine Zuweisung in die 
WfbM erfolgt).

Fällt das Gutachten positiv aus, soll 
es Aussagen enthalten, für welche eig-
nungsdiagnostischen Aspekte in der be-
trieblichen Erprobung vertiefte Feststel-
lungen getroffen werden sollen, und wie 
die Potentiale weiterentwickelt werden 
können.

In der Phase 2 erfolgt eine betriebli-
che Erprobung, die kein Praktikum im 
herkömmlichen Sinne sein soll. Ziel ist 
vielmehr, durch gezielte Erprobung, 
Veränderung/Steigerung der Anforde-
rungen und Belastungen eine Aussage 
zu erzielen, ob und welches berufliche 
Potential unter welchen stützenden/för-
dernden Gegebenheiten (z.B. Arbeitsas-
sistenz) für eine Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt vorhanden ist. 
Gewünscht ist die Erprobung in mehre-
ren Betrieben und in einem unterschied-
lichen Umfeld.

Die Ergebnisse der Erprobung sind 
unter Berücksichtigung der psychischen 
und physischen Belastung in der betrieb-
lichen Realität in das Gutachten über die 
Arbeitsmarktsfähigkeit aufzunehmen.

Beide Phasen sollen zusammen maxi-
mal 12 Wochen dauern, wobei die Zei-
ten für die einzelnen Phasen nicht fest-
gelegt werden. Das ist problematisch, 
da sich dann der zeitliche Ablauf an 
den organisatorischen Gegebenheiten 
des Maßnahmeträgers ausrichtet und 
nicht an den Bedürfnissen der KlientIn-
nen. Hier wären zeitliche Vorgaben für 
die Erstellung der Eingangsdiagnostik 
wünschenswert, zumal diese schon auf 
den diagnostischen Vorarbeiten der Ar-
beitsagentur aufbaut, die zuvor feststel-
len muss, ob überhaupt eine Behinde-
rung vorliegt.

Es fällt auf, dass Schwerpunkt der Be-
gutachtung die Ermittlung für Fähigkei-
ten für einfachste Tätigkeiten auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt ist. Dies wi-
derspricht dem Konzept der Unterstütz-
ten Beschäftigung, einen passgenauen 
Arbeitsplatz zu finden, der den individu-
ellen Fähigkeiten und Neigungen ent-
spricht. Dies wird bisher durch Prakti-
ka ermittelt, die den BewerberInnen das 
Recht der Ablehnung geben, wenn sie 
mit den Bedingungen nicht einverstan-
den sind. Nach dem Erprobungskon-
zept DIA-AM ist eine solche Auswahl-
möglichkeit nicht vorgesehen. Zwar sol-
len unterschiedliche Arbeitsplätze zur 

Erprobung angeboten werden, wo-
bei aber allein der Träger das Auswahl-
recht hat. Er kann somit allen KlientIn-
nen z.B. in seinem Integrationsbetrieb 
das gleiche Angebot in der Industrie-
montage machen, ohne sich auf die Su-
che nach einem individuell passgenau-
en Arbeitsplatz z.B. im Dienstleistungs-
bereich machen zu müssen. Dafür wird 
schon die zeitliche Begrenzung von 12 
Wochen nicht ausreichen. 

Zudem ist fraglich, ob ArbeitgeberIn-
nen solche Testarbeitsplätze in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung stellen: Sie 
haben in der Regel kein Interesse an ei-
ner zeitlich sehr begrenzten Beschäf-
tigung, die keine Option der Einarbei-
tung nach betrieblichen Belangen für 
eine mögliche, längerfristige Beschäfti-
gung hat, sondern zur Ermittlung von 
Testergebnissen für die Arbeitsagentur 
dient. Ein finanzieller Anreiz ist für ihn 
nicht vorgesehen. 

Zu klären sind auch haftungsrechtli-
che Fragen: der Maßnahmeträger muss 
den Versicherungsschutz für seine Klien-
tInnen gewährleisten, dies muss ein Aus-
wahlkriterium sein, das von der Bun-
desagentur finanziell abzusichern ist.

Zuständigkeit und Verfahren
De Reha-BeraterInnen der Ar-

beitsagentur sollen anhand der be-
reits durch den arbeitsmed. Fachdienst 
durchgeführten Eignungsdiagnostik 
entscheiden, ob ein berufliches Poten-
zial im Grenzbereich der Anforderun-
gen des allgemeinen Arbeitsmarkts und 
von WfbM vorliegt, und ob für eine ab-
schließende Entscheidung DIA-AM-
Verfahren notwendig sind. Die Maßnah-
me, die nach § 33 Abs. 4 SGB IX ver-
bucht werden soll, ist durch Bescheid 
mit Rechtsmittelbelehrung gegenüber 
dem Klienten bekannt zu geben. In die-
sem Bescheid müssen auch die Nebenlei-
stungen, (Übernahme von Fahrkosten, 
Arbeitskleidung, Versicherungsschutz, 
aber mit Ausnahme eines Mittagessens 
keine Leistungen zum Lebensunterhalt, 
da der eigene oder der elterliche Haus-
halt nicht verlassen werden muss, § 33 
Abs. 7 SGB IX) festgelegt werden. Die 
Zuweisung zu einem Maßnahmeträger 
macht schon aus datenschutzrechtlichen 
Gründen die Zustimmung der KlientIn-
nen notwendig, da zur Erstellung des 
Gutachtens personenbezogene Daten 
gesammelt und verarbeitet werden.

Hält eine KlientIn den Träger für un-
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geeignet, muss er das Recht zur Ableh-
nung der Maßnahme haben, weil nach 
§ 9 Abs.4 SGB IX eine Reha-Maßnahme 
nur mit seiner Zustimmung durchgeführt 
werden darf. Eine Verpflichtung zur Mit-
wirkung aus § 64 SGB I ergibt sich nur, 
wenn zugleich Sozialleistungen für den 
Lebensunterhalt beantragt werden.

Es soll regelmäßige Eintrittstermine 
geben, der Maßnahmeträger muss al-
le 14 Tage neue TeilnehmerInnen auf-
nehmen. Zwischen Bescheiderteilung 
und Maßnahmebeginn müssen aller-
dings 4 Wochen liegen, weil erst dann 
die Rechtsmittelfrist gegen den Bescheid 
abläuft, und dieser vorher nicht be-
standskräftig ist.

Falls Werkstattbedürftigkeit festge-
stellt wird, soll das dort nach § 40 Abs. 
2 Satz 2 SGB IX durchzuführende Ein-
gangsverfahren auf vier Wochen verkürzt 
werden können. In einem von Rechtsan-
walt Schafhausen für die BAG WfbM er-
stellten Gutachten wird dies zutreffend 
für rechtswidrig gehalten, weil das Ein-
gangsverfahren dazu dient, einen Ein-
gliederungsplan für die Leistung in der 
Werkstatt zu erstellen. Insofern ergibt 
sich keine Leistungsüberschneidung mit 
dem DIA-AM-Verfahren als Begrün-
dung für eine eingeschränkte Dauer. 
Nur nach einer Feststellung im Einzel-
fall nach Aufnahme in die WfbM kann 
während des Eingangsverfahrens ent-
schieden werden, dass eine kürzere Lei-
stungsdauer ausreichend ist, dies ergibt 
sich aus dem klaren Wortlaut von § 40 
Abs. 2 Satz 2 SGB IX. Dies hat zur Fol-
ge, dass es keine automatische Verkür-

zung der Dauer des Eingangsverfahrens 
geben kann, sondern nur eine Sachent-
scheidung nach Ablauf eines Monats des 
Eingangsverfahrens. Zulässig wird aller-
dings eine Befristung der Bewilligung 
für zunächst einen Monat sein, mit An-
kündigung einer Überprüfung der wei-
teren Dauer.

Vergabeverfahren und 
Maßnahmedurchführung

Bereits in der Zeit vom 21.Febru-
ar bis zum 12.März 2008 sollen die Ar-
beitsagenturen das Produkt bei den Re-
gionalen Einkaufszentren für die ersten 
Maßnahmen ab 1.7.2008 bestellen, und 
ihren Bedarf melden. Die Maßnahme 
kann auch agenturübergreifend einge-
richtet werden.

Nach Informationen der BAG WfbM 
(Werkstatt-Telegramm 1-2008 vom 
27.2.08) soll ab dem 31.3.08 die Aus-
schreibung beginnen, und am 23.4.2008 
beendet werden, der Zuschlag soll am 
16.6.2008 erfolgen. Sie empfiehlt al-
len Trägern, sich an der Ausschreibung 
zu beteiligen, und die Maßnahme kon-
zeptionell in ihr Angebot aufzunehmen. 
In dem Gutachten von RA Schafhausen 
wird festgestellt, dass WfbM nicht gene-
rell von dem Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden dürfen, dies ist in der 
Weisung der BA vom 7.2.08 auch nicht 
vorgesehen.

Voraussetzung für die Ausschreibung 
ist jedoch, dass der Träger ein Angebot 

für mindestens 120 TeilnehmerInnen-
monate vorhalten kann, da keine Teil-
nehmerInnenplätze eingekauft werden, 
sondern nur Kontingente an Teilneh-
merInnenmonaten, die flexibel durch 
den Bedarfträger bewilligt werden. Das 
Kontingent und eine durchschnittlich zu 
erwartende Belegungszahl werden mit 
der Bestellung festgelegt. Das bestell-
te Kontingent an TeilnehmerInnenmo-
naten ist unabgängig von der Besetzung 
zu 100 % zu bezahlen. Die Vertragsdau-
er kann einmal um 24 Monate verlängert 
werden. Zu Beginn des ersten und zwei-
ten Vertragszeitraums kann das Kon-
tingent um 30 % der TeilnehmerInnen-
monate erhöht werden, zu Beginn des 
zweiten Vertragszeitraums ist eine Re-
duzierung um 20 % möglich. Die Min-
destbestellmenge von 120 Monaten (für 
40 TeilnehmerInnen) kann nicht unter-
schritten werden. Für 6 TeilnehmerIn-
nen ist eine Vollzeitstelle für eine Sozial-
pädagogIn vorgesehen, und für 12 Teil-
nehmerInnen eine Vollzeitstelle für eine 
PsychologIn für den gesamten dreimo-
natigen Zeitraum der Maßnahme.

Der Träger muss über eigene Unter-
richtsräume für die erste Testphase ver-
fügen, und die KlientInnen auf geeig-
nete Praktika begleiten können und ge-
gebenenfalls deren Transport zu der 
Arbeitsstelle sicherstellen. Soweit sich 
WfbM bewerben, werden sie ihre In-
tegrationsfachkräfte einsetzen können. 
Probleme wird die Beschäftigung von 
PsychologInnen machen, die nur selten 
in WfbM, Integrationsfachdiensten oder 
Integrationsbetrieben tätig sind. 
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Preise und Auszeichnungen:

„Wer andere unterstützt, 
muss sich wohl fühlen“ 

Brücke Schleswig-Holstein als Top-Ar-
beitgeber im Bereich Gesundheit ausge-
zeichnet 

Die Brücke Schleswig-Holstein 
gGmbH zählt zu den besten Arbeitge-
bern Deutschlands im Gesundheitswe-
sen 2008. Das Unternehmen, das Hil-

ermittelt das Great Place to Work-Insti-
tut, ein Forschungs- und Beratungsun-
ternehmen mit Stammsitz in den USA, 
jährlich in 30 Ländern die arbeitneh-
merfreundlichsten Firmen. In Deutsch-
land zählten in den Vorjahren unter an-
derem SAP oder Cisco Systems zu den 
Top-Unternehmen. Erst zum zwei-
ten Mal konnten sich Firmen aus dem 
Gesundheitswesen  in einem eigenen 
Wettbewerb beteiligen.  Geprüft wird 
unter anderem, wie die Führungsebene 
mit Beschäftigten umgeht, ob Vertrau-
en herrscht, wie Angestellte in Entschei-
dungen einbezogen werden. 

fen für Menschen mit psychischer Er-
krankung anbietet, nahm an einem bun-
desweiten Wettbewerb um den Titel 
der beliebtesten Firma im Bereich Ge-
sundheit teil und gewann in der Kate-
gorie 501 bis 2000 Angestellte den ers-
ten Platz. Unter allen teilnehmenden 
Unternehmen im Bereich Gesund-
heit steht die Brücke SH auf dem zehn-
ten Rang. „Wer andere unterstützen 
will, muss sich selbst wohl fühlen“, sagt 
Günter Ernst-Basten, Geschäftsführer 
der Brücke SH. „Darum ist allen Betei-
ligten ein gutes Arbeitsumfeld wichtig.“ 
Mit anonymen Mitarbeiterbefragungen 

BIDOK ist ein Projekt des Instituts 
für Erziehungswissenschaften der Uni-
versität Innsbruck und bietet bereits seit 
1997 eine kostenlose Internet-Voll-
textbibliothek (http://bidok.uibk.
ac.at). BIDOK enthält mittlerweile über 
1200 Texte zum Thema Integration be-
hinderter Menschen, darunter auch viele 
Artikel zum Thema berufliche Integra-
tion und einige in leichter Sprache. Im 
Rahmen einer Kooperation mit der BAG 
UB werden z.B. ausgewählte Artikel aus 
der Zeitschrift impulse zur Verfügung 
gestellt. Die Internetbibliothek ist mitt-
lerweile vielen bekannt und wird mit 
monatlich über 40.000 hosts und fast 
130.000 Seitenanfragen pro Monat im 
gesamten deutschsprachigen Raum sehr 
gut genutzt. Sowohl in Deutschland als 
auch in Österreich gibt es einen Förder-
verein bidok – Netzwerk für Inklu-
sion, der diese Arbeit unterstützt. Ein 
Projekt der Fördervereine ist die Zeit-
schrift für Inklusion - inklusion-on-
line.net (www.inklusion-online.net), ei-
ne Online-Zeitung rund um das Thema 
Inklusion.

Ein neues Projekt ist die Lernumge-
bung von bidok (www.edumoodle.at/
bidok), auf der nach und nach Kurse zu 
verschiedenen Aspekten der Integration 
behinderter Menschen aufgebaut wer-
den sollen. Die Lernumgebung kann 

von jedem kostenlos genutzt werden. Es 
ist lediglich eine Registrierung erforder-
lich, um Missbrauch zu verhindern. Die 
Lernumgebung basiert auf Edumoodle, 
einer Open Source E-Learning Soft-
ware, die vielen Ländern der Welt ge-
nutzt wird, u.a. auch in vielen Hoch-
schulen. 

Den Anfang macht der Kursbereich 
Berufliche Integration. Dort gibt es 
bereits 
• eine Lektion zur Einführung in das 

deutsche System der beruflichen In-
tegration

• eine umfangreiche Lektion zu den 
Grundlagen und Methoden Unter-
stützter Beschäftigung

•  ein Glossar zum Thema berufliche 
Integration 

• und ein Literaturverzeichnis ggf. mit 
Links zur Internetbibliothek von BI-
DOK. 

Der Vorteil von Online-Kursmate-
rialien ist u.a. dass die Texte mit dem 
Glossar, dem Literaturverzeichnis und 
Internetquellen verlinkt werden können. 
Klickt man beispielsweise auf einen un-
bekannten Begriff, so erscheint die Er-
läuterung im Glossar, klickt man auf ei-
nen Literaturhinweis, landet man im Li-
teraturverzeichnis und kann ggf. den 
Text gleich aus der Internetbibliothek 

Online-Kursmaterialien zu Grundlagen 
und Methoden Unterstützter Beschäftigung
BIDOK bietet neben der Volltextbibliothek jetzt auch eine 
Lernumgebung im Internet

BIDOK oder anderen Quellen herun-
terladen. 

Die Kurse sollen niedrigschwel-
lige, aber detaillierte Informationen für 
(neue) MitarbeiterInnen der beruflichen 
Integration und interessierte Studieren-
de und Lehrende im deutschsprachigen 
Raum bieten. Viele werden die Informa-
tionen lieber in einem Fachbuch lesen, 
andere auf diesem Weg vielleicht erst er-
reicht werden. Sie sollen keine Seminare 
oder Weiterbildungen ersetzen, sondern 
ggf. ergänzen. So können z.B. Seminare 
an den Hochschulen oder Weiterbil-
dungen die Materialien nutzen und sich 
im Kurs eine eigene Gruppe einrichten 
lassen und sich über Edumoodle aus-
tauschen. In dem aktuellen Durchgang 
der Weiterbildung Integrationsberatung 
der BAG UB und in einem Seminar zum 
Thema Unterstützte Beschäftigung der 
Universität Innsbruck wird dies zurzeit 
erprobt.

Es ist zu wünschen, dass so grundle-
gende Informationen über Unterstütz-
te Beschäftigung und zur Inklusion be-
hinderter Menschen weiter Verbreitung 
finden und sich vielleicht sogar ein Aus-
tausch von interessierten Personen in 
verschiedenen Lerngruppen und Semi-
naren im deutschsprachigem Raum ent-
wickelt.
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weisende Projekte sind gesucht – aber 
auch engagierte Menschen, die psy-
chisch Erkrankte begleiten, ihren Platz 
in der Gesellschaft wieder zu finden. 

Die erfolgreiche Integration ins ge-
sellschaftliche und berufliche Leben ist 
nicht nur für die Betroffenen selbst son-
dern auch für deren Familien von zen-
traler Bedeutung.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. 
August 2008.

Die Preisverleihung erfolgt am 8. Ok-
tober auf einem Symposium der Fami-
lien-Selbsthilfe Psychiatrie in München.

 
Nähere Information auch zu den Be-

werbungsunterlagen erhalten sie un-
ter: http://www.psychiatrie.de/famili-
enselbsthilfe/article/Impuls_2008_-_
Ausschreibung.html 

Europa: 

Neuer Termin für die EUSE- Tagung 2009
Der Termin der neunten Konferenz 

der European Union of Supported Em-
ployment (EUSE) wurde verschoben 
(siehe auch Bericht von der achten Kon-
ferenz in der impulse 44). 

Neuer Termin ist der 27.- 29.05. 
2009. Tagungsort ist weiterhin Prag. 
Weitere Informationen finden sie Inter-
net unter www.euse.org/activities/con-
ference-2008

Gründung von 
supported employment schweiz

Im Anschluss an Tagungen zum The-
ma hat eine Gruppe von Fachpersonen 
das vielfach geäußerte Interesse an Ver-
netzung der beteiligten Personen und 
Institutionen aufgenommen und die 
Gründung eines Vereins vorbereitet. Die 
Gründungsversammlung fand nun am 
20.05. 2009 in Zürich statt. Der Verein 
versteht sich als Arbeitsgemeinschaft von 
Personen und Organisationen, welche 
die berufliche Integration behinderter 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt durch Supported Employment 
fördern, weiterentwickeln und qualitativ 
verbessern möchten um dadurch Selbst-
bestimmung und Wahlmöglichkeiten 
behinderter Menschen und deren Teil-
habe an der Gesellschaft zu sichern. 

Wir gratulieren zur Gründung. wün-
schen viel Erfolg und freuen uns auf ei-
ne gute Zusammenarbeit! 

Neue Medien:

Wohnen wie andere - die Hausgemeinschaft 
stellt sich vor. Film in einfacher Sprache 

erklärt neues Wohnkonzept für Menschen 
mit Behinderung

Eine Hausgemeinschaft stellt ein re-
lativ neues Wohnkonzept für Menschen 
mit Behinderung dar. In Hamburg le-
ben seit September 2006 19 Menschen 
in der Hausgemeinschaft MAX B und 
werden in ihren eigenen Wohnungen 
oder kleinen Wohngemeinschaften un-
terstützt. Die BewohnerInnen der 
Hausgemeinschaft sind Teil eines Wohn-
projekts von insgesamt 9 Wohnhäusern. 
Dadurch ergeben sich automatisch viele 
Gelegenheiten Nachbarn zu treffen oder 
man kommt im Innenhof zum Grillen 
oder zum sonntäglichen Kaffeetrinken 
zusammen.

Wie das Leben in der Hausgemein-
schaft funktioniert zeigt eine Dokumen-
tation in leichter Sprache, die zum ein-
jährigen Jubiläum fertig gestellt wurde. 
Der 30 minütige Film kann für 10.- Eu-
ro inkl. Porto bestellt werden bei: LE-
BEN MIT BEHINDERUNG HAM-
BURG; Rosi Wall, Südring 36, 22203 
Hamburg, Fon: 040 / 270790641 oder 
per mail: wall@lmbh.de 

Buchtipp: 

Der Übergang Schule - Beruf von 
Jugendlichen mit Lernbehinderung

von Antje Ginnold

Gegenstand der Studie ist die Über-
gangsphase Schule – Beruf. Der Fokus 
richtet sich auf die erste Schwelle, d. 
h. den Übergang von der allgemeinen 
Pflichtschule in die Berufsvorbereitung 
und/oder Ausbildung. 

Es wird rekonstruiert, welche indivi-
duellen Wege Jugendliche mit dem För-
derschwerpunkt Lernen von der Schule 
in das Arbeits- und Berufsleben gehen. 
Sie unterscheiden sich deutlich bei Ab-
solventInnen von Integrations- und Son-
derschulen. Es werden mehr betriebliche 
Ausbildungen erreicht, als man es für di-
ese Jugendlichen erwarten würde.

Grundlage war ein zusätzliches Bera-
tungs- und Begleitangebot, das eben-
falls vorgestellt wird. Zudem gibt das 
Buch einen Überblick über die allgemei-
nen Förder-systematiken in der Über-

„Wir sind auf einem guten Weg, 
aber wir haben noch einiges vor“, be-
tont Ernst-Basten. In diesem Jahr will 
sich das Unternehmen vor allem dar-
um kümmern, noch familienfreund-
licher zu werden, außerdem soll die Ge-
sundheit der MitarbeiterInnen gefördert 
werden. Geplant ist ein Beratungs- und 
Vermittlungsservice für die Angestell-
ten mit pflegebedürftigen Angehörigen. 
Beschäftigte sind aufgerufen, im Kolle-
genkreis Anti-Stress- oder Bewegungs-
kurse anzubieten. Mittelfristig will das 
Unternehmen seine Arbeitsplätze neu 
zuschneiden, um sie den Bedürfnissen 
älterer Beschäftigter anzupassen. 

Personen v.l.n.r.: Prof. Dr. med. 
Dietrich H. W.  Grönemeyer, Dr. Rai-
ner. Thiehoff, Bettina Erhart, Robert 
Schenk, Petra Kaiser, Frank Hauser

Bundesverdienstkreuz 
an Petra Groß

Am 15. Februar 2008 wurde Pe-
tra Groß von Mensch zuerst- Netzwerk 
People First Deutschland e.V. in Kas-
sel das Bundesverdienstkreuz verliehen. 
Petra Groß ist die erste Frau mit Lern-
schwierigkeiten, die eine solche Aus-
zeichnung erhält. Geehrt wird sie für ihr 
Engagement für die Rechte behinderter 
Menschen und ihren Einsatz für ‚leichte 
Sprache’.  Wir gratulieren!! 

Ausschreibung !mpuls 2008- 
Integrationspreis Seelische Gesundheit
Erstmalig schreibt die Familien-Selbst-

hilfe Psychiatrie in Kooperation mit der 
Janssen-Cilag GmbH diesen Preis aus. 
Das Schwerpunktthema 2008: Psy-
chische Erkrankungen im Arbeitsleben. 
Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert.

Der Preis würdigt Personen, Orga-
nisationen, Einrich tungen und Unter-
nehmen, die sich innovativ und nach-
haltig für eine verbesserte Integration 
von Menschen mit psychischen Erkran-
kungen einsetzen. Herausragende, weg-
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Fachtagung der BAG UB 
vom 20. - 21. November 2008 

in Suhl 
Laut Beschluss der Mitglieder-

versammlung von 2007 finden die 
Fachtagungen der BAG UB ab 
2009 im Frühjahr statt (Mai/Juni). 
Deshalb bieten wir im Jahr 2008 
‚nur’ eine verkürzte Tagung an. Er-
öffnung ist am 20. November um 15 
Uhr, der Abschluss ist für den 21. No-
vember gegen 13 Uhr geplant. Zu-
dem wird am 20. November von 
12.30 – 14.30 Uhr die Mitgliederver-
sammlung der BAG UB durchgeführt.
Notieren Sie sich schon einmal den Termin! 
Nähere Informationen sowie das Pro-
gramm werden wir in der nächsten Aus-
gabe der impulse abdrucken. 

Fortbildungsangebote der 
BAG UB 2008 

Die BAG UB bietet auch  2008 wie-
der eine Reihe von Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten zum Themenbereich 
der Vermittlung und beruflichen Beglei-
tung von Menschen mit Behinderung 
an. 

Konstruktiver Umgang mit Konflikten
05. – 06. Juni, Hamburg

Arbeitsakquisition professionell gestalten
17. – 18. September, BFW Würzburg 

Persönliche Zukunftsplanung  
in der Anwendung

20. – 22. Oktober, BFW Würzburg 

Arbeitsplatzakquisition  
für Fortgeschrittene

20. – 22. November, BFW Würzburg 

Wichtige Prinzipien für die berufliche 
Unterstützung von Menschen mit psy-
chischer Erkrankung

03. – 05. Dezember, BFW Würzburg 

Genauere Angaben zu Inhalten, Ter-
minen, Kosten und Seminarorten er-
halten sie auf unserer homepage un-
ter www.bag-ub.de/weiterbildung,  per 
mail unter info@bag-ub.de oder telefo-
nisch unter 040/ 432 53 123.

Autismus - der individuelle Weg

Unter diesem Titel führt der Bundes-
verband Autismus Deutschland e.V. vom 
05.09. bis zum 07.09.2008  im Con-
gress Center Nürnberg seine 12. Bun-
destagung durch. Zielgruppe sind Be-
troffene, Eltern und Fachleute.

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter: www.autismus.de/
pages/12.-bundestagung.php 

Perspektiven für Menschen 
mit Down- Syndrom

Das Down-Syndrom-Netzwerk 
Deutschland veranstaltet vom 03. – 05. 
10. 2008 in Hamburg eine Fachtagung 
für Betroffene, Eltern/ Angehörige, 
Selbsthilfegruppen und Fachleute. Auf 
der Fachtagung werden neuste Entwick-
lungen und Erkenntnisse zum Thema 
Down-Syndrom für die Lebensbereiche 
Wohnen, Freizeit, Arbeit und Schule 
vorgestellt und diskutiert. 

Weitere Informationen finden sie im 
Internet unter: http://tagung.down-
syndrom-netzwerk.de/ 

gangsphase Schule – Beruf, den spezi-
ellen Berliner Maßnahmedschungel und 
mögliche Ausgrenzungsrisiken für Ju-
gendliche mit Lernbehinderung. 

Die Forschungsarbeit wurde über und 
für die Praxis verfasst und richtet sich 
an unterschiedliche Zielgruppen: For-
schende und Lehrende an Fachhoch-
schulen und Universitäten, Lehrer/in-
nen an Schulen, Berater/innen für Ju-
gendliche, aber auch an interessierte El-
tern. 

Verlag Julius Klinkhard
2008. 368 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-7815-1515-4
D: 34,00 EUR
A: 35,00 EUR
CH: 57,00 SFr

Veranstaltungshinweise:

Fachtag für die Selbsthilfe- und 
Selbstbestimmung von Menschen 

mit Lernschwierigkeiten

Motto: „Wie will ich leben, wie soll 
meine Zukunft sein“

Von Freitag, den 21.11.2008  ab 
16.00 Uhr bis Sonntag, den 23.11.2008 
bis 14.00 Uhr

In Timmendorf

Es gibt 5 Arbeitsgruppen 
AG 1 Persönliche Zukunftsplanung
AG 2 Persönliches Budget
AG 3 Wie will ich  Wohnen?
AG 4 Freizeit und Sport verbinden !
AG 5 Freundschaft und Offene Runde

Der Fachtag wird geplant und durch-
geführt von People First Hamburg, 
www.peoplefirst-hamburg.de, und Fo-
rUM e. V. , www.verein-forum.de

Dort erhalten sie auch weitere Infos, 
den genauen Ablauf, einen Anmeldebo-
gen und einen Anfahrtsplan. 

Tagungsort: Hotel AURA
Blinden –und Sehbehindertenhotel
Timmendorfer Strandallee
in Timmendorf 
www.aura-timmendorf.de 

Timmendorf liegt direkt an der Ost-
see. Die nächste Stadt ist Lübeck.
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Antrag auf Mitgliedschaft  

      - Adressaufkleber -Antrag auf Mitgliedschaft 
in der BAG UB

Mitgliedschaft als juristische Person
Wir möchten als juristische Person Mitglied der BAG UB  werden:

Unser Jahresumsatz ist                  Mitgliedsbeitrag
 größer 3,0 Mio €  2.000,00 €
 größer 1,0 Mio €  1.000,00 €
 größer 0,5 Mio €  750,00 €
 kleiner 0,5 Mio €  500,00 €
Der Beitragssatz bemisst sich am Umsatz der Orga-
nisation. Der Beitrag kann auf Antrag beim Vor-
stand am Umsatzanteil im Aufgabenbereich „Un-
terstützung der Teilhabe am Arbeitsleben“ bemessen 
werden.

 Schulen, Vereine, Interessensgruppen, 
Selbsthilfeorganisationen auf 
ehrenamtlicher Basis  150,00 €

Name:  _______________________________________________

Vorname:  _____________________________________________

Organisation:  _________________________________________

Straße:  _______________________________________________

PLZ, Ort:  _____________________________________________

Fon:  _________________________________________________

Fax:  _________________________________________________

eMail:  ________________________________________________

Internet: _______________________________________________

Mitgliedschaft als natürliche Person
Ich möchte als Person Mitglied in der BAG UB werden:

                                                                    Mitgliedsbeitrag
 Persönliches Mitglied     60,- €
 Unterstützte Arbeitnehmer, 

     Studenten, sonstige Ermäßigte     30,- €

Die BAG UB ist als gemeinnützig anerkannt. 
Mitgliedsbeiträge können wie Spenden 

von der Steuer abgesetzt werden.

 IFD-Träger: ____________________________________________

______________________________________________________

IFD-Zweigstellen: _______________________________________

______________________________________________________

IFD-eMail: _____________________________________________

IFD-Internet: ___________________________________________

Regionaldirektion: ______________________________________

Bezirks-Arbeitsagentur:  _________________________________

Integrationsamt:  _______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift  __________________________________________________________________________________________

Die linke Spalte bitte immer ausfüllen! Nur von Integrationsfachdiensten auszufüllen!!!

Lastschrifteinzug

 Der Jahresbeitrag soll jetzt und zu Beginn jedes darauffolgenden Jahres von meinem/unserem Konto 
von der BAG UB abgebucht werden.

Kto.Nr. ___________________________   BLZ _____________________________

Bank ________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift __________________________________________________________


